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Hinweise fiir die Anwendung der UIC-Verladerichtlinien im Band 2

Die Verladerichtlinien wurden mit dem Ziel verfasst, sowohl die Betriebssicherheit als auch einen
schadenfreien Transport der betreffenden Giiter zu gewahrleisten.

Die Verladerichtlinien enthalten alle erforderlichen Mallinahmen zur Verladung und Sicherung der Giiter.

Die Verladerichtlinien beschreiben den Zustand der Ladung und Ladungssicherung bei der Verladung.

Sie entsprechen im Wesentlichen den Grundsatzen des Bandes 1 oder wurden auf der Basis von
praktischen Versuchen erarbeitet. Sie kdnnen Erleichterungen, aber auch erhdhte Anforderungen an die
Ladungssicherung enthalten. In Verbindung mit den erganzenden Angaben zu den Lademalen und der
Lastverteilung besteht damit eine vollstandige Information Gber die sachgerechte Verladung der Guter.
Das Nachschlagen in den Bestimmungen des Bandes 1 der Verladerichtlinien ist in diesem Fall
grundsatzlich nicht mehr erforderlich. Die Angaben in den Verladerichtlinien sind als
Mindestanforderungen zu verstehen. Diese sind nach Prifung durch den Absender/Verlader ggf. zu
erhéhen oder zu erweitern.

Andere Verladearten und Ladungssicherungen sind zugelassen, unter der Voraussetzung, dass die
Bestimmungen des Bandes 1 eingehalten werden.
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Niederbindungen

Reibung, Reibbeiwerte

Lange Ladeguter auf zwei Tragwagen mit Drehschemeln/Drehgleitschemeln
Ladungstrager aus Holz - Transportpalette

Metall

Blechpakete auf quer eingebundenen Holzunterlagen gleitend verladen
Blechpakete auf langs angeordneten Holzunterlagen gleitend verladen
Grobbleche ohne Zwischenlagen direkt aufeinander gestapelt (ungedlt)
Grobbleche (ungedlt und Gberbreit)

Grobbleche (ungedlt)

Blechrollen (gedlt oder nicht gedlt)

Blechrollen warm gewalzt und nicht gedlt

Stahlrohre geschichtet, Durchmesser gréRer 65 cm (26%)

Stahlrohre geschichtet, Durchmesser ab 40 cm (16*) bis 65 cm (26%)
Stahlrohre geschichtet, Durchmesser groRer 25 cm (10) jedoch kleiner als 40 cm (16)
Stahlrohre gesattelt, an den Rungen anliegend
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Stahlrohre gesattelt auf Spezialwagen
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Radsétze
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Betonrundstahl bis 36 m
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Stahlbrammen
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Schienen auf einem Wagen

Schienen auf zwei Wagen
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Aluminiumbrammen

Stahlmatten

Maschendraht in Rollen

Maschendraht in Paketen und Rollen

Walzdrahtbunde (mit beliebigem Drahtdurchmesser), in Langsrichtung verladen
Walzdrahtbunde, verladen in Querrichtung, gesattelt

Walzdrahtbunde, verladen in Querrichtung in zwei Lagen

Schrott

Schwerer Schrott

Holz

Stammbholz

Schnitthélzer mit rauer Oberflache gesdumt und zu Paketen gebunden
Schnitthélzer mit glatter Oberflache (gehobelt, prazisionsgesagt) gesdumt und zu Paketen
gebunden

Holz in Bunden

Holzschwellen (paketiert)

Holzschwellen getrankt (paketiert)

Holzschwellen (nicht paketiert)

Holzhackschnitzel

Sperrholzplatten, Pressplatten

Glue-laminated wood (GL) oder Konstruktionsvollholz (KVH) paketiert
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Verladeinformation 0.1
(Auszug aus dem Band 1, Ziff. 2 und 3)
0.1 Belastung der Wagen

Beladungsvorgang

Die Strecken sind hinsichtlich der Radsatz- und Meterlast eingeteilt: A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, E4,
E5 wobei

Lastgrenzraster Beispiel

A=16,0t 1=5,0tm

A B C2 C3 D2
B=18,0t 2=6,4t/m S 39t 47t 55t 57t
C=20,0t 3=7,2tm 120 0,00 t

D=225t 4=8,0tm
E=250t 5=8,8tm

- niedrigste Streckenklasse auf dem Beforderungsweg feststellen
- Lastgrenze am Wagen fiir die Streckenklasse einhalten

Zusatzraster Beispiel DB, OBB
Hohere Auslastung bei bestimmten EVU/IB in der angegebenen SBB, FS c
Streckenklasse und Geschwindigkeit zugelassen
. 100 59t
Lastverteilung

- Ladung mdglichst gleichmalig verteilen

Einzellasten
- zulassige Werte beachten

in Langsrichtung:

e Ladung liegt auf dem Boden oder
auf wenigstens 4 Unterlagen

e Ladung liegt auf 2 Unterlagen > U
in Querrichtung:
Auflagebreite der Einzellasten bei
Beispiele

einfacher Einrahmung min 2,0 m zweifacher Einrahmung min 1,2 m

I'ﬂ—tﬂ- M| —

O oo

O oo
0O oW
0 oowm

Wenn das Kennzeichen "
Unterlagen.

" allein angebracht, gelten die Werte auch fir Ladung auf zwei

Guter, die wegen ihrer kleinen Auflageflache, ihrer Form oder ihres Gewichts den Wagenboden beschadigen
kénnen, sind auf Unterlagen zu stellen. Unterlagen sind notwendig, wenn die auf den Wagenboden wirkende
Last

- 10 kg/cm? bei Wagen mit dem Zeichen UIC,

- 5 kg/cm? bei den Ubrigen Wagen Ubersteigt.

Fir StraBenfahrzeuge, die auf Flachwagen verladen werden, sind ochne Unterlagen 5000 kg je Rad zulassig.
Die héchstzulassige Belastung des Bodens durch Flurférderfahrzeuge ist

- bei Wagen 3000 kg/Rad,

- bei Grol3containern 2760 kg/Rad, wobei zwei solcher Flachen einen Mindestabstand von 760 mm haben
mussen.

©ulcC 01.04.2024 1-2




0.1

Belastung der Radsétze oder Drehgestelle und Rader

- Verhaltnis der Radlast je Radsatz in Querrichtung max. 1,25:1, bei asymmetrischer Lage des
Ladungsschwerpunktes muss das Radlastverhaltnis entsprechend Band 1, Ziffer 3.3 berechnet werden.
- Verhaltnis der Radsatz-/Drehgestelllasten in Langsrichtung
¢ bei zweiachsigen Wagen max. 2:1
¢ bei Drehgestellwagen max. 3:1

Die zuldssige Radsatzlast darf nicht Uberschritten werden.

2-2 01.04.2017 ©ulc



Verladeinformation 0.2
(Auszug aus dem Band 1, Ziff. 4)

0.2 groRte Abmessungen der Ladung

Breite und Hohe
(D Kleinstes Lademal auf dem Beférderungsweg feststellen
(im Band 1, Tafeln 1 der Verladerichtlinien)

Lademalie

Beispiel

\ A

3500 mm
4280 mm
4650 mm

1575 mm

3175 mm

Schienenoberk-;kl I - 1 r—/;j Yy v VY

@ Einschrankung der Ladungsbreite, erforderlich durch den Radsatzstand und den Uberhang der Ladung
im Bogenlauf, ermitteln (im Band 1, Tafeln 2 der Verladerichtlinien)

Radsatz- bzw. Drehzapfen-
abstand

Uberhang Uberhang

Einschrankung aul3en

Einschrankung innen

Einhaltung des Lademales im geraden und horizontalen Gleis (gemessen ab Schienenoberkante) prifen.

©ulcC 01.04.2017



0.2
Lange der Ladung

12 m
- angeschriebene Ladelange am Wagen beachten (z. B.: /)

- Das Kopfstlick des Wagens darf Giberragt werden,

3 e um max. 21 cm bis zu einer Héhe von 2 m
Uber Schienenoberkante (SO) und
@ e um max. 41 cm oberhalb 2 m iber SO

gemessen in der Pufferbefestigungsebene

@ e Dbei Freibleiben eines Raumes Uber dem Wagenendtritt, gemessen in der
Pufferbefestigungsebene 20 cm von der Mitte des Wagenendtritts bis in 2 m Hohe.

®.

@ e eines Raumes von 20 cm, gemessen vom Zughaken nach jeder Seite und nach oben

- bei Wagen mit StoRRverzehreinrichtungen Flachen mit schwarz-gelben Streifen zusatzlich freihalten

Uberragt die Ladung die vorgeschriebenen Grenzmale, Schutzwagen einstellen:

@ e senkrechter Freiraum der Ladung
Uber dem Schutzwagen min 10 cm
e bei Beladung des Schutzwagens

Langsabstand zwischen den
Ladungen min. 35 cm

2-2 01.04.2021 ©ulc



Verladeinformation 0.3
(Auszug aus dem Band 1, Ziff. 6)
0.3 Abdecken von Giitern

Ladegut
Guter abgedeckt
- als Wetterschutz
- gegen Herabwehen (z.B. feinkérnige Giter wie z. B: Holzhackschnitzel, Kieselsteine)
- gemal RID (Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung von gefahrlichen Gutern)

Wagen
Wagen mit festen Wanden, Rungen oder Borden

Abdeckmaterial
Wagendecken (Beschaffenheit gemal UIC Merkblatt 806)
Einwegplanen (Beschaffenheit gema Band 1, Ziff. 6.1.2)
aufgelegt
e scharfe Kanten gepolstert
e nicht durchhangend, um Wassermulden zu vermeiden
e Anschriften am Wagen und an der Wagendecke lesbar (EVU und Nummer)
e nicht an beweglichen Wagenteilen befestigt, nicht festgenagelt
(D) straff niedergebunden (Flattern und Aufbldhen vermeiden)

o nichtmetallische Bindemittel an jedem Ring (Ose) und an den Ringen oder Haken des
Wagens mit Doppelknoten befestigt

o Abstand der Bindungen etwa 1 m

e mehrere Decken (iberlappt (Uberlappung nicht zugelassen bei Einwegplanen) pro Wagen
o Decken mit Schragbindungen straff festgebunden
o Abstand etwa 1 m

o beifehlenden Osen an der Uberlappungsstelle kann die dritte Bindung durch eine
Uberbindung ersetzt werden

QEO® © ©

e Einwegplanen sind zusétzlich etwa alle 2 m zu liberbinden analog @0

Maschendraht (Hihnergeflecht)

e Maschenweite max. 100 mm

Kunstoffnetz

e Kunststoffnetz Maschenweite etwa 30 mm (Bruchkraft!) [angs min. 39 daN und quer min.
48 daN)
e Abdeckmaterial befestigt im Abstand von etwa 2 m.

e Stirnseitig mit wenigstens 2 Bindungen oder nach (2 befestigt.

Alle Bindungen sind am Netz verknotet oder

o das Netz ist in Querrichtung straff Gberbunden oder

o das Netz ist an den Haken des Wagens straff eingehangt (Haken sind zum Beispiel an den
Eaos-Wagen vorhanden)

EOB6©®

Kunststofffolie (nur fiir einzelne Ladeguter geeignet)

e Geschrumpfte, gestretchte Folien oder Folienhauben (bei palettierten Glitern missen die
PalettenfiiRe mit umschlossen werden) missen den mechanischen und klimatischen
Belastungen im Eisenbahntransport standhalten. Falls erforderlich ist auch sicher zu stellen,
dass die Folien auftretenden biologischen Belastungen (Mikroorganismen, Schadinsekten, ...)
widerstehen.

® e Folie im Abstand von etwa 1 m befestigt

" Prufmusterbreite 10 cm, 3 Faden

©ulc 01.04.2017 1-2



0.3

Bindemittel
- nichtmetallische Bindemittel fiir Wagendecken/ Einwegplanen Bruchkraft? etwa 500 daN
- nichtmetallische Bindemittel fiir Netze (Bruchkraft? von etwa 50 daN),
- Drahtgeflecht auch mit Stahldraht befestigt

Befestigung von Bindemitteln

Ose an der Wagendecke,

(15) Bindering am Wagen,

(16) Bindemittelenden von hinten durch den Bindering ziehen und hinter dem Bindemittel kreuzen,
a7 Bindemittelende vorne zweifach Uberkreuzen.

® 9

R St g

2 Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.

2-2 01.04.2017 ©ulC



0.4

Verladeinformation 0.4
(Auszug aus dem Band 1, Ziff. 5.2 und 5.3)
Schiittgut

Wagen 1

Verladeart

@

Wagen mit festen Wanden, Container, Wechselbehalter oder
Transportbehalter (Abrollbehalter)

Schittgut gleichmafig und kompakt Giber die Ladeflache
verteilt.

Verladung bis etwa 10 cm unterhalb der Seitenwandhdhe A L
auch in Wagenmitte

Guter, die durch Rangierstdlie oder Fahrerschitterung vom
Wagen herabfallen kdnnen wie Shredderschrott, Gulteile,

GuRbruch, Dreh- und Hobelspéane, Profileisenabschnitte, - 2 -

Rohrabfalle, = i

Maschinenteile, Rundholz bis 10 cm @, ... \ —|—~—~—~—-—'-</3'/
(] I:_I_,_I.' IT: |“I-.

Verladung etwa bis Seitenwandhohe ‘

auch in Wagenmitte T=7 == i

Gepresster Schrott (Pakete), nicht gepresste oder I"' . &g -

flachgepresste Autos i =

Giter ganzflachig abgedeckt 3

Karosserieteile, Stanzabfélle, Schrott, Zeitungsbunde aus ,
Haushaltungen, Bretter und Platten bis etwa 15 mm Dicke, \

e

Schwartenholz,

Holzhackschnitzel

Abdeckmaterial: Hihnergeflecht oder Kunststoffnetz, wobei die
Maschenweite entsprechend den Abmessungen des fl i
Ladegutes ausgefuhrt sein muss.

aep Y
Ak

Staubférmige Guter wie Feinkohle, Sand, Sagemehl
Abdeckmaterial: Wagendecke

@ Verladung mit Schiittkegel S il
.
Guter, die durch den Fahrtwind nicht heruntergeweht
werden wie Kies, Koks, Riben, Apfel
@ Guter im Bereich der Wande bis etwa 15 cm unterhalb der
Seitenwandhdhe verladen : i
(® bis etwa 50 cm hoch - _5?:__ -
| | &
Abdeckmaterial und Befestigung
Siehe Verladeinformation 0.3
©UulC 01.04.2017 1-1






Verladeinformation 0.6

0.6 Einweg-Bindemittel zur Ladungssicherung
Grundlagen

- Zurrgurte aus Chemiefasern
EN 12195-2: in der jeweils glltigen Fassung
- Gegliihter Stahldraht
Merkmale
Zurrgurte aus Chemiefasern

Textiles gewebtes Gurtband (normgemal3) oder

Lastsicherungsbander bestehend aus parallel liegenden, Markenpolyester-Filamentgarnen, allseitig
umschlossen von einer hochpolymeren, thermoplastischen Kunststoffmasse (Funktionsbereich -25°C bis
+70°C) mit Verbindungselementen, z. B. (Gurt) Bandklemme/n oder eingeschlauften Haken.

Bindemittel einschlieRlich ihrer Verbindungselemente sollten nicht verdreht sein und haben mindestens
folgende Bruchkraft” im geraden Zug

- fir Niederbindungen und zum Verbinden gegenliberstehender Rungen 1000 daN
- fir Festbindungen pro 1000 kg der zu sichernden Ladeeinheit

3200 daN 1000 daN

Die maximal zulassige Dehnung betragt 7% bei halber Bruchkraft (Lashing Capacity ,LC").
Das Band darf bei der Wechselspannungsprifung nicht durch die Bandklemme rutschen.

Es wird die Kennzeichnung mit Hersteller, ggf. Riickverfolgbarkeitscode und Bruchkraft im geraden Zug
einschlieBlich Verbindungselement empfohlen.

Fir Festbindungen verwendete Gurte missen grundsatzlich in unverdrehtem Zustand gespannt sein,
ausgenommen ist eine Verdrehung des Gurtes von bis zu 90°, die aus der Gurtfiihrung und/oder der
Position der Zurrpunkte resultieren kann.

Fur Niederbindungen und Zusammenbindungen verwendete Gurte durfen verdreht gespannt sein. Die
Gesamtverdrehung eines Gurtes darf 3 Verdrehungen um 360° entsprechen.

Die Verdrehung darf sich auch in Bereichen des auf dem Ladegut aufliegenden Gurtes befinden, z. B. auf
dem Bogen eines Stammbholzstapels oder Gber einem gesattelt verladenen Rohr. Im Bereich von Kanten,
z. B. Schnittholzpaketen, Wagenlangtragern, Borden, ..., darf sich keine Verdrehung befinden.

Beispiel fiir ein Spannschnallensystem

(@]

C

=}

FE

.

c

C

®

Q.

@& ?

Bild 1 Bandklemme Bild 2 Schlaufenbildung

Optimale Anwendung
Bindemittel gegen Durchscheuern an scharfen Kanten mit geeigneten Mitteln schitzen.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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0.6
Zusammenbinden

1. Umbinden des Ladegutes
2. Einfadeln der Bandklemme (Bild 1)
3. Spannen mit abnehmbarem Spanngerat

Festbindung

1. Schlinge durch/um Zurrpunkte am Giiterwagen und um/am Ladegut legen
2. Einfadeln der Bandklemme
3. Spannen mit abnehmbarem Spanngerat

Niederbindung

1. Schlaufe mit Bandklemme durch/um Zurrpunkt am Guterwagen (Bild 2) befestigen

2. Bindemittel Uber Ladegut und durch/um Zurrpunkt am Glterwagen ziehen
3. Einfadeln der Bandklemme
4. Vorspannen (min. 300 daN) mit abnehmbarem Spanngerat
Qualitatspriifung
Analog EN 12195-2
Dokumentation durch Prifprotokoll im geraden Zug einschl. Verbindungselement

Gegliihter Stahldraht

St 37 (neu St 235 EN 10027)

Draht Bruchkraft Bruchkraft Bruchkraft Drahtquerschnitt
) 1 Draht 2 Drahte 4 Drahte A

[mm] R [daN] Rm [daN] Rm [daN] [mm?]
4 456,12 912,24 1824,49 12,57
5 712,69 1425,38 2850,76 19,63
6 1026,27 2052,55 4105,09 28,27
8 1824,49 3648,97 7297,94 50,27
10 2850,76 5701,52 11403,04 78,54
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Verladeinformation 0.7
(Auszug aus dem Band 1, Ziffer 2.5, 2.6, 5.4.4, 5.5.4)
0.7 Niederbindungen

Zweck
Bei den Niederbindungen wird die Ladung mit dem Bindemittel auf die Ladeflache gepresst. Damit wird
- die Stabilitat der Ladung verbessert und/oder
- im direkt wirkenden Bereich die Anpresskraft der Ladung erhéht und der Ladungsverschub
begrenzt.

Ladegut

Guter als Einzelstlicke (z.B. Kisten), zu Ladeeinheiten zusammengefasste Gegenstande (z.B. Pakete,
Bunde) und gestapelte Guter, die mit den Bindemitteln auf die Ladeflache ausreichend stark gepresst
werden kdnnen.

Wagen
Wagen mit integrierten Niederbindeeinrichtungen oder Wagen mit Befestigungselementen (z.B.: Ringe,
Haken, Osen).

Bindemittel
@ - vorzugsweise Gewebegurte oder Lastsicherungsbander (siehe auch Verladeinformation 0.6).

- metallische Bindemittel sind wegen ihrer geringen Elastizitat nur eingeschrankt geeignet. Bindemittel
aus Stahlband durfen nicht verwendet werden.

- mit einer Spanneinrichtung oder sie werden mit einem separaten Spanngerat gespannt.

- mit der Bruchkraft" (einschlieRlich den Verbindungselementen) im geraden Zug von 1000 daN bis
4000 daN, Vorspannung mindestens 300 daN je nach Gewicht, Lange, Oberflache der Giter und
Zurrwinkel a.

- sind an scharfen Kanten durch Unterlagen - wie z. B. Schutzschlauche oder Kantenschutzwinkel zu
schitzen.

Schldsser und Schnallen von Gewebegurten und Lastsicherungsbandern missen funktionell und
festigkeitsmanig mit der jeweiligen Bandausfliihrung abgestimmt sein.

Die Bindemittel sind méglichst:

- mit Haken anzubringen (die -ausgenommen in geschlossenen Laderdumen-, gegen unbeabsichtigtes
Aushangen gesichert sein missen).

Zurrpunkt und Triangel missen konstruktiv derart aufeinander abgestimmt sein, dass ein

unbeabsichtigtes Aushangen verhindert wird. (15)
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- oder als Schlingen zu spannen (Schlingen verdoppeln die Bruchkraft). Durch Anknoten wird die
Bruchkraft der Bindemittel um etwa 60% reduziert. Bei Verwendung von Knoten ist durch die Auswahl
eines geeigneten Bindemittels mit entsprechend hoherer Festigkeit der Bruchkraftverlust auszugleichen.

Fur die Vorspannung eines Bindemittels sind diese Faktoren entscheidend:
- die Vorspannkraft,
- der Zurrwinkel a (wird zwischen der Ladeflache des Wagens und dem Bindemittel gemessen). Je
kleiner der Zurrwinkel, desto gréRer muss die Vorspannkraft im Bindemittel sein, um die gleiche
Anpresskraft zu erreichen. Der Zurrwinkel a muss mindestens 35° betragen.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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An scharfen Kanten sind die Bindemittel durch Unterlagen - wie z. B. Schutzschlauche oder
Kantenschutzwinkel - zu schitzen. Bei Gutern mit glatter Oberflache sind Niederbindungen in Verbindung
mit reibwerterhdhenden Unter- und Zwischenlagen zu verwenden

Durch Niederbindungen kdénnen nur jene Ladungsteile gegen Verschiebungen gesichert werden, die von
dem Bindemittel fest genug auf die Ladeflache gepresst werden. Die Ladung darf dabei durch die
Bindemittel nicht beschadigt werden.

Befestigung der Bindemittel am Giiterwagen

- am Wagen vorhandene Befestigungsringe, Osen oder Haken aus Rundstahl von min.
16 mm Durchmesser verwenden.

- die zum Anbinden von Wagendecken am Wagen vorhandenen Osen und Ringe sind nur fiir Gliter
mit einem Ladungsgewicht bis etwa 4 t geeignet.

- die Haken oder Befestigungsringe auf den Rungen durfen nur dann benutzt werden, wenn die
Rungen gegen Ausheben gesichert sind.

- wenn an erforderlicher Stelle keine Zurrpunkte vorhanden sind, dirfen zum Anbringen geeignete
Wagenteile benutzt werden. Es ist jedoch unzulassig, die Bindemittel an Teilen des Laufwerks und
der Federung, an Drehgestellen, Signalstiitzen, TurschlieReinrichtungen, Griffen, Tritten usw.
anzubringen. Die Bindungen durfen weder die Zug-, Stol3- und Bremseinrichtungen noch das
Untergestell umschlingen.

Durchfiihrung

Das Bindemittel wird auf dem Wagen moglichst in Befestigungselementen (Ringe, Osen, Haken)
eingehangt, oben Uber die Ladung gefiihrt (Uberspannung) und mit dem Spannelement (z.B. Ratsche,
Hebel) gespannt.

Die Gurte dirfen verdreht gespannt sein. Die Gesamtverdrehung eines Gurtes darf drei Verdrehungen
um 360° entsprechen.

Die Verdrehung darf sich auch in Bereichen des auf dem Ladegut aufliegenden Gurtes befinden, z.B.
auf dem Bogen eines Stammholzstapels oder Uiber einem gesattelt verladenen Rohr. Im Bereich von
Kanten, z. B. Schnittholzpaketen, Wagenlangtragern, Borden, ..., darf sich keine Verdrehung befinden.

Lose Bindungsenden sind zu sichern, sie durfen nicht frei hangen.

(3 Pro Ladeeinheit sind wenigstens 2 Niederbindungen erforderlich, die etwa 50 cm von den
Ladungsenden anzubringen sind. Ausnahmen stellen dazu einige Verladerichtlinien oder
Verladebeispiele im Band 2 fest.

Durch Niederbindungen kénnen nur die Ladungsteile gegen Verschiebungen gesichert werden, die von
den Bindemitteln stark genug auf die Ladeflache gepresst werden.

Ladeliicken heben die Wirkung einer Niederbindung auf, weil die Bindemittel die einzelnen
Ladungsteile in Richtung Wagenmitte ziehen, anstatt sie auf die Ladeflache zu pressen.

@ ®

Benutzung der Niederbindungen bei Gitern
- mit glatter Oberflache nur in Verbindung mit reibwerterh6henden Unter- und Zwischenlagen,

- mit empfindlicher Oberflache nur in Verbindung mit Unterlagen, wie z. B. Karton, Schutzschlauchen,

Kantenschutzwinkeln, usw.
Grundlagen

EN 12 195-1: ,Berechnung von Zurrkraften®,

EN 12 195-2: ,Zurrgurte aus Chemiefasern®,

EN 12 195-3: ,Zurrketten®,

EN 12 195-4: ,Zurrdrahtseile®.

Der Verweis auf die jeweilige Norm bezieht sich auf die jeweils gultige Fassung.
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0.8 Reibung, Reibbeiwerte

Einleitung

Verladeinformation 0.8

Bei der Ladungssicherung erhalten die Reibungskrafte, die zwischen Ladeflache und Ladegut, zwischen
gestapelten Ladegitern oder beim Einsatz von Reibbeiwert erhéhenden Materialien (REM) wirken, eine
zentrale Bedeutung, da sie die Auslegung von erganzenden SicherungsmalRnahmen unmittelbar
beeinflussen. Aus diesem Grund kommt der Ermittlung verlasslicher Reibbeiwerte von Materialien bzw.

Reibungspartnern, die fir die Verladung und Sicherung von Giitern auf Transportfahrzeugen charakteristisch

sind, eine wesentliche Bedeutung zu.

Reibung

ist eine Wechselwirkung zwischen den Kontaktflachen von sich beriihrenden Kérpern (z. B. Ladeflache,
Ladeguter, rutschhemmende Zwischenlagen), die eine Relativbewegung zwischen ihnen ver- oder

behindert,

Fir die Ladungssicherung im Schienenguterverkehr wird in Folge fahrdynamischer Einwirkungen

ausschlieBlich die Gleitreibung herangezogen.

Gleitreibung

Die Gleitreibung FeL=pcL*Fn (Normalkraft) ist stets kleiner als Haftreibung (Fn).

In den UIC Verladerichtlinien

— ist fUr die Beurteilung der Ladungssicherung ausschlieBlich der Gleitreibbeiwert pcL, ermittelt fiir die
Reibpaarung zwischen Ladegut und Ladeflache bzw. zwischen den Ladegutern, maRgebend.

— wird der Gleitreibbeiwert als Reibwert oder Reibbeiwert y bezeichnet.

Nachstehend eine nicht erschépfende Sammlung von Reibwerten bezogen auf jeweilige Materialpaarungen
Tabelle der Gleit-Reibbeiwerte ,u“ (Quelle VDI-Richtlinie 2700)

Material trocken nass fettig

Holz / Holz 0,20 - 0,50 0,20 -0,25 0,05-0,15

Metall / Holz 0,20 - 0,50 0,20 -0,25 0,02 -0,10

Metall / Metall 0,10-0,25 0,10 -0,20 0,01 -0,10

Beton / Holz 0,30 - 0,60 0,30 — 0,50 0,10 -0,20
Tabelle der Gleit-Reibbeiwerte ,u“ (Quelle Fraunhofer Institut)

Material trocken nass fettig

Betonprodukte

Elementwand / gebrauchtes Holz 0,50 0,50

Elementwand / neues Holz 0,40 0,40

Elementwand / Elementwand 0,55 0,55

Stahlrahmen / Holzladeflache 0,40 0,40

Holzbalken / Holzladeflache 0,50 0,50

Papierprodukte

Papier / Papier 0,40

Papierrollen verpackt / Siebdruckboden 0,30

Papierrollen unverpackt / Siebdruckboden 0,25

Papierrollen verpackt / Ladeflache aus Brettern 0,40

Papierrollen unverpackt / Ladeflache aus Brettern 0,45

Papierrollen verpackt / Metallboden 0,30

Papierrollen unverpackt / Metallboden 0,30

Papierrollen verpackt / Kunststoff 0,25

Papierrollen unverpackt / Kunststoff 0,15
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0.8

Tabelle der Gleit-Reibbeiwerte ,u* (Quelle DEKRA)

Folierte Ware 0,20 - 0,50
Kartonverpackungen 0,20-0,50
Holzpalette / Siebdruckboden 0,30 -0,35
Kunststoffpalette / Siebdruckboden 0,20 - 0,25
Gummireifen / Stahlladeflache

trocken / besenrein 0,40 - 0,45
verschmutzt / trocken 0,30
verschmutzt /nass 0,10 -0,20

Moglichkeiten zur Ermittlung des Reibbeiwertes

Die Norm EN 12195-1 Ausgabe 01.2011 beschreibt im Anhang B praktische Verfahren zur Ermittlung des

Reibbeiwertes.

Kennzeichnung von reibbeiwerterhohender Verpackung
Zur Kennzeichnung dient ein Piktogramm. Die Pfeilspitze weist auf die Berlhrflache mit dem

erhdhten Reibbeiwert.

2-3 01.04.2017
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0.8
MaBRnahmen zur Erh6hung des Reibbeiwertes

Bei der Verwendung von Reibbeiwert erh6henden Materialien ist die technisch bestmogliche Lésung
auszuwahlen, damit der héchst mdgliche Reibwert -idealerweise p > 0,7- erreicht wird.

Dabei ist im Einzelfall der durch die vorliegende Reibpaarung tatsachlich erzielbare Beiwert sowie der
Einsatzzweck (Festlegen oder Begrenzung von Verschiebungen) zu betrachten.

Die Dimensionierung der Materialien ist abhangig von der Gewichtskraft der Last. Die Belastbarkeit des
Reibbeiwert erhhenden Materials muss den zu sichernden Massen angepasst sein.

Rutschhemmende Materialien

Verformungs- und
Eindriickverhalten

Flachenpressung

Anti-Rutsch-Matten (ARM) mit
Hohlraumanteil

Bei 24-stuindiger Belastung mit
Gitterboxpaletten nach DIN 15155,
Gesamtgewicht 1000 kg, dirfen
sich keine bleibenden, die Funktion

Bei hohen Flachenpressungen
neigen ARM mit groRem
Hohlraumanteil zu Steifigkeit.
In der Folge kann p stark

beeintrachtigenden Verformungen abfallen.

zeigen. Vorgaben des Herstellers
beachten

Anti-Rutsch-Matten aus Vorgaben des Herstellers
Vollmaterial beachten

(bei PUR-Vollmaterial nicht
gréBer als 80 N/mm?2)

Rutschhemmend beschichtetes
Fasermaterial (Filz)

Bei ortlich konzentrierter und
schwerer Belastung sind
Verformungen oder Eindruckstellen
mdglich, die sich auch positiv
auswirken kénnen und ein
Verrutschen der Ladung zuséatzlich
behindern.

Vorgaben des Herstellers
beachten

Rutschhemmend beschichtete
Vollpappe

Sofern das Material als
Einwegmittel verwendet wird, ist
keine Prifung hinsichtlich des
Verformungs- und
Eindruckverhaltens notwendig.

Bei 6rtlich konzentrierter und
schwerer Belastung sind
Verformungen oder Eindruckstellen
mdglich, die sich auch positiv
auswirken kénnen und ein
Verrutschen der Ladung zuséatzlich
behindern.

Vorgaben des Herstellers
beachten

Rutschhemmend beschichtete
Wellpappe oder Pappe mit
innenliegendem Tragermaterial
aus Kunststoffen

Vorgaben des Herstellers
beachten

Beidseitig rutschhemmend
beschichtetes Gewebe

In den vom Hersteller angegebenen
Temperatur- und Einsatzbereichen

darf keine nennenswerte bleibende
Verformung feststellbar sein.

Bei hohen Flachenpressungen
neigen ARM mit grolRem
Hohlraumanteil zu Steifigkeit.
In der Folge kann p stark
abfallen.

Vorgaben des Herstellers
beachten

Textile Gewebeprodukte,
beidseitig rutschhemmend
ausgerustet

Bei ortlich konzentrierter und
schwerer Belastung sind
Verformungen maoglich.
Eindriickstellen sollen in der Regel
aufgrund der Materialstarke und
sonstigen Eigenschaften kaum zu
erkennen sein.

Allgemeingtltige Hinweise nicht
bekannt,

Vorgaben des Herstellers
beachten.

Quelle: VDI-Richtlinien, VDI 2700, Blatt 15, Ladungssicherung auf Stralenfahrzeugen, Rutschhemmende
Materialien (Mai 2009)
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Verladeinformation 0.9
(Auszug aus Band 1, Ziff. 5.9.1)
0.9 Lange Ladeguter auf zwei Tragwagen mit
Drehschemeln/Drehgleitschemeln

Ladegut

Lange selbsttragende Ladegiiter, die wegen ihre Lange oder Gewicht auf mehreren Wagen mit zwei
Drehschemeln/Drehgleitschemeln verladen werden mussen.

Ladegditer, die im Profil so schlank sind, dass sie sich durch die Transportbeanspruchungen in Querrichtung
durchbiegen kénnen, sind in geeigneter Weise, z. B. durch Zusammenschrauben mehrerer Langtrager zu
einer Ladeeinheit oder durch seitliches Anbringen von Hilfskonstruktionen, zu versteifen.

Lademittel
(1) Drehschemel fixiert das Ladegut auf dem Trager,

@ Drehgleitschemel Iasst zusatzlich den Langsausgleich zwischen Ladegut und Wagen bei Bogenfahrt
sowie die Langsbewegungen der Zug- und StoReinrichtung zu.

Drehschemel/Drehgleitschemel sind in der Regel mit Einrichtungen zur seitlichen Sicherung der
Ladeguter (Rungen, Seitenborde bzw. Sattel) ausgerustet.

Vor dem Beladen ist die einwandfreie Funktionsweise der Drehschemel/Drehgleitschemel zu prifen.

Wagen
- zwei tragende Drehgestell Flachwagen gleicher Bauart
o mit integrierten festen Drehschemeln oder
e mit abnehmbaren/ubertragbaren Drehschemeln/Drehgleitschemeln

(3) 9df. auch unter Verwendung eines nichttragenden Zwischenwagens (Flachwagen auch mit herab
geklappten oder entnommenen Borden und Rungen), oder

@ von Schutzwagen (Flachwagen auch mit herab geklappten oder entnommenen Borden und Rungen);
- ein Gelenkwagen mit integrierten festen Drehschemeln.

Verladeart

(5) Drehschemel/Drehgleitschemel méglichst wagenmittig (iber die Langsachse der Tragwagen + 1 m
positionieren; bei aulRermittiger Verladung ist die zuldssige Wagenbelastung zu beachten.

Abnehmbare/lbertragbare Drehschemel/Drehgleitschemel sind entsprechend den auftretenden
Beanspruchungen auf den Tragwagen zu sichern.

Ladung

- mit ihrem Schwerpunkt zwischen den Drehschemeln und Gber der Wagenlangsachse verladen,

(6)- Uberragt mit ihren Enden die Drehschemel um mindestens 1 m. Hiervon darf abgewichen werden,
wenn fir bestimmte Ladeeinheiten (z. B. Betontrager) konstruktionsbedingte Auflagepunkte
vorgegeben sind. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass die Ladeeinheit von den
Drehschemeln nicht herabrutschen kann.

- dabei ist schwingungstechnisch das Verhaltnis der Abstande ni: na = 2,67:1 optimal,

- bei gekuppelten Wagen mit zwei integrierten Drehschemeln ohne Drehgleitschemel, ist auf einem
Drehschemel fest, auf dem anderen Drehschemel mit Moglichkeit der Langsverschiebung zu
verladen.

Schutzwagen @ einstellen

- wenn die Ladeeinheiten die Kopfstlicke der Tragwagen und die in Ziffer 4.2 des Bandes 1
vorgeschriebenen Grenzmale Uberragen. Schutzwagen dirfen mit anderen Giitern entsprechend
den Grundsatzen der UIC Verladerichtlinien beladen werden.

Das Versand-EVU legt fir den jeweiligen Transport die Mindestabstande
@ - zwischen den Ladungen waagerecht und

- zwischen Ladung und Zwischenwagen 3)/ Schutzwagen 4 senkrecht fest.

(9 Bei Ladeeinheiten ist die Einhaltung der Lademalie und Einschréankungen der Ladungsbreite nach den
Tafeln 1 und 2 im Band 1 der UIC Verladerichtlinien zu prifen.
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Sicherung

Ladung ist grundsatzlich nur auf beiden Drehschemeln gesichert
- in Wagenlangsrichtung

e Bei zwei integrierten Drehschemel:
Auf einem Drehschemel festgelegt, auf dem anderen mit Moglichkeit der Langsverschiebung

e Bei Drehschemel und Drehgleitschemel auf beiden Seiten befestigt
- in Wagenquerrichtung

gegen Verschiebungen und Kippen in Querrichtung durch die Rungen oder Seitenborde des
Drehschemels/Drehgleitschemels, wenn

e Guter unmittelbar an den Rungen oder Borden anliegen,
o Die wirkende H6he der Rungen oder Borde
@ = mindestens 10 cm betragt,
©» - Ladeeinheiten, die kippen kénnten, mindestens zur Hohe ihres Schwerpunktes gesichert sind,
® = Ladeeinheiten, die rollen kdnnten, mindesten zur halben Hohe ihres Durchmessers gesichert sind.
(14) Wenn es nicht méglich ist, ist die Ladungssicherung in Querrichtung durch geeignete MaRnahmen, wie
z.B. die Ausrustung der Drehschemel mit Hilfskonstruktionen, Reibwert erhéhendes Material und
Niederbindungen, usw. herzustellen.
Betriebliche Bedingungen

Fur diese Transporte ist das Befahren von Ablaufbergen und das AbstoRen und Ablaufen verboten. Andere
Fahrzeuge durfen auf diese Transporteinheiten weder abgestof3en werden noch ablaufen.

Transporteinheiten sind so mit- und untereinander zu kuppeln, dass sich die Puffer maRig berthren.
Zuge, in denen derartige Transporteinheiten eingestellt sind, dirfen nicht nachgeschoben werden.

Wenn in einer Transporteinheit die Bremse eines Wagens ausgeschaltet werden muss, sind auch die
Bremsen der anderen Wagen in der Transporteinheit auszuschalten.

Ergianzende Angaben
Die Transporte sind als aul’ergewdhnliche Sendungen zu Befdrdern.

Lastverteilung, Lademal} und Niederbindungen siehe Verladeinformationen 0.1, 0.2 und 0.7.
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Verladeinformation 0.10

0.10 Ladungstrager aus Holz - Transportpalette

Absicht

Die Holzpalette dient als Trager der Guter — sie ist ein Teil der Verpackung, Zubehér zur rationellen
Handhabung bei der Be- und Entladung, Lagerung und Befdérderung von Gultern mit allen
Transportmitteln, insbesondere auf der Schiene.

Die palettierte Ladung erlaubt die optimale Verteilung der ganzen Masse auf die Ladeflache der
Wagen, schiitzt die Ladeflache der Giiterwagen gegen Schaden, ermoglicht die sichere Verladung
mit Flurférdergeraten, z.B. Hubwagen oder Gabelstaplern.

Bei der Verpackung muss das Gut auf der Palette so befestigt sein, dass die beiden gemeinsam
eine Ladungseinheit bilden. Zur Befestigung dienen Bindemittel (wie Gurte, Stretch Folie, ...), die fur
die, auf der Palette beladenen Masse ausgelegt sein missen; die Ladung muss auf der Palette
durch Bindemittel so befestigt sein, dass ein Verschieben auf der Palette nicht mdglich ist.

Ladegut

Gestapelte Giiter oder einzelne schwere Gliter mit maximal zulassigem Gesamtgewicht, die mit den
Bindemitteln auf die Palette ausreichend stark verbunden werden kénnen.

Wagen
Wagen allen Typen, die die Verwendung von Flurférdergeraten ermdglichen.

Transportpalette aus Holz

Die Palette als Ladungstrager muss das Ladungsgewicht statisch tragen und muss dynamisch den
Beschleunigungskraften, die wahrend des Schienentransportes auftreten kdnnen, standhalten.

Fir die Transporte kdnnen Einwegpaletten oder Mehrwegpaletten verwendet werden.

Einwegpaletten sind fir eine einmalige Lieferung vom Hersteller zum Verbraucher bestimmt und
werden haufig fir den Export verwendet, als Verlustpalette werden diese in der Regel durch den
Empfanger entsorgt; ihre technischen Parameter, insbesondere die Tragfahigkeit, sind nicht
garantiert.

Mehrwegpalette ist stabiler und langlebiger als Einwegpaletten und fir den mehrmaligen Einsatz
ausgelegt, sie wird immer nach einem streng definierten Standard hergestellt. Diese Palette ist
tauschbar und reparaturfahig, sie ist immer an allen vier Seiten mit einem Gabelstapler befahrbar.
Die Mehrwegpaletten kénnen im Rahmen eines gemeinsamen Palettenpools getauscht werden und
tragen anerkannte Kennzeichen dieses Pools. Es gibt mehre Palettenpools. Die Normen, nach
denen die verschiedenen Palettentypen produziert werden, sollen/missen fur die Verwender
zuganglich sein.

Erforderliche technische Parameter einer Mehrwegpalette:
- Abmessungen 800 mm x 1200 mm,
- Tragfahigkeit — die folgenden maximalen Lasten sind erlaubt:
e 1500 kg, wenn die Last gleichmaRig auf der Palettenoberflache verteilt ist;

e 4000 kg, wenn sie sich auf einer ebenen, horizontalen und starren Flache befindet und
die Auflast horizontal und vollflachig aufliegt.

Die technischen Parameter einer Mehrwegpalette insbesondere die Tragfahigkeit, missen
garantiert sein und ihre Qualitat durch eine, vom Lizenzgeber anerkannte Pruforganisation Gberprift
worden sein. Die durchgefuhrte Qualitatssicherung ist anhand einer Prafklammer, die auf einem
Mittelklotz der Langsseite eingebracht wird, ersichtlich.
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0.10

Vorgaben einer nach UIC zugelassener Mehrwegpalette (Quelle UIC-Mbl. 435-2/IRS

40435-2) EUR-Ladungstrager aus Holz, 1200x800 mm - Stiickliste mit den Toleranzen

Nr. Stiickzahl Bezeichnung NennmaRe Toleranzen
Teil der Teile (mm) (mm)

LxBxH B H
1 2 Bodenrandbrett 1200 x 100 x 22 +3/-0 +3/-3 +2/-0
2 2 Deckrandbrett 1200 x 145 x 22 +3/-0 +5/-3 +2/-0
3 1 Bodenmittelbrett 1200 x 145 x 22 +3/-0 +5/-3 +2/-0
4 3 Querbrett 800 x 145 x 22 +3/-0 +5/-3 +3/-0
5 1 Deckelmittelbrett 1200 x 145 x 22 +3/-0 +5/-3 +2/-0
6 2 Deckinnenbrett 1200 x 100 x 22 +3/-0 +3/-3 +2/-0
7 6 Klotz 145 x 100 x 78 +5/-3 +3/-3 +2/-0
8 3 Klotz 145 x 145 x 78 +5/-3 +5/-3 +1/-1
9 27 Konvexringnagel 4,2x70 * * *
10 27 Antispalt-Schrauben 52x70 * * *
11 24 Konvexringnagel 4,2 x 38 * * *
12 24 Ankernagel 2,8 x 56 * * *
13 24 Maschinenstift 2,5x60 * * *
14 24 Klammer 2,2x14 x53 * * *
15 27 Konvexringnagel 4,2 x90 * * *
16 27 Antispalt-Schrauben 5,2 x 90 * * *

: * siehe UIC MB 435-2 (IRS 40435-2)

Zulassige Mehrwegpaletten:
A) UIC-Palette

Die UIC hat in ihrem Merkblatt UIC-Mbl. 435-2 (IRS 40435-2) die Merkmale der UIC/EUR Palette
definiert. Die UIC bzw. die, in der UIC organisierten EVU akzeptieren die im UIC-Mbl. 435-2 (IRS
40435-2) definierte UIC/EUR-Palette.

Die Erkennungsmerkmale sind:
- auf dem linken Eckeklotz: das geschutzte UIC-Zeichen,
- auf dem Mittelklotz aufgrund der verpflichtenden phytosanitaren Behandlung sind die, von den

Behorden vorgeschriebenen Zeichen fir die phytosanitare Hitzebehandlung auf beiden Mittelklétzen
(ISPM 15) der 1200 mm Seite anzubringen und unterhalb um eine Zeile lesbar mit dem
Herstellungscode mit Herstellungsjahr und Monat, und auch dem Zeichen des lizenzgebendes EVU zu
erganzen,

- auf dem rechten Eckklotz: das geschutzte Zeichen EUR im Oval.

Derart gekennzeichnete Mehrwegpaletten werden nur durch zugelassene Hersteller produziert oder
durch zugelassene Reparateure in Stand gesetzt. Ihre technischen Grundparameter wurden durch von
Herstellern und Reparateuren unabhangigen Priforganisationen gepruft.

B) Andere Mehrwegpaletten

Auch andere als die UIC-Palette diirfen bei Baugleichheit verwendet werden und werden von der UIC
bzw. den in der UIC organisierten EVU akzeptiert.

Die Definition solcher anderen Mehrwegpaletten, die von den in der UIC organisierten EVU aufgrund
ihrer Baugleichheit akzeptiert werden, findet sich in der EN 13698-1 in der jeweils gultigen Fassung.

Die jeweiligen Produktions- und Zulassungsbedingungen fur die anderen Mehrwegpaletten als die UIC-
Palette sind direkt beim jeweiligen Lizenzgeber abklaren

Grundlagen
UIC MB 435-2 (IRS 40435-2) Giternorm fur einen EUR-Ladungstrager aus Holz (EUR-1)
EN 13698-1 Produktspezifikation fir Paletten
Der Verweis auf die jeweilige Norm bezieht sich auf die jeweils gultige Fassung.
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Verladerichtlinie 1.2.2
1.2.2 Blechpakete auf quer eingebundenen Holzunterlagen gleitend verladen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

(1) Blechpakete mit quer eingebundenen, genuteten Holzunterlagen.

(2) Hohe der Pakete
- max. 75 cm mit U-férmigem Seitenschutz oder geschlossener Blechverpackung,
- max. 50 cm ohne Seitenschutz oder Verpackung.

(3) Pakete in Querrichtung ungefahr im Meterabstand mit Band (Bruchkraft") min. 1400 daN) gebunden, bis
3 m Paketlange wenigstens drei Bindungen. Kunststoffoander nur mit Kantenschutz.

Sollte der Meterabstand bei den Paketbindungen nicht eingehalten werden kénnen, sind fehlende
Paketbindungen durch zusatzliche Stapelbindungen (8) zu ersetzen.

Wagen
Wagen mit HolzfulBboden

Verladeart

(4) Pakete gleicher Lange und Breite in bis zu 6 Schichten und einer Stapelhéhe von 1,25 m, jedoch nicht
hoher als die Paketbreite. Das Ladegut ist nach Mdglichkeit Gber die Ladeflache gleichmaRig zu verteilen
(unter Beachtung (7). Der Hohenunterschied zwischen benachbarten Stapeln muss immer geringer sein,
als die Hohe eines Paketes. Zwischen den einzelnen Schichten reibwerterhéhende Zwischenlagen oder
reibwerterhéhende Verpackung.

(5) Einzelne kleinere Pakete in der Toplage.
Stapel in Wagenlangsrichtung auf Gleitkufen aus Hartfaserplatten die raue Seite zum WagenfuRboden,
oder aus einem anderen geeigneten Werkstoff. Anzahl, Breite und Dicke der Gleitunterlagen so, dass die
eingebundenen Holzunterlagen den Wagenboden nicht bertihren (wenigstens drei unter dem Stapel
gleichmalig verteilt, min. 15 cm breit).

(7) Freiraum zu den Stirnwénden/Stirnborden und Uberdeckung der Gleitkufen min.

50 cm Ocm

Stapel in Querrichtung zusammengebunden
mit Gewebegurten und Kantenschutz, Mindestbruchkraft! 2500 daN im geraden Zug,

- <3 m Stapellange wenigstens 3 Bindungen,
- >3 m Stapellange wenigstens 4 Bindungen.

oder

mit Stahlband, Mindestbruchkraft 2000 daN

- <3 m Stapelldnge wenigstens 3 Bindungen
- >3 m Stapellange wenigstens 3 Bindungen, je weitere 2 m Paketlange eine Bindung zusatzlich.

@

=

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zuldassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie flir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten -
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1.2.2

Sicherung

- In Wagenlangsrichtung: Stapel gleitend verladen.
In Wagenquerrichtung: Stapel durch Fiihrungsholzer gesichert.
Mindesthohe 5 cm, wirkende Héhe min. 3 cm. Befestigt am Wagenboden mit einem Nagel/1500 kg
Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel/Holz. Nageldurchmesser min. 5 mm, Eindringtiefe in den
Wagenboden min. 40 mm.

@0 Einzelne kleinere Pakete in der Toplage gesichert durch

- reibwerterh6hende Zwischenlagen und

- Zusammenbindungen mit dem Paket darunter oder dem ganzen Stapel. Anzahl und Ausfiihrung:

siehe

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.
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Verladerichtlinie 1.2.3
1.2.3 Blechpakete auf langs angeordneten Holzunterlagen gleitend verladen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
(1) Blechpakete mit oder ohne eingebundene Holzunterlagen.
(2) Hohe der Pakete
- max. 75 cm mit U-férmigem Seitenschutz oder geschlossener Blechverpackung,
- max. 50 cm ohne Seitenschutz oder Verpackung.
(3) Pakete in Langs- und Querrichtung ungefahr im Meterabstand mit Band (Bruchkraft min. 1400 daN)

gebunden. Pro Paketseite wenigstens zwei Bindungen. Kunststoffbdnder nur mit Kantenschutz.
Wagen
Wagen mit HolzfulBboden

Verladeart

@ Pakete gleicher Lange und Breite in einer oder mehreren Schichten bis zu einer Stapelhéhe von 1,25 m,
jedoch nicht héher als die Paketbreite. Das Ladegut ist nach Moglichkeit Giber die Ladeflache gleichmalig
zu verteilen (unter Beachtung @). Der Hohenunterschied zwischen benachbarten Stapeln muss immer
geringer sein, als die Hohe eines Paketes. Stapel auf in Wagenlangsrichtung liegenden Holzunterlagen,
mit und ohne Zwischenraum, verladen. Moglichst auf die ganze Ladebreite verteilt.

(5) Mit eingebundenen und angeschrégten Holzunter- und Zwischenlagen
oder

@ auf losen Holzunter- und Zwischenlagen.
@ Freiraum zu den Stirnwanden / Stirnborden min.

50 cm 0Ocm

Stapel in Langs- und Querrichtung ungefahr im Meterabstand mit Band (Bruchkraft” min. 2000 daN)
gebunden. Bei Stapelhéhe von mehr als 35 cm ist die Anzahl der Bindungen in Langsrichtung zu
verdoppeln. Pro Stapelseite wenigstens zwei Bindungen. Kunststoffbdnder nur mit Kantenschutz.

@
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Sicherung

- In Wagenlangsrichtung: gleitend verladen.
(9 In Wagenquerrichtung: durch Filhrungshdlzer. Mindesthéhe 5 cm, wirkende Hohe min. 3 cm. Befestigt
am Wagenboden mit einem Nagel/1500 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel/Holz.
Nageldurchmesser min. 5 mm, Eindringtiefe in den Wagenboden min. 40 mm.

Ergénzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zuldssigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie flr konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.2.4
1.2.4 Grobbleche ohne Zwischenlagen direkt aufeinander gestapelt (ungeolt)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

(D) Blechtafeln (Dicke min. 3 mm) ohne Zwischenlagen zu Stapeln aufeinandergeschichtet, Stapelhdhe etwa
80 cm.

(2) Einzelstapel wenigstens zweimal gebunden.

@ Ineinandergreifende Stapel wenigstens drei Bindungen, davon jede Uberlappung wenigstens einmal
gebunden.
Bindemittel: Stahlband (Bruchkraft min. 1400 daN) mit Kantenschutzwinkeln oder Stahldraht
(min. @ 5 mm, mindestens zweifach).

Wagen
Wagen mit Wanden/Borden oder Rungen und Holzfuboden. Bei Uberbreiten Blechen Seitenborde und -
rungen abgeklappt.

Verladeart

(4) Stapel direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen aus Weichholz mit
rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend verladen, die Bleche lberragen die Unterlagen
um min. 50 cm.

(5) Bei Verladung auf Unterlagen herabh&ngende Ladungsenden mit ausreichend am Wagenboden
befestigten Langsholzern gleicher Hohe unterstitzt

(&) Bei Verladung Uber Stirnbord-/Stirnwandhéhe Freiraum min.

50 cm ‘ Ocm
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1.24
Sicherung
- in Wagenlangsrichtung
e durch Stirnborde oder -rungen.
- in Wagenquerrichtung

(@) « durch Seitenborde oder Seitenrungen, wenn seitlicher Abstand nicht groRer als etwa 10 cm; bei
Sicherung durch nur zwei Rungen lUberragen die Bleche die Rungenmitten um min.

50 cm Ocm

« durch festgenagelte Holzer, Dicke min. 5 cm, wirkende Héhe min. 3 cm, wenigstens zwei pro Stapel
auf jeder Seite, wenn seitlicher Abstand zu Borden oder Rungen gréf3er als etwa 10 cm; Anzahl der
Nagel in den Hélzern auf jeder Seite ein Nagel pro 1500 kg Ladungsgewicht und/oder

« Sicherung entsprechend (@ oder @ und ggf.

Bei tiberbreiten Blechen

(9 « durch Umreifungen aus Flachstahl mit Bindungen, (Bruchkraft” min. 2000 daN). Der Flachstahl
driickt sich mit Dornen in den Wagenboden ein oder ist festgenagelt; Anzahl der Umreifungen: bei
Langen bis 6 m wenigstens drei und bei Langen grofier 6 m wenigstens vier Umreifungen oder

e durch Festlegewinkel aus Stahl (Breite min. 50 mm, Dicke min. 5 mm),

befestigt durch

D) - wenigstens drei ausgestanzte (h=30 mm) oder min. vier eingeschnittene (h=40 mm) Dorne; Abstand
min. 40 mm oder

@ « mitje vier Nageln (& 5 mm) oder vier Rillennégeln (& 4,2 mm) auf dem Wagenboden oder
Ladeschwellen befestigt. Eindringtiefe der Nagel min. 40 mm, der Dorne min. 30 mm (gestanzt) bzw.
40 mm (eingeschnitten).

@3 » Auflagelénge der Festlegewinkel auf dem Wagenboden min. 60 cm.

Holzunterlagen auf den Festlegewinkeln im Bereich der Dornen / Nagel in Langsrichtung aufliegend
je zwei gegenliberliegende Festlegewinkel iber der Ladung zusammengebunden (Bruchkraft!) der
Bindemittel min. 2000 daN)

Anzahl der Festlegewinkel je Wagenseite:
- bis 6 m wenigstens vier,
- bei Langen gréfler 6 m wenigstens funf,
bei ineinandergreifender Stapelung jeweils auch im Bereich der Uberlappung.
- bei unterschiedlichen Blechbreiten sind die Bleche, die nicht an den
Umreifungen/Festlegewinkeln anliegen, oder bei Zurrwinkel a < 90° durch rutschhemmendes
Material zusatzlich zu sichern.

14 14

Ergianzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
Lademal siehe Verladeinformation 0.2.
Reibung/Reibbeiwert siehe Verladeinformation 0.8.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.2.5
1.2.5 Grobbleche (ungeoélt und liberbreit)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
(1) Ungedlte Grobbleche (ab 3 mm Dicke), breiter als die Nutzbreite des Wagens.

Wagen
Flachwagen mit HolzfuRboden

Verladeart
(2) Aufeinandergeschichtete oder ineinandergreifende Einzelbleche oder
zu Paketen gebundene Bleche, direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder auf Holzunterlagen
und —zwischenlagen gestapelt. Hohe der Pakete max. 10 cm, Bandbruchkraft der Paketbindungen min.
1400 daN, alle 3 m eine Paketbindung, jedoch wenigsten zwei Bindungen pro Paket.
@ Holzunterlagen und —zwischenlagen
¢ mit rechteckigem Querschnitt liegen mit der Breitseite auf, wobei innerhalb einer Lage nur Holzer
gleicher Hohe liegen
e senkrecht Ubereinander,
¢ unter den Bindungen und
e in der Lange annahernd aber maximal der Ladegutbreite, ohne diese jedoch zu Uberschreiten.
Die dicksten Bleche im unteren Teil der Ladung angeordnet und die Ladung mdglichst auf die Ladelange
verteilt.
(@) Ladungshdhe max. 70 cm.
Freiraum von mindestens
50 cm Ocm

nur erforderlich bei
- Ladungsteilen oberhalb der Stirnborde
- Wagen ohne Stirnborde / - rungen
- La... - Wagen im Bereich der Kurzkupplung

©uIC 01.04.2017 1-2



1.2.5

Sicherung

®
®

@

©

in Wagenlangsrichtung

e durch Stirnborde oder

e Freirdume zu den Ladungsenden
in Wagenquerrichtung

e durch Niederbindungen aus

- vier gegliuhten Stahldrédhten (& 5 mm) oder
- Ratschenspanngurte in Verbindung mit Kantenschutz (Bruchkraft) im geraden Zug Minimum
5000 daN)

direkt Gber den Unterlagen bzw. Zwischenlagen.

Die Bindungen aus gegliihtem Stahldraht sind Giber die Ladung und anschlieRend auf jeder Seite durch
die Ringe oder andere am Wagenuntergestell vorhandene Befestigungseinrichtungen gebunden, bis auf
die Ladung zuriickgeflhrt und beidseitig verdrillt. Hierdurch entsteht eine Umreifung des seitlichen Teils
der Ladung aus acht verdrillten Drahten

e jedes Blech durch wenigstens zwei Niederbindungen gehalten; die Bleche Uberragen die
Bindungen um min. 50 cm,

o etwa alle 3 m eine Niederbindung,
reibwerterhdhendes Material auf und unter den Holzunterlagen/—zwischenlagen

e Herabhangende Ladungsenden sind durch Einlegen von zuséatzlichen Unter- und Zwischenlagen
zu unterstitzen.

Bei ausreichender Blechdicke dirfen sich die Zwischenlagen der Giberhangenden Bleche auf den
darunter liegenden Blechen abstlitzen und sind zusammenzubinden, anderenfalls ist der gesamte Stapel

durch Zwischen- bzw. Unterlagen zu unterstitzen und nach D zusammen- oder niederzubinden.

Die Zusammenbindung erfolgt mit Lastsicherungsbandern oder Gewebegurten mit Kantenschutz
(Bruchkraft der Bindemittel im geraden Zug min. 1400 daN) und die Holzunterlage ist am Wagenboden zu
befestigen.

Ausfithrung der Niederbindungen siehe Ziffer (7.

Ergénzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.
Lademal siehe Verladeinformation 0.2.
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

Starke der Antirutschmatten abhangig von der Gewichtskraft der Last. Die Belastbarkeit des
reibwerterhdhenden Materials muss den zu sichernden Massen angepasst sein.

1

2-2

Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.2.6
1.2.6 Grobbleche (ungeolt)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut

(D Blechtafeln zu Stapeln aufeinandergeschichtet, ggf. durch Zwischenlagen aus Weichholz getrennt,
Stapelhdhe etwa 80 cm.
In Einzelfallen darf die Stapelung der Bleche so erfolgen, dass kirzere und / oder schmalere Bleche
unten bzw. im Inneren des Stapels liegen. Der GrolRenunterschied der Bleche darf max. je Seite
betragen:
a. in Langsrichtung 1 m (ausgenommen oberstes Blech)
b. in Querrichtung 0,5 m (Kippsicherheit und Schwingungsverhalten beachten)
@ Einzelstapel bis 6 m Stapellange wenigstens zwei Bindungen je Stapel, je weitere angefangene 6 m
wenigstens eine zusatzliche Bindung.
(3) Ineinandergreifende Stapel alle angefangenen 6 m einmal gebunden, jedoch wenigstens dreimal
gebunden, davon jede Uberlappung einmal
Bindemittel: Stahlband (Bruchkraft min. 1400 daN) mit Kantenschutzwinkeln.

Wagen
Wagen mit Borden oder Rungen und HolzfuRboden. Bei liberbreiten Blechen Seitenborde und -rungen
abgeklappt.

Verladeart

(4) Stapel, Bleche ggf. durch Zwischenlagen aus Weichholz getrennt, direkt auf dem Wagenboden, auf
Ladeschwellen oder Holzunterlagen aus Weichholz mit quadratischem Querschnitt min. 5 x 5 cm oder
rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend verladen, die Bleche Gberragen die Unterlagen
um min. 50 cm

@ Werden Unterlagen ausnahmsweise hochkant eingelegt, sind sie gegen Kippen zu sichern.

Bei Verladung auf Unterlagen sind zwei, vier oder mehr als vier gleichmaRig verteilte Unterlagen
einzulegen. Die Unterlage muss min. % der Blechbreite des auf der Unterlage liegenden Bleches
betragen. Jede Unterlage ist gegen Querverschub zu sichern, z.B. durch wenigstens zwei Nagel.

Unterlagen/Zwischenlagen dirfen auch aus mehreren, Ubereinander angeordneten Stiicken bestehen,
mussen aber ausreichend verbunden sein.

Zwischenlagen
- Anzanhl richtet sich nach Beschaffenheit der Bleche (missen nicht Ubereinander angeordnet sein)
® - Mindestlange der Zwischenlagen etwa % der Blechbreite des auf den Zwischenlagen

aufliegenden Bleches,

- mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt mit der Breitseite aufliegend, bestehen aus
einem Stlck oder

- aus max. zwei Teilen, seitlich mit min. /3 der gesamten Lange der Zwischenlage uiberlappt und
ausreichend verbunden,

- innerhalb einer Schicht die gleiche Dicke,

- dirfen die Stabilitat des Stapels nicht vermindern,

- die zulassige gesamte Stapelhdhe darf nicht Gberschritten werden.

Zwischenlagen sind gegen Querverschub zu sichern durch z. B.:

@ - Reibbeiwert erhéhendes Material auf oder unter der Zwischenlage befestigt
- seitlich angebrachte Anschlage

Betragt die Lange der Zwischenlage bei nicht ineinandergreifenden Stapeln etwa % der Breite des oberhalb
liegenden Bleches, und sind die Unter- und Zwischenlagen direkt Gbereinander angeordnet, ist eine
zuséatzliche Sicherung gegen Querverschub nicht nétig. Sind die Unter- und Zwischenlagen nicht direkt
Ubereinander angeordnet, ist eine zusatzliche Sicherung gegen Querverschub gemass (@ erforderlich.
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1.2.6
Bei Verladung auf Unterlagen herabhdngende Ladungsenden mit ausreichend am Wagenboden
befestigten Langshdlzern etwa gleicher Hohe unterstitzt.

Unmittelbar aufeinander gestapelte Bleche liegen vollflachig aufeinander. Bei nicht vollflachiger Auflage
sind Streifen aus rutschhemmendem Material in ausreichender Anzahl einzulegen. Breite der Streifen
min. 15 cm, L&nge min. % der Blechbreite.

(11 Bei Verladung lber Stirnbord-/Stirnwandhéhe Freiraum min.

50 cm ‘ Ocm

2-3 01.04.2017 ©ulC



1.2.6
Sicherung
- in Wagenlangsrichtung

e durch Stirnborde oder -rungen.
- in Wagenquerrichtung
12 « durch Seitenborde oder Seitenrungen

wenn seitlicher Abstand zu Borden oder Rungen gréRer als etwa 10 cm:

¢ Verladung auf

{B) o Unterlagen aus Weichholz, welche die Breite der Ladung auf beiden Seiten tberragen und
min. 10 mm Blechdicke des auf der Unterlage liegenden Bleches oder
o Reibwerterhdhendem Material

oder

¢ durch festgenagelte Holzer, Dicke min. 5 cm, wirkende H6he min. 3 cm, wenigstens zwei pro
Stapel auf jeder Seite, Anzahl der Nagel in den Holzern auf jeder Seite ein Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht, gleichmaRig auf alle Holzer verteilt

« bei Sicherung durch nur zwei Rungen berragen die Bleche die Rungenmitten um min.
50 cm Ocm

Bei tberbreiten Blechen

e durch Umreifungen aus Flachstahl mit Bindungen, (Bruchkraft min. 2000 daN). Der Flachstahl driickt
sich mit Dornen in den Wagenboden ein oder ist festgenagelt; Anzahl der Umreifungen: bei Langen
bis 6 m wenigstens drei und bei Langen groRer 6 m wenigstens vier Umreifungen oder

5 « durch Festlegewinkel aus Stahl (Breite min. 50 mm, Dicke min. 5 mm),

befestigt durch
« wenigstens drei ausgestanzte (h=30mm) oder min. vier eingeschnittene (h=40 mm) Dorne; Abstand
min. 40 mm oder

@) « mit je vier Nagel (& 5 mm) oder vier Rillennégel (& 4,2 mm) auf dem Wagenboden oder
Ladeschwellen befestigt. Eindringtiefe der Nagel min. 40 mm, der Dorne min. 30 mm bzw. 40 mm.

« Auflagelange der Festlegewinkel auf dem Wagenboden min. 60 cm.

Holzunterlagen auf den Festlegewinkeln im Bereich der Dornen / Nagel in Langsrichtung aufliegend
je zwei gegenuberliegende Festlegewinkel tGber der Ladung zusammengebunden (Bruchkraft der
Bindemittel min. 2000 daN)

Anzahl der Festlegewinkel je Wagenseite:

- bis 6 m wenigstens vier,
- bei Langen grofer 6 m wenigstens funf, )
- bei ineinandergreifender Stapelung jeweils auch im Bereich der Uberlappung.

Ergénzende Angaben

Belastung der Wagen, siehe Verladeinformation 0.1,
Grolte Abmessungen der Ladung, siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel") zur Ladungssicherung, siehe Verladeinformation 0.6,

Die tatsachliche Anzahl der Bindungen ist von der Masse, Lange, Beschaffenheit und dem
Schwingungsverhalten der Ladung und dem Neigungswinkel (a) der Bindungen abhangig.

Bindungswinkel / Zurrwinkel a

-

Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.3.1

1.3.1 Blechrollen (gedlt oder nicht geolt)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Blechrollen, Rollenachse in Wagenquerrichtung, Gewicht einzeln und je Gruppe max. 7 t
(D) jede Rolle am Umfang zweimal gebunden
(2) Rollen aus gedltem Blech zusatzlich dreimal durch das Achsloch gebunden
(3) mehrere Rollen, viermal durch das Achsloch zusammengebunden

Bindemittel: Stahlband (Bruchkraft min. 1400 daN fir die Bindung der Einzelrollen und min. 2000 daN fir
die Zusammenbindungen mehrerer Rollen).

Wagen
Wagen mit Wanden oder Borden und HolzfuRboden
Verladeart
Blechrollen
) - direkt auf dem Wagenboden oder auf in Wagenlangsrichtung liegenden Unterlagen aus
Weichholz (Querschnitt etwa 5 x 12 cm), mit der Breitseite aufliegend verladen
® - einzeln, wenn Breite min. 5/10 @
@ - nebeneinanderliegend und zu Ladeeinheiten zusammengebunden, wenn bei den Einzelrollen
Breite min. '/3 @ und bei der gesamten Ladeeinheit Breite min. 7/10 &
@ - in Gruppen hintereinanderliegend (Umfang an Umfang), bei Ladungen Uber 7 t sind separate

Gruppen zu bilden
Freiraum min. 50 cm

Sicherung
In Wagenlangsrichtung

@jede Rolle - auch wenn mehrere Rollen zusammengebunden sind - in jeder Rollrichtung mit wenigstens
zwei Keilen gesichert.

Gruppen (max. 7 t) entsprechend der Darstellung.
Keilabmessungen: H6he min. 12 cm, Breite min. 12 cm, Keilwinkel etwa 35°
Anzahl der Nagel in den Keilen auf jeder Seite insgesamt

1 Nagel pro 500 kg 1 Nagel pro 2000 kg

Ladungsgewicht.
In Wagenquerrichtung

(1)) jede Rolle durch Festlegehdlzer gesichert; Dicke min. 5 cm, wirkende Héhe min. 3 cm
Anzahl der N&agel in den Holzern auf jeder Seite insgesamt: ein Nagel pro 1500 kg Ladungsgewicht,
wenigstens zwei Nagel/Holz.

Ergianzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
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Verladerichtlinie 1.3.2
1.3.2 Blechrollen warm gewalzt und nicht geolt

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfer

Ladegut
(D) Blechrollen, Rollenachse senkrecht
- auf dem Wagenboden @ min. /10 H,
- auf Holzunterlagen : @ min. = H.
(2) Rollen mit Stahlband (Bruchkraft min. 1400 daN) gebunden, wenigstens
- zweimal am Umfang oder
- einmal am Umfang und 1 mal durch das Achsloch oder
- dreimal durch das Achsloch mdglichst auf den ganzen Umfang verteilt.

Wagen
Wagen mit HolzfuBRboden

Verladeart
Blechrollen
- in Querrichtung gleichmaRig verteilt direkt auf dem Wagenboden verladen oder
- auf zwei in Wagenlangsrichtung parallel liegenden Unterlagen aus Weichholz (Querschnitt etwa
5x12 cm), mit der Breitseite aufliegend verladen. Die Unterlagen sind im Abstand von min. 7/10 des
Rollendurchmessers angeordnet;

®
@
@ - Die Unterlagen Giberragen die Blechrollen nach jeder Seite um min. 30 cm.
(® - Freiraum min. 50 cm

| | ’
-—— .I L . B
i ) | (O ) 18
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Sicherung
Ohne zusatzliche MalRnahmen

Ergédnzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
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Verladerichtlinie 1.4.1
1.4.1 Stahlrohre geschichtet, Durchmesser groBer 65 cm (26“)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Stahlrohre mit beliebiger Oberflache (mit oder ohne Flansche)

Wagen
Wagen mit Rungen und HolzfuRboden

Verladeart

Rohre direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen.
- in einer oder mehreren Schichten, moglichst Uber die ganze Ladebreite, Rohrmitten senkrecht
Ubereinander

- Anzahl der Schichten nicht groRRer als Anzahl der Rohre pro Schicht mit hochstens einer
Sattellage

Flansche und Muffen beriihren sich nicht (wechselseitig verladen)
- Rohre Uberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm
- Freiraum min.

OO © ©

e bei unbehandelten Rohren 30 cm Ocm
e bei gefetteten oder
beschichteten Rohren 50 cm Ocm

©

Unterlagen und Zwischenlagen aus gesundem, unverletztem Holz gemaR Norm EN 338,
Festigkeitsklasse wenigstens C 24, kantig geschnitten, aus einem Stiick, auf der Breitseite
aufliegend und nicht an die Rungen anstof3end

e mit rechteckigem Querschnitt von min. 90 cm?, Dicke min. 6 cm

e  Gesamtquerschnitt der Zwischenlagen pro min. 360 480 600
Schicht (cm?)
bei einem Rohrgewicht pro Schicht von (t) max. 10 15 20
@ - Anzahl der Unter- und Zwischenlagen und der seitlichen Verkeilungen

e  bis 12 m Rohrlange und bis 15 t Gewicht zwei pro Schicht
e Uber 12 m Rohrlange oder tuber 15 t Gewicht vier pro Schicht (zwei Zwillingsauflagen)
- Unterlagen mit wenigstens vier Nageln befestigt (J etwa 5 mm, Eindringtiefe min. 40 mm)
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1.4.1

Sicherung
- Alle Rungen hochgestellt
©) - jede Rohrschicht mit Holzkeilen gesichert (ohne Spielraum)

¢ Keile auf den Zwischenlagen nach oben und unten gerichtet

o Keilbreite entspricht der Breite der Unter- und Zwischenlagen

e Keilhohe /12 Rohrdurchmesser, min. 12 cm, Keilwinkel etwa 35°

- Keile auf jeder Stapelseite befestigt bei Verladung
e gesichert durch die Rungen (Rohre gesichert mit min. halben &) mit Nageln

Anzahl der Nagel (@ etwa 5 mm) auf jeder Seite insgesamt ein Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht (zu sichernde Schicht, ggf. einschlieRlich Sattellage); Nagel gleichmafig
verteilt, wenigstens vier Nagel pro Keil (zwei von innen und zwei von auf3en), senkrecht
eingeschlagen, Eindringtiefe min. 40 mm

@ e oberhalb der Rungen (Rohre Uiberragen die Rungen mit mehr als dem halben @) wie (0 und

mit Holzverbindern aus Stahlblech von 3 mm Dicke, beidseitig an den Zwischenlagen mit
Holzschrauben befestigt; Anzahl der Schrauben (von min. 6 mm & und 60 mm Lange) fur
jeden Holzverbinder = neun (je drei in den Keilen und drei in den Zwischenlagen)

D) « bei gefetteten oder
beschichteten Rohren
reibwerterhdhende Zwischenlagen

- Sattellage mit der tragenden Schicht wenigstens zweimal zusammengebunden (Bruchkraft”) min.
4000 daN)

Wenn

- die Rungen mit mehr als dem halben Rohrdurchmesser Gberragt werden, oder

= Freiraum kleiner als ® ist, oder

=  bei gefetteten oder beschichteten = bei gefetteten oder beschichteten Rohren ohne
Rohren reibwerterh6hendes Material

Stapel mit Ratschenspanngurten (Bruchkraft!) min. 4000 daN) niedergebunden. Anzahl: einmal pro
6 m Rohrlange, wenigstens zweimal pro Stapel (Abstand zu den Rohrenden etwa 50 cm).

Ergdnzende Angaben

Belastung der Wagen, siehe Verladeinformation 0.1,

Grolte Abmessungen der Ladung, siehe Verladeinformation 0.2,

Einweg-Bindemittel zur Ladungssicherung, siehe Verladeinformation 0.6,

Niederbindungen, siehe Verladeinformation 0.7,

Reibung, Reibbeiwerte, siehe Verladeinformation 0.8.

Fur den Verkehr an die ADIF sind Lastsicherungsbander (Niederbindungen) mit integrierten
Spann- und Blockiervorrichtungen zu verwenden.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fur konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten
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Verladerichtlinie 1.4.2

1.4.2 Stahlrohre geschichtet, Durchmesser ab 40 cm (16‘‘) bis 65 cm (26“)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr

Ladegut

Wagen mit Langhubstof3dampfern

Stahlrohre mit beliebiger Oberflache (mit oder ohne Flansche)

Wagen

Wagen mit Rungen und HolzfuRboden

Verladeart
Rohre direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen.

GICICAONGC)

©

in einer oder mehreren Schichten, mdglichst Giber die ganze Ladebreite, Rohrmitten senkrecht
Ubereinander.

Anzahl der Schichten nicht gréo3er als Anzahl der Rohre pro Schicht mit hdchstens einer
Sattellage.

Flansche und Muffen beriihren sich nicht (wechselseitig verladen).

Rohre Uberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm.

Freiraum min.

e  bei unbehandelten Rohren 30 cm Ocm
e  bei gefetteten oder
beschichteten Rohren 50 cm 0cm

Unterlagen und Zwischenlagen aus gesundem, unverletztem Holz gemaR Norm EN 338,
Festigkeitsklasse wenigstens C 24, kantig geschnitten, aus einem Stiick, auf der Breitseite
aufliegend und nicht an die Rungen anstoRend.

e mit rechteckigem Querschnitt von min. 80 cm?, Dicke min. 6 cm.

¢  Gesamtquerschnitt der Zwischenlagen pro Schicht min. 240 360 480
(cm?)
bei einem Rohrgewicht pro Schicht von (t) max. 10 15 20

Anzahl der Unter- und Zwischenlagen und der seitlichen Verkeilungen

e  bis 12 m Rohrlédnge und bis 15 t Gewicht pro Schicht zwei
e  Uber 12 m Rohrlange oder uber 15 t Gewicht pro Schicht vier (zwei Zwillingsauflagen)

Unterlagen mit wenigstens vier Nageln befestigt (9 etwa 5 mm, Eindringtiefe min. 40 mm).

®fD 8) 1243 @ ®
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1.4.2

Sicherung

©)

®

- alle Rungen hochgestelit

- jede Rohrschicht mit Holzkeilen gesichert (ohne Spielraum).
o Keile auf den Zwischenlagen nach oben und unten gerichtet.
o Keilbreite entspricht der Breite der Unter- und Zwischenlagen.
o Keilhéhe min. 12 cm, Keilwinkel etwa 35°.

Keile auf jeder Stapelseite befestigt bei Verladung:

e gesichert durch die Rungen (Rohre gesichert mit min. halben @) mit Nageln
Anzahl der Nagel (@ etwa 5 mm) auf jeder Seite insgesamt ein Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht (zu sichernde Schicht, ggf. einschlieRlich Sattellage); Nagel gleichmalig
verteilt, wenigstens vier Nagel pro Keil (zwei von innen und zwei von aul3en), senkrecht
eingeschlagen, Eindringtiefe min. 40 mm

o oberhalb der Rungen (Rohre Uberragen die Rungen mit mehr als dem halben @) wie
und mit Holzverbindern aus Stahlblech von 3 mm Dicke, beidseitig an den Zwischenlagen mit
Holzschrauben befestigt; Anzahl der Schrauben (von min. 6 mm & und 60 mm Lange) fur
jeden Holzverbinder = neun (je drei in den Keilen und drei in den Zwischenlagen)

e  bei gefetteten oder
beschichteten Rohren
reibwerterhdhende Zwischenlagen

Sattellage mit der tragenden Schicht wenigstens zweimal zusammengebunden
(Bruchkraft! min. 4000 daN)

Wenn
- die Rungen mit mehr als dem halben Rohrdurchmesser Gberragt werden, oder

] Freiraum kleiner als (&) ist, oder

] bei gefetteten oder beschichteten = bei gefetteten oder beschichteten Rohren ohne
Rohren reibwerterhbhendes Material

Stapel mit Ratschenspanngurten (Bruchkraft” min. 4000 daN) niedergebunden. Anzahl: einmal pro
6 m Rohrlange, wenigstens zweimal pro Stapel (Abstand zu den Rohrenden etwa 50 cm).

Ergdanzende Angaben

Belastung der Wagen, siehe Verladeinformation 0.1,

Grolte Abmessungen der Ladung, siehe Verladeinformation 0.2,

Einweg-Bindemittel") zur Ladungssicherung, siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen, siehe Verladeinformation 0.7,

Reibung, Reibbeiwerte, siehe Verladeinformation 0.8.

Fur den Verkehr an die ADIF sind Lastsicherungsbander (Niederbindungen) mit integrierten
Spann- und Blockiervorrichtungen zu verwenden.

1)

2-2

Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten
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Verladerichtlinie 1.4.3
1.4.3 Stahlrohre geschichtet, Durchmesser groBer 25 cm (10*) jedoch kleiner als
40 cm (16%)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zugen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut

Stahlrohre mit beliebiger Oberflaiche (mit oder ohne Flansche).
Wagen

Wagen mit Rungen und Holzfullboden

Verladeart
Rohre direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen.

(@ - ineiner oder mehreren Schichten, méglichst tiber die ganze Ladebreite, Rohrmitten senkrecht
Ubereinander.
(@ - Anzahl der Schichten nicht groRer als Anzahl der Rohre pro Schicht mit héchstens einer Sattellage.
(3 - Flansche und Muffen beriihren sich nicht (wechselseitig verladen).
(@) - Rohre iiberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm.
(®) - Freiraum min.
) bei unbehandelten Rohren 30 cm Ocm
. bei gefetteten oder
beschichteten Rohren 50 cm 0cm

©

Unterlagen und Zwischenlagen aus gesundem, unverletztem Holz gemaR Norm EN 338,
Festigkeitsklasse wenigstens C 24, kantig geschnitten, aus einem Stiick, auf der Breitseite
aufliegend und nicht an die Rungen anstof3end.

e mit rechteckigem Querschnitt von min. 70 cm?2, Dicke min. 5 cm

e  Gesamtquerschnitt der Zwischenlagen pro Schicht (cm?) min. 180 210 240
bei einem Rohrgewicht pro Schicht von (t) max. 9 12 15
@ - Anzahl der Unter- und Zwischenlagen und der seitlichen Verkeilungen

e bis 12 m Rohrlange und bis 15 t Gewicht pro Schicht zwei
e (ber 12 m Rohrlange oder uber 15 t Gewicht pro Schicht vier (zwei Zwillingsauflagen).
- Unterlagen mit wenigstens vier Nageln befestigt (d etwa 5 mm, Eindringtiefe min. 40 mm).

23, @
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1.4.3

Sicherung
- alle Rungen hochgestellt
(@ - jede Rohrschicht mit Holzkeilen gesichert (ohne Spielraum).

o Keile auf den Zwischenlagen nach oben und unten gerichtet.
o Keilbreite entspricht der Breite der Unter- und Zwischenlagen.
e Keilhdhe min. 12 cm, Keilwinkel etwa 35°.

- Keile auf jeder Stapelseite befestigt bei Verladung
e gesichert durch die Rungen (Rohre gesichert mit min. halben &)
mit Nageln

Anzahl der Nagel (@ etwa 5 mm) auf jeder Seite insgesamt ein Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht (zu sichernde Schicht, ggf. einschlie3lich Sattellage); Nagel gleichmaRig
verteilt, wenigstens vier Nagel pro Keil (zwei von innen und zwei von auf3en), senkrecht
eingeschlagen, Eindringtiefe min. 40 mm.

@ e oberhalb der Rungen (Rohre Gberragen die Rungen mit mehr als dem halben &)
o wie (0 und mit Holzverbindern aus Stahlblech von 3 mm Dicke, beidseitig an den

Zwischenlagen mit Holzschrauben befestigt; Anzahl der Schrauben (& min. 6 mm, 60 mm
Lange) fur jeden Holzverbinder = neun (je drei in den Keilen und drei in den Zwischenlagen)
oder

@ o mit Nageln geman (0 und Zusammenbindungen mit Gurten (Bruchkraft’) min. 4000 daN) mit
der durch die Rungen gesicherten Rohrschicht, Anzahl: einmal pro 6 m Rohrlange,
wenigstens zweimal pro Stapel:

- Sattellage mit der tragenden Schicht immer zusammengebunden

® ®

e  bei gefetteten oder
beschichteten Rohren
reibwerterhéhende Zwischenlagen

@ Wenn
- die Rungen mit mehr als dem halben Rohrdurchmesser Uberragt werden, oder

= Freiraum kleiner als ) ist, oder

=  bei gefetteten oder beschichteten =  bei gefetteten oder beschichteten Rohren
Rohren ohne reibwerterhéhendes Material
Stapel mit Ratschenspanngurten (Bruchkraft” min. 4000 daN) niedergebunden; Anzahl: einmal pro
6 m Rohrlange, wenigstens zweimal pro Stapel, Abstand zu den Rohrenden etwa 50 cm.

Ergdnzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,

Lademalf siehe Verladeinformation 0.2,

Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,

Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7,

Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

Fir den Verkehr an die ADIF sind Lastsicherungsbander (Niederbindungen) mit integrierten Spann-
und Blockiervorrichtungen zu verwenden.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.4.4

1.4.4 Stahlrohre gesattelt, an den Rungen anliegend

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr

Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Stahlrohre mit beliebiger Oberflache
Wagen
Wagen mit Rungen und Holzfullboden
Verladeart
Rohre
D - derunteren Lage direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen dicht
nebeneinander verladen Uber die ganze Ladebreite (raumfiillend)
@ - der oberen Lagen gesattelt, Durchmesser der gesattelten Rohre gleich oder kleiner als bei den
tragenden Rohren, Ladehthe oberhalb der Rungen max. /3 Ladebreite (etwa 90 cm)
® - Rohre Uberragen die Unterlagen um min. 50 cm
@ - Unterlagen aus gesundem, unverletztem Holz mit rechteckigem Querschnitt, auf der Breitseite
aufliegend und nicht an die Rungen anstoflend
® - Freiraum min.
e  bei unbehandelten Rohren 30 cm Ocm
e  bei gefetteten oder
beschichteten Rohren 50 cm Ocm
® - Wenn Rohre iiber halbe Rungenhdhe anliegen,
e  Rungen mit doppeltem 4 mm Draht oder Gurten (Bruchkraft” min. 1000 daN) verbunden, bei
Drehrungen an den Rungenspitzen oder
e  Drehrungen verkeilt
3 @ (7 o ®

fjf::_ il"k'r_.‘\f’;

1

Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbénder,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.4.4

Sicherung
(@ - alle Rungen hochgestellt
(an den Rungen anliegende Rohre werden mit min. dem halben Durchmesser gehalten)
- bei Sicherung durch nur zwei Rungen, Uberragen die Rohre die Rungenmitten um min.
e bei unbehandelten Rohren 30 cm 20 cm
e bei gefetteten oder
beschichteten Rohren 50 cm 30 cm
(9 - Dbeigefetteten oder beschichteten

Rohren reibwerterhéhende Zwischenlagen

- Stapel mit Gurten oder Lastsicherungsbandern (Bruchkraft") min. 3000 daN) niedergebunden,
Anzahl: einmal pro 6 m Rohrlange, wenigstens zweimal pro Stapel, Abstand zu den Rohrenden etwa
50 cm
e wenn die Rungen mit mehr als dem halben Rohrdurchmesser Uberragt werden, oder

e wenn Freiraum kleiner als () ist, oder

o Dbei gefetteten oder beschichteten Rohren ¢ bei gefetteten oder beschichteten
Rohren ohne reibwerterh6hende Zwischenlagen

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,

Lademal siehe Verladeinformation 0.2,

Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,

Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7,

Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

Fir den Verkehr an die ADIF sind Lastsicherungsbander (Niederbindungen) mit integrierten
Spann- und Blockiervorrichtungen zu verwenden.
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Verladerichtlinie 1.4.5
1.4.5 Stahlrohre gesattelt, seitlich verkeilt

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Stahlrohre mit beliebiger Oberflache

Wagen
Wagen mit Rungen und Holzfullboden

Verladeart
Rohre

- der unteren Lage direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen dicht
nebeneinander verladen
- hdchstens drei Lagen gesattelt (insgesamt vier Lagen)
Durchmesser der gesattelten Rohre gleich oder kleiner als bei den tragenden Rohren
Rohre Gberragen die Unterlagen um min. 50 cm
- Freiraum min.
e Dbei unbehandelten Rohren 30 cm 0cm
e Dbei gefetteten oder
beschichteten Rohren 50 cm Ocm
Unterlagen aus gesundem, unverletztem Holz gemaR Norm EN 338, Festigkeitsklasse wenigstens
C 24, kantig geschnitten, aus einem Stiick, mit rechteckigem Querschnitt, auf der Breitseite
aufliegend und nicht an die Rungen anstofend, Dicke min. 6 cm, befestigt mit vier Nageln (J 5 mm,
Eindringtiefe min. 40 mm)
(® - Anzahlder Verkeilungen, ggf. auf Unterlagen
e bis 12 m Rohrlange und bis 15 t Gewicht zwei
e Uber 12 m Rohrlange oder lber 15 t Gewicht vier (zwei Zwillingsauflagen)

L ©® ©

©
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1.4.5

Sicherung
(@) - alle Rungen hochgestelit
- Rohre der unteren Lage mit Holzkeilen gesichert (ohne Spielraum)

o Keilbreite entspricht der Breite der Unterlagen
e Keilhdhe /12 Rohrdurchmesser, min. 12 cm, Keilwinkel etwa 35°

- Keile auf jeder Stapelseite befestigt
©) o gesichert durch die Rungen (Rohre gesichert mit min. halben &)
mit Nageln:
Anzahl der Nagel (@ 5 mm) auf jeder Seite insgesamt ein Nagel pro 1500 kg Ladungsgewicht
(maflgebend ist das Gesamtgewicht der Ladung), Nagel gleichmaRig verteilt, wenigstens vier
pro Keil (zwei von innen und zwei von aul3en), senkrecht eingeschlagen, Eindringtiefe min. 40
mm

o oberhalb der Rungen (Rohre Uberragen die Rungen mit mehr als dem halben @)
wie (@ und Holzverbindern aus Stahlblech von 3 mm Dicke beidseitig auf dem Wagenboden
bzw. den Unterlagen mit Holzschrauben befestigt; Anzahl der Schrauben (& min 6 mm, Lange
60 mm) fir jeden Holzverbinder 6 (3 in den Keilen und 3 in den Unterlagen)

- bei Stapeln iiber 30 t Gewicht Keile mit Nageln gemaR (9 und verschraubten Holzverbindern
befestigt
- bei gefetteten oder beschichteten Rohren
reibwerterh6hende Zwischenlagen

@) - Sattellagen mit der tragenden Schicht wenigstens zweimal mit Gurten mit Spanneinrichtung
(Bruchkraft” min. 4000 daN) zusammengebunden

@ - Stapel mit Gurten mit Spanneinrichtung (Bruchkraft! min. 4000 daN) niedergebunden, Anzahl:
einmal pro 6 m Rohrlange, wenigstens zweimal pro Stapel, Abstand zu den Rohrenden etwa 50 cm
¢ wenn die Rungen mit mehr als dem halben Rohrdurchmesser iberragt werden, oder

e wenn Freiraum kleiner als @) ist, oder

o bei gefetteten oder beschichteten Rohren e bei gefetteten oder beschichteten
Rohren ohne reibwerterhdhende
Zwischenlagen

Ergénzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,

Lademal siehe Verladeinformation 0.2,

Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,

Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7,

Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

Fir den Verkehr an die ADIF sind Lastsicherungsbander (Niederbindungen) mit integrierten

Spann- und Blockiervorrichtungen zu verwenden.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fur konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten
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Verladerichtlinie 1.4.6
1.4.6 Stahlrohre gesattelt auf Spezialwagen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Stahlrohre mit beliebiger Oberflache
Wagen
Wagen mit hochfesten Seitenrungen”) und Niederbindeeinrichtungen (Sp..., Roo...,)

Verladeart

Vor der Verladung sind die Anordnung sowie die Masse der Rohre und die auf die Rungen wirkenden
Krafte zu beachten.

Rohre verladen

(D - inder unteren Lage bei kleineren Durchmessern dicht nebeneinander (Ladeliicke einseitig)
@ - bei groReren Durchmessern an den Rungen beidseitig anliegend (Ladeliicke in der Mitte)
3 - oberste an den Rungen anliegende Rohre Uberragen Rungen mit nicht mehr als dem halben

Durchmesser
@ - oberhalb der Rungen Sattelung pyramidenférmig und soweit wie méglich symmetrisch
® Lagerung in Satteln nur dann, wenn die beiden den Sattel bildenden Rohre in einer Hhe liegen
® Bei Sp...-Wagen Freiraum min.

e bei unbehandelten Rohren 30 cm ‘ 0cm

e bei gefetteten oder

beschichteten Rohren 50 cm O0cm
Bei Roo...-Wagen Freiraum nicht erforderlich

= T M e e s
e T e L
3 e 1

Sicherung

@ - durch die Seitenrungen,
bei Sicherung durch nur zwei Rungen wird die Rungenmitte Gberragt um min.

e bei unbehandelten Rohren 30 cm 20 cm
e bei gefetteten oder
beschichteten Rohren 50 cm 30 cm
® - Stapel unter Verwendung aller an den Wagen vorhandenen Einrichtungen niedergebunden, kurze

Stapel wenigstens zweimal

Ergianzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.
Lademal siehe Verladeinformation 0.2.

1 Wagen mit hochfesten Rungen entsprechend UIC MB 577, Ziff. 4.4.3 sind mit den Kennbuchstaben ,II*
gekennzeichnet oder in der VRL 100.3 aufgelistet.
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Verladerichtlinie 1.4.7

1.4.7 Stahlrohre, Stabe und vieleckige Profile in Bunden

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Bunde aus Stahlrohren, Staben oder vieleckigen Profilen fest zusammengefasst.

Anzahl der Zusammenbindungen in Abhangigkeit von Durchmesser, Lange und Bundgewicht:
pro angefangenen 3 m Bundlange eine Bindung, wenigstens zwei Bindungen/Bund. Abstand der
Bindungen von den Bundenden etwa 30 cm.

Bruchkraft") der Bindemittel min. 1400 daN, Bindungen wirksam gespannt.
Kunststoffbander und Gewebegurte an scharfen Kanten nur mit Kantenschutz.
Wagen
Wagen mit Rungen und Stirnborden
Verladeart

(1) Bunde direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen nebeneinander verladen.
Unterlagen aus Weichholz mit rechteckigem Querschnitt, auf der Breitseite aufliegend.
(@3 In der unteren Schicht liegen die Bunde an den Rungen an oder

® mittig bei Verladung in nur einer nicht ausgefiillten Schicht.

In der oberen Schicht sind die Bunde

® - gesattelt. Zur Erleichterung des Umschlages kdnnen sie durch schrag oder senkrecht eingelegte
Holzer getrennt sein.
(® - geschichtet. In den Schichten sollten Bunde von gleicher Hohe verladen werden. Werden

unterschiedliche Hohen geladen, miissen die Héhenunterschiede durch geeignete Holzer unter
den Zwischenlagen (@ ausgeglichen werden. Max. Ladehéhe Lhmax = Rungenhéhe (mind. halbes

Bund durch die Rungen gesichert)
@  Freiraum fir die Bunde oberhalb der Stirnwande min.

50 cm 30 cm

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.4.7

Sicherung
(8 - durch die Seitenrungen (untere Schicht); bei Sicherung durch nur zwei Rungen wird die Rungenmitte
Uberragt um min.
50 cm 30 cm
(@ - durch die Sattellage (obere Schicht).
@ - Bei Verladung gemaf (3 Zwischenraume mit Holzern ausgefillt und festgenagelt, Mindesthéhe der

Holzer 5 cm,
an Bei Verladung gemaR @

e Ohne zusatzliche Sicherung bei unmittelbarer Sicherung durch Wande, Borde oder Rungen
(seitlicher Abstand < 10 cm)
e Mit seitlicher Sicherung bei einem Abstand > 10 cm
1© - durch Holzkeile

Keilabmessungen:
o Ho6he min. 12 cm,
o Breite min. 8 cm,
o Keilwinkel etwa 35°.

Anzahl der Nagel in den Keilen auf jeder Seite insgesamt: ein Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel/Holz oder

® - durch Festlegeholzer, Mindesthéhe 5 cm, befestigt am Wagenboden mit einem Nagel/
1500 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel/Holz. Nageldurchmesser min. 5 mm;
Rillennagel @ min. 4,2 mm, Eindringtiefe in den Wagenboden min. 40 mm oder

0y - durch Niederbindung aus Kunststoff- oder Gewebegurt an scharfen Kanten nur mit
Kantenschutz (Bruchkraft” min. 2800 daN), pro angefangene 3 m Bundlange eine
Niederbindung, wenigstens zwei je Stapel.

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.5.1
1.5.1 Radsiatze

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Radséatze mit oder ohne Lagergehause
Wagen
Wagen mit Wanden oder Borden und mit Holzfullboden

Verladeart
Radsatze in Wagenlangsrichtung auf Holzgestellen verladen, Ladebreite annahernd ausgenuitzt

@ - einzeln auf Einzelgestellen je Rad oder
(2@ - in Gruppen auf gemeinsamen Gestellen, wobei die Radsatze auf den Gestellen nicht rollen diirfen
- die Gestelle mussen in einem technisch einwandfreien Zustand sein
(3 - Freiraume in Wagenquerrichtung min. 20 cm
- Freirdume in Wagenlangsrichtung
@ e zwischen den Radsatzen min. 20 cm
® e zu den Stirnwanden oder Stirnborden min.
100 cm ‘ 20 cm
®
_ (1 2)
3) FP
i . ﬂ\ Az
ﬂ:[l i ’[ i ‘ ‘L i 50
i [ |
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100

50-60
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120 70 an

Sicherung
(&) mit Holzgestellen

(@ - wirkende Hhe min 80 mm
(8 - Gestelllange ist dem Raddurchmesser anzupassen. Fiir Raddurchmesser von 840-920 mm betrégt

die Gestelllange 510 mm.
- zusammengeflgt mit Rippenschrauben M 10 oder Schraub-/Rillennagel 5x100mm

©)
19 - in Wagenlangsrichtung angeschragt
1D - Radsatze liegen nicht auf dem Wagenboden auf

Erganzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
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Verladerichtlinie 1.5.2
1.5.2 Radsatzgummi

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut
Radséatze mit oder ohne Lagergehdause auf Radsatzgummi verladen (um Schaden am Radsatzgummi
zu vermeiden, darf der Radsatz nur geringe seitliche Uberwalzungen aufweisen)

Wagen
Wagen mit Wanden oder Borden und mit HolzfuRboden

Verladeart
Radséatze in Wagenlangsrichtung auf Radsatzgummi verladen. Der Radsatzgummi passt sich durch
zwei Auflagen dem Raddurchmesser an.

Der Radsatzgummi wird durch integrierte Magneten am Rad gehalten (z.B. fir Umladung)
- einzeln auf Radsatzgummi je Rad oder
in Gruppen auf zusammengefassten Radsatzgummis, wobei die Radsatze nicht rollen diirfen
- die Radsatzgummis miissen in einem technisch einwandfreien Zustand sein
- Freirdume in Wagenquerrichtung min. 20 cm
- Freirdume in Wagenlangsrichtung
e zwischen den Radsatzen min. 20 cm
e zu den Stirnwanden oder Stirnborden min.

©@ OO

\
)

@

20 cm

Sicherung

- Durch die Reibung zwischen Radsatzgummi und Wagenboden
- wirkende H6he min. 60 mm
- Radsatze: Laufflache liegt an zwei Punkten auf dem Radsatzgummi auf, Spurkranz liegt nicht auf

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
Reibung, Reibwerte siehe Verladeinformation 0.8
Anforderungen an die Festigkeit, Temperaturbestandigkeit, siche Tabelle 1

©uIC 01.04.2021 1-2



1.5.2

Radsatzgummi

Technische Grundlagen

EIGENSCHAFTEN NORM EINHEITEN WERTE
Farbe Schwarz
Polymer SBR
Dichte DIN 53479 g/cm3 1.2
Harte DIN 53505 ShA 80
Reilfestigkeit DIN 53504 S1 | N/mm? 6
ReiRdehnung DIN 53504 S1 | % 76
Ozonbesténdigkeit (20%, 20 pphm, 24h, 40°C) DIN 53509 O.K.
SR .
Abrieb DIN 53516 mm3 100
Alterungsbestandigkeit DIN 53508 °C OK
Ol- und Fettbestandigkeit DIN 53521 Medium
Kalteverhalten DIN 65467 °C -35°C

2-2
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Verladerichtlinie 1.5.3
1.5.3 Ein oder mehrere Drehgestelle mit Radsatzen (Radsatzgummi)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Ein oder mehrere Drehgestelle mit Radsatzen mit einem Gewicht bis 18 Tonnen, fir Raddurchmesser
von 640 — 1050 mm und einer Breite des Rades von mindestens >125 mm verladen auf

Radsatzgummiunterlagen (um Schaden am Radsatzgummi zu vermeiden, darf der Radsatz nur geringe
seitliche Uberwalzungen aufweisen).

Wagen
Wagen mit Borden und HolzfuBRboden

Verladeart

@ Der Radsatzgummi wird durch integrierten Magneten am Rad gehalten (z.B. fir Umladung)
Drehgestell in Wagenléngsrichtung auf Radsatzgummiunterlagen
- mit Freirdumen bis zur Stirnwand oder weiterem Drehgestell von min. 20 cm
- gegebenenfalls abgedeckt mit Mehrweg- oder Einwegplanen

Sicherung
- Zurrmittel geman Tabelle
Gewicht Zurrgurten | Mindestbruchkraft Gewicht Zurrgurten | Mindestbruchkraft
Drehgestell je Seite | in geraden Zug" Drehgestell je Seite | in geraden Zug"
bis9T 2 8 000 daN bis9T 2 4 000 daN
bis 13T 2 10 000 daN bis 13T 2 5000 daN
bis 18 T 2 16 000 daN bis 18 T 2 8 000 daN
® - Beispiele fir Zurrmoglichkeiten:

Ergdnzende Angaben

Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1

Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2
Abdecken von Gitern siehe Verladeinformation 0.3
Einweg-Bindemittel zur Ladesicherung siehe Verladeinformation 0.6
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.5.3

Radsatzgummi

Technische Grundlagen

EIGENSCHAFTEN NORM EINHEITEN WERTE
Farbe Schwarz
Polymer SBR
Dichte DIN 53479 g/cm3 1.2
Harte DIN 53505 ShA 80
ReiRfestigkeit DIN 53504 S1 | N/mm? 6
ReilRdehnung DIN 53504 S1 % 76
Ozonbestandigkeit (20%, 20 pphm, 24h, 40°C) DIN 53509 O.K.
e a2 so
Abrieb DIN 53516 mm3 100
Alterungsbestandigkeit DIN 53508 °C OK
Ol- und Fettbestandigkeit DIN 53521 Medium
Kalteverhalten DIN 65467 °C -35°C
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Verladerichtlinie 1.6.1

1.6.1 Profile (nicht geolt)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zugen oder kombiniertem Verkehr
Einzelwagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut
) Profile lose oder

@ Profile zu rechteckigen oder trapezférmigen Paketen zusammengebunden. Zusammenbindungen aus
Stahlband, gegliihtem Stahldraht, Zurrgurten aus Chemiefasern mit Kantenschutz, Mindestbruchkraft!) der
Bindungen und deren Verbindungselemente im geraden Zug mindestens 1400 daN

- Abstand zwischen zwei Bindungen maximal 3 m
- Abstand der Bindungen zu den Paketenden zwischen 30 und 100 cm
- Mindestens zwei Bindungen pro Paket

Wagen

Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und Holzful3boden und/oder Ladeschwellen aus Holz/mit
Holzeinlage.

Verladeart
Profile und Pakete verladen
- direkt auf dem Wagenboden/den Ladeschwellen oder
- auf dem Wagenboden/den Ladeschwellen aufliegenden Holzunterlagen
- moglichst Uber die ganze Ladebreite des Wagens verteilt
©F in einer oder mehreren getrennten Schichten, Unterlagen und Zwischenlagen aus Holz tber
die gesamte Ladebreite des Wagens reichend oder die auffliegende Ladung in Wagenquerrichtung
Uberragend, ohne jedoch die Aul3enseite der Runge zu Uberragen oder
(4)-  auf den Flanschkanten aufliegend, auf-/ineinander gestapelt.
Unterlagen und Zwischenlagen
- aus gesundem, unbeschadigtem Holz, gem. EN 338, Festigkeitsklasse mindestens C24
- allseits scharfkantig geschnitten
- Mindestabmessungen und Anzahl je nach Verwendungszweck
® - mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt mit der Breitseite aufliegend

®(a) - aus maximal drei Teilen, seitlich Gberlappend und ausreichend verbunden (z.B. durch Nagel,
Sicherungsplatten; Draht, ...), Uber die ganze Breite der Ladung bzw. der Ladeeinheit reichend
» Bei Verwendung von Zwillingsunterlagen/-zwischenlagen miissen diese gegen Auswandern
Q) gesichert sein oder

®© = es muss ein Mindestabstand in Wagenlangsrichtung von 1,5 m zwischen 2 Unter-/
Zwischenlagen vorhanden sein
(D Die Profile und Pakete Uberragen die Unter-/Zwischenlagen in Wagenlangsrichtung um mindestens
50 cm 30 cm

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.6.1

Sicherung
Mindestbruchkraft®) der zu verwendenden Lastsicherungsbandern und derer Verbindungselemente im
geraden Zug:
- Niederbindung: 2800 daN
- Zusammenbindung: 1400 daN
- Gegenlaufig gespannte Bindungen (Buchtlashing): 2800 daN, nur Verwendung von
Ratschenspanngurten

Fahrungsholzer Mindestdicke 5 cm, wobei die wirkende Hohe min. 3 cm betragt, befestigt mit einem
Nagel pro 1500 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel pro Fihrungsholz

- Durchmesser min. 5 mm
- Eindringtiefe min. 40 mm

(8) Profile und Pakete mit seitlichem Abstand < 10 cm zu den Wanden, Borden oder Rungen verladen und
durch diese gesichert
- ohne zuséatzliche Sicherung/Bindungen
- mit einem Verhaltnis Breite/Hohe < %10, auf der schmalen Seite aufstehend, gegen Kippen
gesichert
© o bei geschlossener Seitenkante bis zu Ihrem Schwerpunkt durch die Hoéhe der Wande, Borde
oder Rungen oder
10 o bei offener Seitenkante und oberer Kante héher als die Wande, Borde oder Rungen, eine
Zusammenbindung alle 6 m, mindestens zwei Bindungen pro Profil-/Paketlange, aullere
Bindungen angebracht im Abstand 50 bis 100 cm von den Profil-/Paketenden

®
® ® *i*

| .
b " @Q
| |

__+.I._

e LU
‘.- @ ‘e-el

(1) Profile und Pakete mit seitlichem Abstand >10 cm zu den Wanden, Borden oder Rungen verladen,
gesichert durch
(2(a) - seitliche Fihrungshélzer bei direkt auf dem Wagenboden verladenen Profilen/Paketen bzw. bei
Verladung in mehreren Lagen nur in der oberen Lage zulassig; diese Sicherung gilt nicht fir
einzelne gestapelte Profile oder

@(b) - Niederbindungen oder
@(c) - Zusammenbindungen

eine Bindung alle 6 m, mindestens zwei Bindungen pro Profil-/Paketlange, dufiere Bindungen
angebracht im Abstand 50 bis 100 cm von den Profil-/Paketenden.
®3 - Bei einem Verhaltnis Breite/Hohe < 5/10 ohne Moglichkeit der Zusammenbindung, gegen Kippen
gesichert mittels mindestens 4 gegenlaufig gespannter Bindungen (Buchtlashing), angebracht im
Abstand 50 bis 100 cm von den Profil-/Paketenden. Die benétigte Anzahl der Bindungen richtet
sich nach der Beschaffenheit der Ladung.

() Ohne zusatzliche Sicherung bei auf den Flanschkanten aufliegenden pyramidenférmig ineinander
gestapelten Profilen mit ahnlichen Abmessungen, unterste Profile Gber die ganze Ladebreite verteilt
mit Abstand <10 cm zu den Seitenwanden, -Borden oder -Rungen.

(15 Bei Sicherung geman @@ sind in oberster Lage und seitlich nach auRen verladene Einzelprofile

zuséatzlich durch je eine Zusammenbindung etwa in der Mitte des dufReren Drittels der Stapellange zu
sichern.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.6.1

D)

Freirdume in Querrichtung >10 cm zwischen den Profilen/Paketen sind auszuflllen mit

@
OO

®©

)
©

©ulcC

auf dem Wagenboden/Ladeschwellen oder Unter-/Zwischenlagen befestigten

Fihrungsholzern, mindestens 2 Flihrungsholzer pro Paket-/Stapellange, angebracht im Abstand
von 50-100 cm von den Enden oder

senkrecht eingebrachten Zwischenlagen, gesichert zur Gewahrleistung lhrer Wirksamkeit

Profile oder Pakete mit einem Verhaltnis Breite/Hohe <5/10 gegen Kippen zu sichern durch

(@]

O

(@]

(@]

unmittelbares Aneinanderreihen oder

senkrecht eingebrachten Zwischenlagen, gesichert zur Gewahrleistung lhrer Wirksamkeit
und

Zusammenbindungen oder
4 gegenlaufig gespannte Bindungen (Buchtlashing) gemaR @)

max. zulassige Hohendifferenz zwischen zwei nebeneinanderstehenden Stapel 50%

Bindungen, Flihrungsholzer und senkrecht eingebrachte Zwischenlagen sind mindestens zwei Mal in
Wagenlangsrichtung etwa in der Mitte des auf3eren Drittels der Profil-/Stapellange anzubringen.
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1.6.1

®©

DO

L

@@ Wirkende Héhe der Wande, Borde oder Rungen min.10 cm

17)(b) Profile und Pakete, die nicht durch die wirkende Héhe gesichert sind, werden durch eine
Zusammenbindung alle 6 m mit darunterliegenden Ladungsteilen verbunden. Mindestens zwei
Zusammenbindungen pro Profil-/Paketléange, wobei sich die AuReren im Abstand von 50 bis 100 cm von
den Profil-/Paketenden befinden.

© Erfolgt die Sicherung geman @®), dann sind wenigstens 2 zusétzliche Zusammenbindungen
anzubringen, wobei sich die AuBeren etwa in der Mitte des duReren Drittels der Profil-/Paketlange
befinden. Die erforderliche Anzahl der Zusammenbindungen richtet sich nach der Beschaffenheit der
Ladung.

®

-

@)
@O

H

Y
\
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6 50-100 cm

\ 13 1/3 . 13

m

50-100 cm

A
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1.6.1

1®  Profile und Pakete durch zwei Rungenpaare gesichert, die Profile und Pakete (iberragen die
Rungenmitten um mindestens

50 cm 30 cm

19(a) Profile/Pakete, die nur durch ein Rungenpaar gesichert sind oder wo die zu iberragenden Abstande
kleiner sind als 50 oder 30 cm: Ladung gesichert

19 - durch genagelte Fiihrungsholzer auf jeder Seite, ein Nagel pro 1500 kg Ladungsgewicht,
e wenigstens zwei Nagel pro Fihrungsholz und bei gestapelten Profilen mindestens zwei
Zusammenbindungen angebracht im Abstand von 50 bis 100 cm von den Profil-/Paketenden
oder
@0 - durch gegenlaufig gespannte Bindungen (Buchtlashing), angebracht zwischen 50 und 100 cm
von dem betreffenden Profil/Paketende
@ @
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1.6.1

Legende

Niederbindung

Zusammenbindung

Gegenlaufig gespannte Bindungen (Buchtlashing)

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.

Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.

Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.

Alle Bindungen wirksam gespannt und mit Kantenschutz versehen.

Die Abmessungen, die Anzahl und die Position der Unter- und Zwischenlagen sowie der Bindungen
ist von der Masse, Lange, Beschaffenheit und dem Schwingungsverhalten der Ladung abhangig.

Gemal UIC Verladerichtlinien, Band 1, Punkt 5.5.3 kann auf einen Freiraum zu den Stirnwanden/-
borden bei der Verladung von stoSunempfindlichen Gitern verzichtet werden.

Das Uberschreiten der angeschriebenen Ladelange am Wagen gemaf Verladeinformation 0.2 ist bei
der Verladung nur zulassig bei der Verwendung von Schutzwagen.

GemaR®(© kann auf die Sicherung der Unter-/Zwischenlagen gegen seitlichen Verschub gemaf
UIC Verladerichtlinien, Band 1, Punkt 5.8.1 Ziffer (3) durch ausreichend fest aufliegende
Ladungsteile auf den Unter-/Zwischenlagen verzichtet werden.
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Verladerichtlinie 1.6.2
1.6.2 Profile (nicht gedlt) verzogen verladen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut

Paketierte Profile oder Stahltrager mit unterschiedlichen Querschnitten, die etwa gleich lang sind und
verzogen verladen werden mussen, um die optimale Nutzung der Ladekapazitat des Wagens zu
gewahrleisten.

Paketbindung, eine Bindung pro angefangenem 3 Meter-Bereich, Abstand der Bindungen zu den
Paketenden zwischen 30 und 100 cm, wenigstens zwei Bindungen, Bruchkraft") der Bindemittel min.
1400 daN.

30-100 cm 3m 3m 30-100 cm

\ AN N \

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfuBboden oder Ladeschwellen mit Holzeinlage.

Verladeart
Profile und Pakete direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder auf Holzunterlagen verladen:

- moglichst Uber die ganze Ladebreite,
(D - sowie liber die Ladeldnge des Wagens verzogen verladen, um die groRtmadgliche Auslastung des
Wagens zu erreichen. Bei der verzogenen Verladung miissen die Stapel sich um mindestens /3 der
Lange Uiberdecken. Wenn die Stapel sich mehr als ?/3 ihrer Lange Uberdecken, wird die Verladung
nicht mehr als verzogen betrachtet.

Pakete in einer oder mehreren Schichten oder
Profile ineinander gestapelt.

(2) Freiraume in Querrichtung gréRer als 10 cm sind nach (® zu sichern oder

sind mit auf den Zwischenlagen festgenagelten Holzern oder durch senkrechte Zwischenlagen ausgefiillt
und kénnen dann nach (& gesichert werden.

Alle Pakete oder ineinander gestapelte Profile einer Schicht méglichst gleich hoch; Héhenunterschiede
sind durch zusatzliche Holzeinlagen auszugleichen (rechteckiger Querschnitt mit der Breitseite
aufliegend).
® Unterlagen und Zwischenlagen sind:
- aus gesundem, unbeschadigtem Holz, gem. EN 338, Festigkeitsklasse mindestens C24,
- aus einem Stuck allseits scharfkantig geschnitten,
- mindestens 6 cm dick, Mindestquerschnitt je nach Verwendungszweck,
- mit quadratischem Querschnitt oder bei rechteckigem Querschnitt mit der Breitseite aufliegend.
3@ o Bei Verwendung von Zwillingsunterlagen/-zwischenlagen miissen diese gegen Auswandern
gesichert sein oder es muss zwischen 2 Unter-/Zwischenlagen in Wagenlangsrichtung ein
Abstand von min 1,5 m eingehalten sein.

(4) Die Profile und Pakete (iberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
©uIC 01.04.2023 1-4
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1.6.2

Sicherung
Profile und Pakete unmittelbar durch Wande, Borde oder Rungen gesichert.

(® Alle die Ladung bildenden Stapel sind mit Bindungen mit einer Mindestbruchfestigkeit von 2800 daN
niedergebunden oder mit einer Mindestbruchfestigkeit von 1400 daN zusammengebunden,

(6 wobei die Niederbindung nur bei direkt nebeneinanderstehenden Stapeln zulassig ist (siehe @):

- eine Bindung im Abstand von 50 bis 100 cm zu jedem Stapelende,
- eine Bindung pro angefangenem 6 Meter-Bereich,
- wenigstens zwei Bindungen pro Ladeeinheit.

(@ Profile und Pakete, die nicht durch die wirkende Hohe gesichert sind, werden durch eine
Zusammenbindung alle 6 m mit darunterliegenden Ladungsteilen verbunden. Mindestens zwei
Zusammenbindungen pro Profil-/Paketlange, wobei die dueren Bindungen im Abstand von 50 bis 100
cm von den Profil-/Paketenden anzubringen sind.

@ ®

Legende
Niederbindung (PR R R R NN NN NN
Zusammenbindung —— EE——  E—  EE——  S— S—
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1.6.2

Ergianzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1

Einzellasten sind nach UIC Verladerichtlinien, Band 1, Punkt 3.4 zu berechnen.
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,

Niederbindung, siehe Verladeinformation 0.7,

Alle Bindungen wirksam gespannt und mit Kantenschutz versehen.

Die Abmessungen, die Anzahl und die Position der Unter- und Zwischenlagen sowie der Bindungen ist
von der Masse, Lange, Beschaffenheit und dem Schwingungsverhalten der Ladung abhangig.

Gemalfs UIC Verladerichtlinien, Band 1, Punkt 5.5.3 kann auf einen Freiraum zu den Stirnwanden/-
borden bei der Verladung von stoflunempfindlichen Gitern verzichtet werden.

Das Uberschreiten der angeschriebenen Ladelange am Wagen gemaR Verladeinformation 0.2 ist bei
der Verladung nur zuléssig bei der Verwendung von Schutzwagen.

GemaR 3@ kann auf die Sicherung der Unter-/Zwischenlagen gegen seitlichen Verschub gemaR UIC

Verladerichtlinien, Band 1, Punkt 5.8.1 Ziffer @ durch ausreichend fest aufliegende Ladungsteile auf
den Unter-/Zwischenlagen verzichtet werden.
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Verladerichtlinie 1.6.3
1.6.3 Stabstahl und andere Profile paketiert (nicht geolt)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut

(D) stabstahl und andere Profile die nicht rollen kdnnen, pro 3 m Paketlange mit einer Bindung, wenigstens
aber mit zwei Bindungen zu stabilen Paketen mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt
zusammengefasst.

(2) Abstand der Bindungen von den Paketenden etwa 30 cm

Bruchkraft") der Bindemittel min. 1400 daN
Kunststoffbander und Gewebegurte mit Kantenschutz

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfuRboden
Verladeart
Pakete auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen,
(3) Bei Verladung in einer oder mehreren Schichten, méglichst tiber die ganze Ladebreite des Wagens

(@) Unterlagen und Zwischenlagen aus Holz, allseitig scharfkantig geschnitten. Mindestabmessungen
je nach Verwendungszweck

- Unterlagen mit rechteckigem Querschnitt mit der Breitseite aufliegend
- Zwischenlagen auch mit quadratischem Querschnitt

- aus einem Stiick oder aus max. drei Teilen, seitlich Gberlappend und ausreichend verbunden, tber die
ganze Breite der Ladung bzw. der Ladeeinheit reichend **

(® Die Pakete Uberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm
@ Freiraum bei der Verladung min.

50 cm | 0cm

13

o
*

—k—h e g

Sicherung
@ Pakete unmittelbar durch Wande, Borde oder Rungen gesichert (seitlicher Abstand < 10 cm)
(® - wirkende Héhe min. 10 cm

Zwischenraume mit festgenagelten Holzern ausfillen oder
wenn (9 nicht mdglich durch ) gesichert

@9 In der obersten Schicht miissen benachbarte Pakete eine wirkende Mindestuberdeckung von 3 cm
aufweisen.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.6.3
Bei seitlichem Abstand zu Wéanden, Borden oder Rungen grof3er als 10 cm, wobei die Paketabstande in
der obersten Schicht max. 8 cm betragen dirfen

a - Zusammenbindung (Bruchkraft 1400 daN) pro 3m Stapellange eine Bindung wenigstens zwei pro

Stapel oder
12 - Niederbindung?: aus Kunststoff- oder Gewebegurten mit Kantenschutz: Bruchkraft min. 2800 daN,

pro 3 m Stapellange eine Bindung, min. zwei je Stapel
© Bei Sicherung durch nur zwei Rungen (auf jeder Seite), Uberragen die Pakete die Rungenmitten um min.

50 cm 30cm

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,

Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,

Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7.

Auf einen Freiraum zu den Stirnwanden /-borden kann nach den UIC Verladerichtlinien, Band 1,
Punkt 5.5.3 fur stoRunempfindliche Glter verzichtet werden.

2 Wird Verladeinformation 0.7 nicht eingehalten, dann Sicherung nach @
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Verladerichtlinie 1.6.4
1.6.4 Stahlknuippel

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern
Ladegut
Stahlkniippel verschiedener Abmessungen und Oberflachen

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfulRboden

Verladeart
Stahlkniippel direkt auf den Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen
(O - in Schichten bis max. Wand-, Bord- oder Rungenhdhe maoglichst Uber die ganze Ladebreite
- nur gleichhohe Stahlknippel nebeneinander
- mit wenigstens zwei Zwischenlagen pro Kniippellange
@ Holzunterlagen und Zwischenlagen aus Weichholz
- mit rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend
- aus einem Stlick oder max. drei Teilen tberlappend Uber die ganze Breite der Ladung
(Dicke etwa 4 cm)
® Stahlkniippel Uberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm

(4) Freiraum min.

50 cm 0Ocm

Sicherung
Stahlknippel unmittelbar durch Wéande, Borde oder Rungen gesichert

(® - bei Sicherung durch nur zwei Rungen, (iberragen die Stahlkniippel die Rungenmitten um min.
50 cm ‘ 30 cm

(&) Zwischenrdume mit Holzern ausgefilllt (festgenagelt)

Ergianzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
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Verladerichtlinie 1.6.5
1.6.5 Betonrundstahl bis 36 m

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern
Ladegut
Biegsamer Betonrundstahl bis 36 m Lange in Bunden

Wagen
Wagen mit Borden oder Rungen und umklappbaren Stirnborden.

Verladeart
(D Bunde in héchstens vier Schichten (gesattelt) direkt auf Wagenboden, Ladeschwellen oder
Holzunterlagen verladen.
Freiraum zu den
(2)- Seitenborden und Rungen etwa 10 cm
- umgeklappten Stirnborden senkrecht min. 5 cm (durch héhere Holzunterlagen)
@ Freiraum min. 50 cm
(® Bunde Uberragen die Holzunterlagen um etwa 1 m
Holzunterlagen
(®)- aus einem Stiick iiber die ganze Ladebreite
- auf Wagen ohne Seitenborde festgenagelt
Belastung jedes einzelnen Wagens

- Wagen mit Einzelradsatzen max. 75 %
- mit Drehgestellen max. 85 %

der maRgebenden Lastgrenze des Wagens sowie die der zu befahrenden Strecke

5 8 9 4
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Sicherung
() Bunde durch Borde oder Rungen gesichert

- Ladung mit Draht (& 8 mm) oder Band (Bruchkraft! min. 4000 daN) zusammengebunden
® e zwischen den Wagen und
©) e ungefahr 1 m vor den Bundenden auf Wagen ohne Seitenborde

Ergénzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.6.6

1.6.6 Spundwandprofile (nicht geolt)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr

Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

(D Spundwandprofile in U-Form, zu einer Ladeeinheit ibereinandergestapelt.

(2) Profile aus U-Doppelbohlen, einseitig auf Holzstiitzen aufliegend, stellen durch ihre Einsattelung eine
Ladeeinheit dar.

3 Profile aus Z-Doppelbohlen stellen durch ihre Einsattelung eine Ladeeinheit dar.
Es wird auf eine Zusammenbindung der Ladeeinheiten verzichtet.

@

Wagen

Wagen mit HolzfuBboden mit festen oder klappbaren Ladeschwellen oder Stahlfuiboden mit festen
Ladeschwellen aus Holz, Rungen, mit oder ohne Seiten- oder Kopfborden.

Verladeart

@
®
®
@@

@O

uiC©

Spundwandprofile, die in Langsrichtung auf den Waggonboden, Ladeschwellen oder Holzstutzen
geladen werden, moglichst tGber die gesamte Lange und Nutzbreite des Wagens; die Profile kbnnen
durch Zwischenlagen getrennt werden, um das Be- und Entladen zu erleichtern. Eine gute Stabilitat in
Querrichtung muss gewahrleistet sein, ggf. durch das Anbringen von stabilisierenden Zwischenlagen.
Die Profile Uberragen die Schwellen, Zwischenlagen und Unterlagen um mindestens 50 cm.

Auf Gleitwege an den Enden des Wagens wird verzichtet.

Spundwandprofile in U-Form, einzeln oder gestapelt.

Zusammengefligte U-Profile, einzeln oder libereinandergestapelt, die einseitig auf dem Boden, den
Ladeschwellen oder Unterlagen aufliegen und nur auf einer Seite von Holzunterlagen gestutzt werden
(Stutzunterlagen), um eine horizontale Position der Ladeeinheit zu gewahrleisten.

Die Stitzunterlagen sind im Querschnitt quadratisch oder rechteckig (Lange ca. 25 cm), scharfkantig
geschnitten und liegen auf der breiteren Seite auf. Sie werden mit Hilfe von Nageldibeln/
Zinkenblechen auf ihrer Unterlage (Wagenboden, Unterlagen oder Ladeschwellen) befestigt, wobei
die Breite der Auflage der Breite der Unterlage entspricht.

Falls nétig ist die Auflageflache mit geeigneten Mitteln an die Stitzunterlagen anzupassen.
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1.6.6

Diese sind angebracht
- mindestens zwei pro 8 m Stapellange
- Beilangeren Stapeln mindestens vier Stutzunterlagen gleichmaRig verteilt.
Drei Stiitzunterlagen sind zulassig, wenn die Ladeeinheit aufgrund ihrer Lange auf drei festen
Ladeschwellen aufliegt.
Zusammengesetzte Spundwandprofile in Z-Form, mit der Offnung nach unten aufeinandergestapelt.
Die Profile kdnnen durch Zwischenlagen getrennt werden, um das Be- und Entladen zu erleichtern.
© Maximale Héhe der Ladung: Gesamthohe < 1,3 x Stitzbreite.

Gegenléufig gespannte " & ® ® ® ® ® Ww & ® ® ® ® &
Bindungen

Sicherung

In Querrichtung sind die Profile durch den Reibungskoeffizienten, durch Wande, Borde oder Rungen
gesichert. Die Kanten des Profils in der oberen Position sind durch die aktive Héhe der Wande, Borde

oder Rungen gesichert, min. 10 cm.

Wenn die aktive Rungenhdhe von 10 cm nicht eingehalten werden kann, ist jedes Ende der

Ladeeinheit in einem Abstand von 50-100 cm von jedem Ende mittels einer Zusammenbindung

(Mindestbruchkraft! von 1400 daN) zu einer Einheit zu verbinden, maximaler Abstand zwischen zwei

Zusammenbindungen 6 m, mindestens zwei Bindungen pro Ladeeinheit.

) Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten
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1.6.6

@ Wenn kurze Profile durch nur zwei gegentiberliegende Rungenpaare gesichert werden, Uberragen die
Profile die Mitte der Rungen um mindestens 50 cm in Langsrichtung des Wagens oder

Profile/Pakete, die nur durch ein Rungenpaar gesichert sind oder wo die zu Uberragende Abstande
kleiner sind als

50 cm 30 cm

Ladung gesichert durch gegenlaufig gespannte Bindungen (Buchtlashing), angebracht zwischen 50
und 100 cm von dem betreffenden Profil/Paketende.

Ergénzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.

Die Abmessungen, die Anzahl und die Position der Unter- und Zwischenlagen sowie der Bindungen
ist von der Masse, Lange, Beschaffenheit und dem Schwingungsverhalten der Ladung abhangig.

Gemal UIC Verladerichtlinien, Band 1, Punkt 5.5.3, kann auf einen Freiraum zu den Stirnwanden/-
borden bei der Verladung von stoBunempfindlichen Gltern verzichtet werden.

uiC© 01.04.2025 3-3



Verladerichtlinie 1.6.9
1.6.9 Stahlbrammen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut

Stahlbrammen aus Strangguss mit rauer Oberflache, Querschnitt rechteckig
Wagen

Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfuRboden

Verladeart
Vor der Beladung ist sicherzustellen, dass der Wagenboden, die Ladeschwellen und die Unter- bzw.
Zwischenlagen eis-, reif- und schneefrei sind.
(1) Brammen direkt auf dem Wagenboden (ebene Brammen, nicht gebogen), auf Ladeschwellen oder
Holzunterlagen verladen
- auf eine moglichst grol3e Flache verteilt
- gleichhohe Brammen nebeneinander, andernfalls Einzelstapel mit H kleiner B, die breitesten
Brammen unten
- Stapelung in héchstens vier Schichten
(@ - schichten durch je zwei Zwischenlagen getrennt
(- die Brammen diirfen sich nicht beriihren
Unter- und Zwischenlagen
- aus Holz (Mindestdicke 3 cm), allseits scharfkantig geschnitten, mit quadratischem Querschnitt oder
rechteckigem Querschnitt auf der Breitseite aufliegend aus einem Stiick oder max. zwei Teilen die
ausreichend miteinander verbunden sind, Uber die gesamte Breite der Ladung reichend; bei einem
Abstand von mehr als 10 cm von den Wanden, Rungen oder Seitenborden wird die Ladung auf
beiden Seiten Uberragt. Bei Verwendung von im Wagen integrierten Ladeschwellen und darauf
liegenden separaten Unterlagen muss die Unterlage auf der Ladeschwelle ausreichend befestigt sein

@) - Eine aus max. zwei Stapeln zusammengesetzte Ladung, die durch Wande/Rungen/Borden gesichert
ist, wird als Einheit betrachtet.

®- so angeordnet, dass sie von den Brammen um min. 50 cm Uberragt werden
® Freiraum min.

50 cm 0Ocm
5 = 2 d (]
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1.6.9

Sicherung
Durch Wande, Borde oder Rungen
Fur die erste Lage

- direkt auf dem Wagenboden verladen, gesichert durch Seitenwénde, -rungen oder —borden,

unabhangig vom Abstand zwischen Ladung und Seitenwanden, -rungen oder —borden, auf Grund der
rauen Oberflachen der Brammen

- oder durch Unterlagen, Ladeschwellen, die Uber die Breite der Ladung hinausragen
Fur obere Lagen
- bei einem seitlichen Abstand gréRer 10 cm Sicherung durch Gber die Breite der Ladung
hinausragende Zwischenlagen.
@ Wirkende Hahe der Wande, Borde oder Rungen min. 10 cm
(8 Bei Sicherung durch nur zwei Rungen iiberragen die Brammen diese um min.

50 cm 30 cm

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
Eine Gefahrdung durch die Temperatur des Ladegutes ist auszuschlielRen
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Verladerichtlinie 1.7.1
1.7.1 Betonrundstahl, verladen auf einem Wagen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Betonrundstahl

- zu Bunden zusammengefasst

- Anzahl der Bundbindungen in Abhangigkeit von Durchmesser, Lange und Bundgewicht:
pro 3 m Bundlange eine Bindung, wenigstens zwei Bindungen/Bund, wenigstens 50 cm und hdchstens
1 m vom Bundende entfernt.

- Bindungen wirksam gespannt

Wagen

Flachwagen mit oder ohne Stirnborde oder -rungen und mit Seitenborden oder -rungen und mit
HolzfuRboden oder Holzladeschwellen.

Verladeart

(D Bunde iiber die gesamte Lange des Wagens in héchstens vier Schichten (gesattelt) direkt auf
Wagenboden, Ladeschwellen oder Holzunterlagen mit rechteckigem Querschnitt mit der Breitseite
aufliegend verladen.

(2) Kurzere Bunde hintereinander oder (iberlappend verladen.

(3 In den oberen Schichten sind die Bunde gesattelt. Zur Erleichterung des Umschlages kénnen sie durch
schrag oder senkrecht eingelegte Holzer getrennt sein.
Bei Verladung ohne Seitenborde bzw. oberhalb der Seitenborde

(@) - sind die Unterlagen mehr als 1 m von den Bundenden entfernt, ist das freie Schwingen der
Bundenden auszuschlief3en.
(® - Die Bundenden liegen daher auf dem Wagenboden auf oder es sind zusatzliche Unterlagen an den

Bundenden einzulegen. Diese Unterlagen sind gegen seitliches verschieben gesichert, z. B. mit
wenigstens vier Nageln (@ 5 mm, Eindringtiefe min. 40 mm) oder

® - Niederbindungen mit integrierter Spanneinrichtung tGber den Unterlagen (Bruchkraft” der Bindemittel
im geraden Zug min. 2800 daN)

Freiraume sind nicht erforderlich

RuyE

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.71
Sicherung
Seitliche Sicherung durch Borde oder Rungen (auf Grund der Oberflachenbeschaffenheit des
Betonrundstahls auch bei einem seitlichen Abstand grdéf3er 10 cm)
Wirkende Hohe der Borde oder Rungen min. 10 cm.
Bei Sicherung durch nur zwei Rungen berragen die Bunde diese um min.
50 cm 30 cm

(@ Uberragt ein Bundende die Runge um mehr als 1 m, Ladung mit zweifach verdrilltem Draht (@ 5 mm)
oder Bindemittel (Bruchkraft min. 2800 daN) zusammengebunden

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.
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Verladerichtlinie 1.8.1
1.8.1 Schienen auf einem Wagen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut
Schienen verschiedener Abmessungen und Typen

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und
e HolzfuRboden oder
e Ladeschwellen aus Holz/mit Holzeinlage.
Verladeart
Schienen direkt auf den Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen.
Die Anzahl der Unter-/ Zwischenlagen ist so zu wahlen, dass die Stabilitat der Stapel gewahrleistet ist.
@ - in einer oder mehreren Schichten, moglichst Giber die ganze Ladebreite
@ - bis max. Wand-, Bord- oder Rungenhdhe
(3) Holzunterlagen und Zwischenlagen aus Holz
- mit rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend
- aus einem Stuck uber die ganze Stapelbreite (Dicke etwa 4 cm)
(4) Die Schienen lberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm.
® Freiraum zu den Wagenenden
50 cm Ocm

® - Istdie Einhaltung von (& nicht méglich (Ladelénge ausgeniitzt), kann auf Freirdume entsprechend
UIC Verladerichtlinien, Band 1, Ziffer 5.5.3 verzichtet werden

- gegebenenfalls ist ein Schutzwagen erforderlich

e wE
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1.8.1
Sicherung
Schienen:

- unmittelbar durch Wande, Borde oder Rungen gesichert
- Bei einem seitlichen Abstand gréRer als 10 cm oder bei Verladung mit Uberhang durch
e auf den Unter-/Zwischenlagen angebrachte Festlegehdlzer; wenigstens mit zwei Nagel (& etwa
5 mm) befestigt und
¢ je eine Niederbindung, Bruchkraft!) im geraden Zug min. 2800 daN, pro angefangene 6 m
Stapellange (wenigstens zwei pro Stapel), oder
e je eine Zusammenbindung, Bruchkraft im geraden Zug min. 1400 daN, pro angefangene 6 m
Stapellange (wenigstens zwei pro Stapel)
e Abstand der Bindungen vom Stapelende min. 30 cm.
(12) Bei Sicherung durch nur zwei Rungen, tberragen die Schienen die Rungenmitten um min.
50 cm 30 cm

® 6 © @

3 zwischenraume mit Holzern ausgefillt (festgenagelt)
Unterlagen und Zwischenlagen sind gegen seitliches Verschieben zu sichen, z. B.:

- Unterlagen auf dem Wagenboden festgenagelt
- Zwischenlagen durch
o seitlich oder
o von unten zwischen den Schienenkdpfen
angenagelte Holzklétze oder
@ - inLadungsmitte angenagelte Festlegehdlzer (a <b)

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.8.2
1.8.2 Schienen auf zwei Wagen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfer

Ladegut
Schienen von gleichem geometrischem Querschnitt und etwa gleicher Lange auf zwei Wagen verladen

Wagen
Drehgestellwagen mit Rungen und HolzfuRboden (R... , S...) und Ladeflachen gleich hoch. Auf jedem
Wagen zwei Gestelle aus Stahl, die am Wagenkasten oder an den Rungen fixiert sind.
Schraubenkupplungen so angezogen, dass die Puffer leicht gespannt sind.

Verladeart

@ Schienen in drei Lagen, je nach Ladekapazitat der Wagen und Bauart der Gestelle in bis zu vier Lagen
nebeneinander stehend (Schienen iber 36 m in max. drei Lagen), auf Unterlagen, die in den Gestellen
eingebaut sind, und Zwischenlagen aus Holz verladen. Schienen in Querrichtung gleichmaRig verteilt.
Nicht voll ausgefiilite Lage nur oben.

Rungen vor dem ersten und nach dem letzten Gestell umgeklappt.

Freiraum zu den

(@ - Rungen etwa 15 cm bis 40 cm (abhangig von Gestellkonstruktion)
(3)-  umgeklappten Stirnborden und zum Wagenboden (senkrechter Abstand) min. 5 cm

@ - Stirnborden der Endwagen min. 50 cm
Die Enden der Schienen lberragen

@- Die Gestelle und die Unterlagen um 1,5 bis 3 m.
- Bei einem Uberhang, der kleiner als 2 m ist, entfallen die dulleren Zwischenlagen

@ Unterlagen und Zwischenlagen aus gesundem Holz (gemaR Norm EN 338 Festigkeitsklasse wenigstens
C24).

- Aus einem Stlick Uber die ganze Ladebreite

- Querschnitt min. 18 x 15 cm fur Unterlagen, etwa 12 x 8 cm fur Zwischenlagen

- Wenigstens zwei Unterlagen je Wagen. Bei Schienen ab 31 m muss zwischen den beiden
vorhandenen Unterlagen eine zusatzliche dritte Unterlage je Wagen etwa in der Mitte angebracht
werden, wobei der Reibungskoeffizient an den Gleitflachen der zusatzlichen Unterlage durch
geeignete MalRnahmen verringert werden muss.

- Die Unterlagen sind in Gestellen, die auf den Rungen oder dem Wagenkasten fixiert sind, integriert
und mit Stahlwinkeln auf dem Wagenboden befestigt.

- Anzahl der Zwischenlagen: zwei bzw. drei pro Lage und Wagen (Positionierung: siehe Skizze)
Bei drei Unterlagen pro Wagen mussen zusatzliche Zwischenlagen Uber die zusatzliche Unterlage
positioniert werden.

- Zwischenlagen
@ e mit von oben angeschraubten Endstlicken aus Holz oder Stahlwinkeln. Befestigung mittels
durchgehender Maschinenschraube, unten mit einer Mutter gesichert.
e von den benachbarten Gestellen 0,8 bis 1,2 m entfernt.
- Auf den Gleitflachen der in den Gestellen integrierten Unterlagen keine Reibwert vermindernden

- Die Breite der Auflageflache der Zwischenlagen, sowie auch die Breite zwischen den Armen der
Gestelle sind etwa 8 bis 16 cm gréRer als die Breite der vollen Schienenlage (4 bis 8 cm pro
Langsseite des Wagens).

(9 - Spitzen des Gestells mit einer Kette (LC 1000 daN, mit Vorspannelement) oder mit Kunststoffband
(LC 1500 daN, gegen Lockerung abgesichert) zusammengebunden (Vorspannung ca. 300 daN
erforderlich). Die Bindung ist nicht erforderlich, wenn eine Belastbarkeit der Rahmen bis 5000 daN in
einer H6he von 50 cm Uber dem Wagenboden nachgewiesen ist.
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1.8.2

Auf dem Wagen positioniertes Gestell Ansicht von oben

Sicherung
Schienen seitlich gesichert durch:

- Vier Gestelle aus Stahl, die an den Rungen oder am Wagenkasten fixiert und mit vier Stahlwinkeln (je
acht Rillennagel 6 x 60 mm) auf dem Wagenboden befestigt sind. Andere gleichwertige Methoden
sind erlaubt z.B. Gestelle mit Dornen auf der Auflageflache.

o Zwei Gestelle jeweils am Ende der Ladung und
o Zwei weitere Gestelle in der Ladungsmitte (Kuppelstelle) Giber den Drehzapfen der
Drehgestelle.

- Die Gestelle kdnnen aus Formstahl J 160 mm oder J 180 mm aufgebaut werden.
Nicht ausgefiillte oberste Lage in Mittellage fixiert
@D-  mit Doppeldrahtbindungen (min. Durchmesser 5 mm) oder
@@- durch Binden mit gegenlaufig gespannten Gurten (Bruchkraft) min. 4000 daN)
Zwischenrdume Uber der Wagenlangsachse durch
@3-  aufden Unterlagen bzw. Zwischenlagen verschraubte, festgebundene oder angenagelte,
entsprechend abgeschragte Hoélzer (dirfen Schienenful® nicht berihren ) oder
- Stahlwinkel @) oder Klétze @) aus gesundem Holz (gemal EN 338 Festigkeitsklasse wenigstens
C24) jeweils im Bereich der Gestelle ausgefullt.
Ergianzende Angaben

Fur diese Transporte ist das Befahren von Ablaufbergen und das Abstof3en und Ablaufen verboten
Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1

Belastung der Wagen bis zu 85% der maligebenden Lastgrenze des Wagens sowie des Leitwegs
(Streckenklasse).

Die zuldssige Radsatzlast darf dabei nicht Giberschritten werden (siehe Band 1 Ziffer 3.3).
Einweg-Bindemittel!) siehe Verladeinformation 0.6

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fur konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten
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Verladerichtlinie 1.8.3

1.8.3 Schienen auf mehr als zwei Wagen bis 150 m

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Schienen auf mehr als zwei Wagen bis 150 m

Wagen
Flachwagen mit Drehgestellen und HolzfuBboden (R..., S...). Ladeflachen weitgehend in gleicher Hoéhe.

Verladeart
Schienen in héchstens drei Schichten

@D- mittig, oder
bei gerader Wagenanzahl moglichst mittig an einem der mittleren Wagen, in einem Joch eingespannt
je Wagen

@ - auf zwei Rahmen mdglichst Uber den Drehzapfen, bei den Endwagen auf einen Rahmen, wenn max.
% der Ladelange beansprucht wird, und

- eine Holzunterlage (Weichholz méglich) verladen.

@ - Aus schwingungstechnischen Griinden kann eine dritte ® Unterlage (aus Weichholz) sowie
Zwischenlagen entsprechend @ an geeigneter Stelle eingelegt werden. Die Unterlage ist dabei bei
den Rungen am Wagenboden zu befestigen, die Zwischenlagen zwischen den Rungen zu
positionieren.

- Nach der Verladung miissen die Schienen auf der mittleren Unterlage aufliegen. Diese Unterlage darf
nicht hoher sein als die d&uleren Unterlagen.

- Bei dem Wagen mit dem Joch kénnen die Rahmen durch zwei Unterlagen® (Weichholz mdglich)
ersetzt werden.

Querschnitt der Unterlagen ab etwa 15 cm x 18 cm
(4)- Uberragen in Wagenlangsrichtung die duReren Rahmen um etwa 1,5 bis 3 m.

Freiraum zu den

@ - umgeklappten Stirnborden senkrecht etwa 5 cm,
(6)- Stirnborden der Endwagen:

Lange der Freiraum
Schienen min.
> 36 m bis 60 m 75 cm
> 60 m bis 90 m 100 cm
> 90 m bis 120 m 125 cm
> 120 m bis 180 m 150 cm

@ - Rahmenschenkeln etwa 10 cm

" auf den Gleitflachen dieser Unterlagen keine Reibwert vermindernden MaRnahmen erforderlich
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1.8.3
Joch und Rahmen als Schwei3konstruktionen aus U-Profilstahl:

- mitin den Wagenboden eindringenden Stahldornen,

@ - als Halterungen/Fiihrungen von Unter- und Zwischenlagen,

- werden der Wagenbreite durch verstellbare Anschlage angepasst.
Joch in jede Richtung 2-mal festgebunden (Bruchkraft?) der Bindemittel im geraden Zug min. 10000 daN).
Die Bindemittel sind bei der Verladung so gespannt, dass ein Spiel von 10 bis 30 mm vorhanden ist.

, &

Zwischenlagen aus Hartholz:
@ - aus einem Stlick Uber die ganze Ladungsbreite reichend und mit der Breitseite aufliegend,
- Querschnitt etwa 8 x 14 cm, je nach Ausfiihrung der Metallprofilrahmen (siehe @).

Durch geeignete MaRnahmen muss der Reibungskoeffizient an den Gleitflachen verringert werden (z.B.:
geeignete Schmierstoffe, Kunststoffeinlagen), ausgenommen an der Einspannstelle im Joch.

Zwischenlagen auf3erhalb von Joch oder Stitzrahmen:

@- aus Metallprofirahmen mit eingeschraubtem Hartholz oder Kunstoffeinlagen (:lr::")
@3- anden Enden mit Stahlanschldgen oder aus anderen festigkeitsmaRig geeigneten Materialien
e Abstand zu den SchienenfiiRen wenigstens 4 cm

e nach oben und unten gerichtet (Anschlaghdhe wenigstens 4 cm)
Sicherung
(»- durch 2-fache Verschraubungen im Joch (Anzugsmoment der Schraubverbindung beachten)
und
®- Zusammenbindung jeweils links und rechts vom Joch (etwa 1 m vom Joch entfernt).
- Bindemittel:

e  Bruchkraft?) im geraden Zug min. 5000 daN
e mit Kantenschutz beim Schienenfufd

an seitlich durch Rahmen, Verbindungselement der Rahmen darf mit Ladung auch wahrend der Fahrt
nicht in Berlihrung komme

o N
L
@% ;ﬁ{ff’?ﬂit amv '

u.-, e

T

2 Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zuléassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.8.3

- Bei nicht ausgefiiliter oberster Schicht, Zwischenraum in Ladungsmitte, Freirdume (Joch und
Stutzrahmen) durch Holzer ausgefillt. In den Stitzrahmen sind die Holzer gegen Verschiebung
gesichert. Zur Stabilisierung des Schienenstapels kann an beiden Enden der Schienenladung eine
Zusammenbindung mit Ratschenspanngurten (Bruchkraft im geraden Zug min. 5000 daN) @
angebracht werden.

Die Zusammenbindung darf nur maRig gespannt werden (b). Erfolgt die Zusammenbindung
auRerhalb der an den Ladungsenden befindlichen Rahmen (2 sind sie mittels geeigneter Befestigung
(©) gegen Herabfallen zu sichern oder

- im Bereich der Rahmen durch Zusammenbinden mit gegenlaufig gespannten Ratschenspanngurten
mit Scheuerschutz (Bruchkraft?» min. 5000 daN). Die Zusammenbindung darf nur magig gespannt
werden (&) oder

- im Bereich der Rahmen durch verdrillte Drahtschlaufen bestehend aus wenigstens zwei Drahten
(® 5 mm)
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Ergénzende Angaben

Belastung der Wagen bis zu 85% der maligebenden Lastgrenze des Wagens sowie des Leitwegs
(Streckenklasse).
Die zulassige Radsatzlast darf dabei nicht Gberschritten werden (siehe Band 1 Ziffer 3.3).

Bei CFR, NRIC, Network Rail, GYySEV, RFI, HZ-Infrastruktura, SZ-Infrastuktura, 1ZS, OBB-
Infrastruktur, PKP PLK, ADIF, TRAFIKVERKET, Infrabel, SNCF Réseau und TCDD
aufdergewohnliche Sendung; normale Sendung in geschlossenen Zigen fir die anderen.
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Verladerichtlinie 1.8.4

1.8.4 Schienen auf zwei Wagen mit seitlichen Abstandhaltern
Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Einzelwagen und Wagengruppen

Ladegut
Schienen von gleichem geometrischem Querschnitt auf zwei Wagen verladen

Wagen
Flachwagen mit Drehgestellen, Rungen, mit HolzfulRboden und Ladeflachen gleich hoch (R..., S...)

Schraubenkupplungen so angezogen, dass die Puffer leicht gespannt sind.

Verladeart

(D Schienen in drei Lagen, je nach Ladekapazitit der Wagen in bis zu vier Lagen, nebeneinanderstehend
auf Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen. Schienen in Querrichtung gleichmaRig verteilt. Nicht
voll ausgefillte Lage nur oben.
Freiraum zu den

@ - Rungen min. 10 cm, max. 15 cm

®- umgeklappten Stirnborden und zum Wagenboden senkrecht min. 5 cm

@ - Freiraum bis Ladeflachenende min. 50 cm™

Schienen Uberragen

®-  die Holzunterlagen und Zwischenlagen um 1 bis 3 m
®- die Endrungen mit den Distanzhaltern um 1 bis 3 m (weiter auf3enliegende Rungen abgeklappt)

Unterlagen und Zwischenlagen aus gesundem Holz (Festigkeitsklasse wenigstens C24 gemafl EN 338)

@ - aus einem Stiick tiber die ganze Ladungsbreite mit rechteckigem Querschnitt
Mindestquerschnitt etwa 15 x 18 cm fur Unterlagen, etwa 8 x 12 cm fir Zwischenlagen auf der
Breitseite aufliegend
Anzahl der Unterlagen/Ladeschwellen zwei je Wagen. Bei Schienen ab 31 m muss eine zusatzliche
dritte Unterlage/Ladeschwelle in der Mitte angebracht werden, wobei der Reibbeiwert an den
Gleitflachen der zusatzlichen Unterlage durch geeignete MalRnahmen verringert werden muss.
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1.8.4
Sicherung

Schienen gesichert
(8- seitlich durch die Rungen
(9-  an den Enden mit Distanzhaltern, die an den Rungen verdrehsicher befestigt sind.
- die Spitzen der Rungen mit Distanzhaltern miissen zweifach mit Gewebegurten oder
Lastsicherungsbandern, (LC=1000 daN; Vorspannung ca. 200 daN) zusammengebunden werden
Unterlagsholzer auf dem Wagenboden, Auflagehdlzer auf der Ladeschwelle? befestigt (genagelt, mit in
den Wagenboden eindringenden Stahldornen, Zinkenbleche, usw.)

a Zwischenlagen gegen seitliche Verschiebung im Abstand von etwa 5 cm zu den Schienenfii3en
gesichert mit Klétzen aus gesundem Holz (Festigkeitsklasse wenigstens C24 gemass EN 338),
Schichtholz oder Metallwinkeln (mit durchgehenden Schrauben und Muttern befestigt).

Nicht ausgefiillte oberste Lage muss jeweils im Bereich der Distanzhalter gesichert werden:
- mit Doppeldrahtbindungen (min. @ 5 mm) in Mittellage fixiert oder
- durch Zusammenfassen mit gegenlaufig gespannten Gurten (Bruchkraft® min. 4000 daN) oder
- mit entsprechend abgeschragten Festlegeholzern (diirfen Schienenful nicht beriihren @), die auf
den Zwischenlagen mittig Uber die Wagenlangsachse in den Zwischenraumen
e mit min. zwei Nageln gleichmaRig verteilt, etwa & 5 mm, Eindringtiefe min. 40 mm oder
e zwei Schrauben, SchraubengréRe min. M 10
befestigt sind.

EEE

Erganzende Angaben
Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1,
Belastung der Wagen bis zu 85% der mafltgebenden Lastgrenze des Wagens sowie des Leitwegs
(Streckenklasse).
Die zulassige Radsatzlast darf dabei nicht Gberschritten werden (siehe Band 1 Ziffer 3.3).
Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel® siehe Verladeinformation 0.6.

2 Um Ziffer @ einzuhalten kénnen ausreichend dimensionierte, rechteckige mit der Breitseite aufliegende
Auflagehdlzer auf der Ladeschwelle befestigt werden.

8) Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.8.5
1.8.5 Schienen auf mehr als zwei Wagen bis 180 m

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Schienen auf mehr als zwei Wagen bis 180 m.

Wagen

Flachwagen mit Drehgestellen, hochbelastbaren Seitenrungen (Einsteckrungen aus 1 Profil)
umklappbaren Stirnborden und HolzfuRboden (Samms). Ladeflachen weitgehend in gleicher Hohe.
Schraubenkupplungen missen so angezogen werden, dass die Puffer leicht gespannt sind.

Verladeart

(1) Die Schienen diirfen in bis zu drei vollen Lagen, nebeneinanderstehend auf Unterlagen und
Zwischenlagen aus Holz, verladen werden. Nicht voll ausgefiillte Schienenlage ist nur oben erlaubt.
Die Rungen vor dem ersten und nach dem letzten Distanzhalter sind abgebaut.

Der Freiraum zu den

(2 - Rungen ohne Distanzhalter betragt etwa 10 cm.

3 - umgeklappten Stirnborden und zum Wagenboden betragt (senkrechter Abstand) min. 5 cm

(@) - Stirborden der Endwagen betragt bei Schienenlangen:

Lange der Freiraum
Schienen min.
bis 60 m 75 cm
> 60 m bis 90 m 100 cm
> 90 m bis 120 m 125 cm
> 120 m bis 180 m 150 cm

(5 Die Enden der Schienen Uberragen
- die Enddistanzhalter,
- die Unterlagen und
- die Zwischenlagen
um 1,5 bis 3 m.
(&) Die Unterlagen bestehen aus einem Holzstiick (Festigkeitsklasse wenigstens C24, gemafR Norm
EN 338) und sind gleichmaRig in Langsrichtung verteilt. Querschnitt etwa 18 x 15 cm oder 15 x 10 cm.
- Die Anzahl der Unterlagen: zwei pro Wagen
- jeweils eine Uber den Drehzapfen des Wagens oder beide bis 1 m nach innen, gleichmaRig versetzt.
Die Unterlagen sind auf dem Wagenboden oder Ladeschwellen mit Arretierungsblechen befestigt oder
festgenagelt (vier Nagel gleichmaRig verteilt, & etwa 5 mm, Eindringtiefe min.
40 mm).
- bei mindestens der Halfte aller Wagen der Transporteinheit, sind an den Gleitflachen der jeweils in
Wagenmitte positionierten Unterlagen, keine Reibwert vermindernden MalRnahmen zugelassen.
@ Die Zwischenlagen (wenigstens vier pro Lage und Wagen)
- bestehen aus einem Holzstlick (Festigkeitsklasse wenigstens C24 gemall Norm EN 338),
Querschnitt etwa 14 x 8 cm.
- sind zusatzlich seitlich mit Flachstahl und mit angeschweif3ten Endstlicken oder mit von oben und
unten beidseitig angeschraubten min. 5 cm hohen Stahlwinkeln versehen.
- sind gleichmaRig in Langsrichtung, im Bereich der Unterlagen, auf dem Wagen verteilt und von den
benachbarten Rungen oder Distanzhaltern gleichweit entfernt
® Die Breite der Auflageflache der Zwischenlagen ist etwa 12 bis 16 cm groRer als die Breite der vollen
Schienenlage.
(9 Die Spitzen der Rungen mit Distanzhaltern miissen zweifach mit einem Gurt (Lastsicherungsband)
(LC=1000 daN; Vorspannung ca. 200 daN) oder mit einem doppelten Stahldraht (&d 5 mm) zweifach
zusammengebunden werden.
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Sicherung

Schienen seitlich gesichert:

(9 - durch mehrere Distanzhalter aus Profilstahl (Breite I-Trager 1-100 DIN EN 10 034), die auf den
bestimmten Rungen verdrehsicher befestigt sind und tberragen die SchienenfliRe der obersten
Schienenlage um ca. 5 cm. Die ersten und letzten Distanzhalter kdnnen an den beliebigen Rungen
(beachten Punkt @ und ®) des ersten und letzten Wagens befestigt werden. Die Ubrigen
Distanzhalter sind auf den weiteren Wagen jeweils an den Rungen Gber dem Drehzapfen des zweiten
Drehgestells des folgenden Wagens befestigt. Die Befestigung der Distanzhalter, auf unbeschadigten
und geraden Rungen, erfolgt gleichmafig von vorn und von hinten Richtung Mitte der
Transporteinheit.

Ein Wagen in der Mitte der Transporteinheit kann ohne die Distanzhaltern bleiben.
Die nicht ausgefillte oberste Lage muss jeweils neben den Distanzhaltern gesichert werden.

- mit Doppeldrahtbindungen (min. @ 5 mm) in Mittellage fixiert oder

mit Holzern,
@ - dieaufden Unterlagen bzw. Zwischenlagen mittig Gber die Wagenlangsachse in den Zwischenrdumen
mit min. zwei Nagel befestigt, gleichmafig verteilt, @ etwa 5 mm, Eindringtiefe min. 40 mm und
@ - zusatzlich jeweils von der Schienenseite mit min. zwei Nageln gegen Herausheben gesichert.

Ergianzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Belastung der Wagen bis zu 85% der maflRgebenden Lastgrenze des Wagens sowie des Leitwegs
(Streckenklasse).
Die zulassige Radsatzlast darf dabei nicht Gberschritten werden (siehe Band 1 Ziffer 3.3).
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.
Sendungen mit Abstol3- und Ablaufverbot.

Bei CFR, NRIC, Network Rail, GYySEV, RFI, HZ-Infrastruktura, SZ-Infrastuktura, 1ZS, OBB-
Infrastruktur, PKP PLK, ADIF, TRAFIKVERKET, Infrabel, SNCF Réseau und TCDD
aullergewohnliche Sendung; normale Sendung in geschlossenen Zigen fur die anderen Mitglieder.
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Verladerichtlinie 1.8.6
1.8.6 Schienen auf einem Wagen, verzogen verladen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstodampfern

Ladegut
Schienen mit gleichem Querschnitt auf einem Wagen, verzogen verladen.

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfuBboden oder Ladeschwellen mit Holzeinlage.

Verladeart

In Wagenquerrichtung maglichst symmetrisch und in Wagenlangsrichtung verzogen verladen, um die fir
den Wagen zulassige Ladekapazitat optimal auszunutzen.

(D Schienenstapel direkt auf dem HolzfuRboden, auf Ladeschwellen mit Holzeinlage oder Holzunterlagen
verladen.
Schienen

@ - inmehreren Schichten, méglichst Gber die ganze Ladebreite

® - jeder Schicht sind mdéglichst senkrecht Gbereinander

@ - bis max. Wand-, Bord- oder Rungenhdhe
verladen.

Die Anzahl der Unter-/ Zwischenlagen ist so zu wahlen, dass die Stabilitat der Stapel gewahrleistet ist.
(® Unterlagen und Zwischenlagen aus Holz (min. Festigkeitsklasse wenigstens C24 gemaR Norm EN 338)
- mit rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend
- aus einem Stuck Uber die ganze Stapelbreite (Dicke etwa 4 cm)
® Die Schienen Uberragen die Unterlagen und Zwischenlagen um min. 50 cm.

Freiraum zu den Wagenenden

50 cm 0Ocm

- wenn nicht moglich (Ausnutzung des Einzellastrasters), kann auf Freirdume entsprechend UIC
Verladerichtlinien, Band 1, Ziffer 5.5.3 verzichtet werden.
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1.8.6

Sicherung
Schienen
@ unmittelbar durch Wande, Borde oder Rungen gesichert.

Bei einem seitlichen Abstand gréRer als 10 cm:

® - je eine Zusammenbindung, Bruchkraft" im geraden Zug min. 1400 daN, pro angefangene 6 m
Stapellange (wenigstens zwei pro Stapel) Abstand der Bindungen vom Stapelende min. 30 cm

© - zwischenraume mit festgenagelten Holzern ausgefillt

10 Holzunterlagen und —zwischenlagen sind gegen seitliches verschieben zu sichern, z. B.:

- Unterlagen auf dem Wagenboden festgenagelt
- Zwischenlagen durch in Ladungsmitte angenagelte Festlegehdlzer oder
- seitlich angenagelte Holzklétze

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fur konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.

2-2 01.04.2017
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Verladerichtlinie 1.9.1
1.9.1 Aluminiumbrammen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfer

Ladegut

Aluminiumbrammen mit rauer Oberflache, mit eingebundenen Holzunterlagen (mit Nut siehe
Detail A), auch mit quadratischem Querschnitt, allseits scharfkantig geschnitten,
Abmessungen min. 10 x 10 cm.

Die Unterlagen werden mit Alu-Brammen durch

- Stahlband, Bruchkraft des Stahlbandes min. 800 daN, oder
- PET Band, Bruchkraft min. 500 daN",

eingebunden.

Bei Verwendung von PET-Band muss die Verbindungsstelle min. 80 % der Bruchfestigkeit im geraden
Zug erflllen. Die Benutzung von PP-Bandern ist nicht zugelassen.

(D Abstand zwischen Brammenenden und Bindung wenigstens 30 cm max. '/3 der Brammenlange.

Wagen
Drehgestell Flachwagen mit Rungen und Holz- oder gemischtem Fuf3boden (Holz und Stahl).

Verladeart
Die Brammen mit eingebundenen Holzunterlagen unmittelbar auf Wagenboden verladen
(2) Bei gemischtem FuBboden (Stahl und Holz) miissen zwischen Ladung und Boden reibwerterhéhende
Unterlagen eingesetzt werden.
Die Brammen durfen sowohl Gbereinander als auch nebeneinander verladen werden,
Freirdume zu Stirnborden min.:

) o Ocm
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Sicherung
Bei Sicherung durch nur zwei Rungen (iberragen die Brammen diese um min.:
- i 30 cm

(5) Die Ubereinanderliegenden Brammen sind zwei Mal zu einer Einheit zusammengebunden; der Abstand der
Einheitsbindungen von den Brammenenden etwa 30 cm.
Bruchkraft der Bindung im geraden Zug 3500 daN.

") Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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1.9.1

® Bei der Verwendung von reibwerterhdhenden Materialien Bruchkraft der Zusammenbindung wenigstens
2000 daN.

(@) Alle Ladeeinheiten missen mindestens zwei Mal niedergebunden werden. Bruchkraft der Bindung im
geraden Zug 3500 daN.

(8) Der Abstand der Niederbindungen von den Ladungsenden betragt min. 50 cm. Bei scharfen Kanten mit
Kantenschutzwinkel.
Die Einweg-Bindemittel sind tber die Ladung und anschlie3end auf jeder Seite durch die
Befestigungsdsen oder andere am Wagenuntergestell geeignete Befestigungseinrichtungen gefiihrt, bis
auf die Ladung zuriickgefiihrt, mit der Spannschnalle verbunden und dem Spanngerat wirksam gespannt.

(9) Auch bei einem seitlichen Abstand zu den Rungen/Borden von mehr als 10 cm, ist die Ladung in
Querrichtung durch Reibung, Niederbindungen und Rungen gesichert.

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,

Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,

Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7,

Reibung und Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

Auf einen Freiraum zu den Stirnwanden/ -borden kann nach den UIC-Verladerichtlinien, Band 1,
Punkt 5.5.3 fir stoRunempfindliche Giiter verzichtet werden.
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Verladerichtlinie 1.10.1
1.10.1 Stahlmatten

Einzelwagen und Wagengruppen

Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
(D Stahlmatten mit wenigstens zwei Bindungen aus Draht (& min. 4 mm) zu Paketen gebunden

Wagen
Wagen mit Rungen und HolzfulRboden

Verladeart

(2) Pakete in mehreren Schichten direkt auf den Wagenboden, Ladeschwellen oder Holzunterlagen verladen
(3) Freiraum zu den Wagenenden min.

30 cm ‘ 0cm

(4) Uber Rungenhéhe verladene Pakete gegeniiber LademalR zusétzlich um 10 ¢cm in der Breite
eingeschrankt (Wanken der Ladung)
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Sicherung

(5 Pakete durch Rungen gesichert

(&) Bei Sicherung durch nur zwei Rungen, Uiberragen die Pakete die Rungenmitten um min.
30cm 20cm

@ Jeder Stapel wenigstens zweimal niedergebunden

(® - Abstand zum Stapelende etwa 50 cm
- Bindemittel: Gewebegurte (Bruchkraft’ min. 4000 daN), lber die gesamte Lange mit Scheuerschutz
versehen, mit Spanneinrichtung oder
- Stahlseile (@ min. 8 mm) mit Spanneinrichtung

Ergdanzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademalfl siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.10.2
1.10.2 Maschendraht in Rollen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Maschendraht in Rollen mit wenigstens zwei Bindungen aus Stahldraht (& min. 4 mm) gebunden

Wagen
Wagen mit Wanden oder Seiten- und Stirnrungen und Borden

Verladeart

Rollen verladen
(O - direkt auf den Wagenboden
- in Wagenquerrichtung
- in mehreren Lagen gesattelt
@ Uber Rungenhdhe verladene Rollen gegeniiber LademaR zusétzlich um 10 cm in der Breite
eingeschrankt (Wanken der Ladung)

B R

Sicherung

Rollen
(3 - auf Wagen mit Wanden mit min. '/2 Rollendurchmesser durch die Wénde gehalten
- auf Wagen mit Rungen
@ o durch straff gespannte Bindungen, wenigstens zweimal Idngs und wenigstens einmal pro 3 m

quer niedergebunden
Querbindungen liber den Langsbindungen angebracht (Bindemittel: Bruchkraft” min. 1000 daN)

® e an den Stirnrungen anliegende Rollen mit min. '/2 Rollendurchmesser durch die Rungen gehal-
ten
® ¢ Rollen der obersten Lage mit zwei Bindungen aus Stahldraht (& 4 mm) miteinander verbunden

Ergianzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademalfl siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.10.3
1.10.3 Maschendraht in Paketen und Rollen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Maschendraht (Pakete und Rollen) mit min. zwei Bindungen aus Stahldraht (& min. 4 mm) gebunden
Wagen

Wagen mit Wanden oder Rungen (Seiten- und Stirnrungen) und Borden
Verladeart

(D Pakete direkt auf den Wagenboden oder Holzunterlagen verladen
(@ Rollen in Wagenquerrichtung in mehreren Lagen gesattelt verladen

(3) Uber Rungenhéhe verladene Rollen gegeniiber LademaR zusatzlich um 10 cm in der Breite
eingeschrankt (Wanken der Ladung)
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Sicherung
Rollen
® - auf Wagen mit Wanden mit min /2 Rollendurchmesser durch die Wande gehalten
- auf Wagen mit Rungen

® e durch straff gespannte Bindungen, wenigstens zweimal langs und wenigstens einmal pro 3 m
quer niedergebunden Querbindungen Uber den Langsbindungen angebracht (Bindemittel:
Bruchkraft’) min.1000 daN)

® e anden Stirnrungen anliegende Rollen mit min. '/ Rollendurchmesser durch die Rungen
gehalten

@ ¢ Rollen der obersten Lage mit zwei Bindungen aus Stahldraht (& 4 mm) miteinander
verbunden

Ergdnzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.10.4

1.10.4 Walzdrahtbunde (mit beliebigem Drahtdurchmesser), in Langsrichtung
verladen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zugen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Walzdrahtbunde

von beliebigem Drahtdurchmesser

- Durchmesser der Bunde zwischen 1100 bis 1300 mm

- Lange von 1100 bis 2400 mm

Einzelgewicht 1100 bis 2400 kg

@ Das Verdichten der Bunde ist besonders sorgfaltig vorzunehmen. Jedes Bund wird mit mindestens vier
Bindungen zusammengehalten (Bruchkraft min. 1400 daN), die gleichmaRig auf den gesamten Umfang
der Bunde verteilt sind.
Keine Bindung darf gelockert oder gebrochen sein.

Wagen
Flachwagen mit HolzfuRBboden und Rungen und Seitenborden

Verladeart

Die Walzdrahtbunde werden in Langsrichtung verladen:
(@ - unmittelbar auf den FuRboden in zwei Reihen zu beiden Seiten der Wagenlingsachse
(3 - mit Kontakt oder leicht abgesetzt von den Seitenborden der Giiterwagen
(@) - eine obere Lage ist zwischen den beiden unteren Lagen eingebettet; sie ist gegeniiber den Enden
der unteren Lagen um 50 cm zuruickgesetzt.

Sicherung
in Langsrichtung

(® - durch die Stirnborde

in Querrichtung

(® - die Walzdrahtbunde der unteren Lage liegen an den Seitenborden der Wagen, oder
() - zurickgesetzt von den Seitenborden werden die Walzdrahtbunde durch aufgenagelte
Abstandsholzer gesichert (Querschnitt min. 9 x 9 cm).

Ergianzende Angaben
(8 Je nach Qualitat des Produktes kann ein Schutz (Karton, Plastik, usw.) zwischen den Drahtringen und
den Seitenwanden der Guterwagen erforderlich sein.

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.
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Verladerichtlinie 1.10.5
1.10.5 Walzdrahtbunde, verladen in Querrichtung, gesattelt

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Walzdrahtbunde
- Drahtdurchmesser von max. 9 mm
- Durchmesser der Bunde zwischen 1100 bis 1300 mm

- Lange von 1100 bis 1320 mm
- Einzelgewicht 1100 bis 1350 kg

@ Das Verdichten der Bunde ist besonders sorgfaltig vorzunehmen. Jedes Bund wird mit mindestens vier
Bindungen zusammengehalten (Bruchkraft min. 1400 daN), die gleichmaRig auf den gesamten Umfang
der Bunde verteilt sind.

Keine Bindung darf gelockert oder gebrochen sein.
Wagen
Flachwagen mit HolzfuRboden, Rungen und Seitenborden.

Verladeart
Die Walzdrahtbunde

(@ - werdenin Querrichtung unmittelbar auf den Wagenboden verladen, jeweils auf beiden Seiten der
Langsachse;

(3@ - werden abgestiitzt auf die Seitenborde des Wagens verladen;

(4) - liegen an den Stirnborden an

(® - inder oberen Lage — zentriert auf die Wagenldngsachse — sind in den zwei unteren Reihen
eingesattelt.
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Der erste Sattel zu jedem Stirnbord bleibt frei.

Ergédnzende Angaben

(® Je nach der Qualitat des Produkts kann ein Schutz (Karton, Plastik, usw.) zwischen den Ringen und
den Seitenborden des Gliterwagens eingesetzt werden.

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.

uiC© 01.04.2017 1-1






Verladerichtlinie 1.10.6

1.10.6 Walzdrahtbunde, verladen in Querrichtung in zwei Lagen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr

Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

@

Walzdrahtbunde

- Drahtdurchmesser: <9 mm

- Durchmesser der Bunde zwischen 1100 bis 1300 mm

- Lange von 1400 bis 2400 mm

- Einzelgewicht: 1400 bis 2400 kg

Das Verdichten der Bunde ist besonders sorgfaltig vorzunehmen, so dass eine gute Stabilitat
gewabhrleistet ist. Jedes Bund wird mit mindestens vier Bindungen aus gegliihtem Stahldraht oder
Stahlband von 1400 daN Mindestbruchkraft zusammengehalten, die gleichmafig auf den gesamten
Umfang der Bunde verteilt sind.

Keine Bindung darf gelockert oder gebrochen sein.

Wagen

Flachwagen mit HolzfuBboden, Rungen, Seiten- und Stirnborden.

Wagen mit hochbelastbaren Schiebewanden (mit Gattungskennbuchstaben ii) entsprechend der
Verladerichtlinie 100.2

Verladeart

@

©)
@
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©uIC

Die Walzdrahtbunde werden in Querrichtung verladen
- die untere Lage unmittelbar auf dem Wagenboden
- im Falle eines Freiraumes in der unteren Lage
e Einsattelung als Schlussellage oder
e aufden FulRboden aufgenagelte Verkeilung,
= Keilhéhe: mindestens 12 cm
= Keillange:
> ein Keil von etwa 3/4 Lange des Walzbundes oder
> zwei Keile, jeder von einer Lange von mindestens 30 cm
e sechs Nagel pro Verkeilung (sechs bei einem einzelnen Keil oder drei pro Keil von min.
30 cm)
- eine obere Lage eingesattelt, der erste Sattel zu jedem Stirnbord bleibt frei
- die Walzdrahtbunde mit der gré3ten Lange werden in der unteren Lage verladen
- alle Walzdrahtbunde missen auf die Wagenlangsachse zentriert sein
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1.10.6

1

Sicherung

Viermal mit doppelten Lastsicherungsbandern von einer Bruchkraft") von min. 2200 daN gesichert, die
entgegengesetzt und wenn moglich mit schrager Zugkraft festgebunden werden.

Ergénzende Angaben

@ Je nach Qualitat des Produktes, kann ein Schutz (Karton, Plastik, ...) zwischen den Bunden und den
Stirnborden des Wagens eingesetzt werden.

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.11.1

1.11.1 Schrott

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Schrott lose verladen, z.B.:
- Bleche (unabhangig ihrer Grofie, Flache und Dicke)
- Karosserieteile
- Stanzabfalle
- Scherenschrott
- Schrott und schwerer Schrott gemischt
- flach gepresste Autos, usw.
Wagen
Wagen mit Wanden

Verladeart
(D Schrott gleichmaRig verteilt und hchstens bis Seitenwandhéhe verladen (auch in Wagenmitte)

1 2 4

= ] I i

L e e i G e

|_E' R

e
5 3
.-fff/ \\\-\.
v {5 | |
4 N e ]
d  StEINTTE L T ATl LT bk
T el T g Sar i ar by
&
L b s e :_.« i i |
i
I i e = g WL T = L
g S e e LS
Sicherung
(2) Schrott ganzflachig abgedeckt
Abdeckmaterial:

- Drahtgeflecht (z. B. wie bei Hihner-, Hasenstallen oder Hundezwingern verwendet)
e Maschenweite max. 100 mm
- Netz aus Kunststoff

Breite etwa 3,80 m

Maschenweite max. 30 mm

Bruchfestigkeit in Langsrichtung min. 39 daN"
Bruchfestigkeit in Querrichtung min. 48 daN"

1 Prufmusterbreite 10 cm, 3 Faden
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1111
Abdeckmaterial befestigt im Abstand von etwa 2 m

- stirnseitig mit nichtmetallischen Bindemitteln (Drahtgeflecht auch mit Stahldraht) oder nach &

@) befestigt; Bruchkraft? der Bindemittel etwa 50 daN
Alle Bindungen sind am Netz verknotet oder
® das Netz ist in Querrichtung straff Giberbunden oder
® - das Netz ist an den Haken des Wagens straff eingehangt (Haken sind zum Beispiel an den Eanos
vorhanden)

Teile, die durch den Fahrtwind oder Druckwellen hochgerissen werden kdnnen, wie z.B. Motorhauben,
mussen im unteren Wagenbereich geladen werden.

Erganzende Angaben

(@) Schrott nicht stampfen und ohne Kranzbildung zur Erhéhung der Wagenwande.
Unterhalb der Netzabdeckung kann wahrend der Beférderung durch das Auflockern der Ladung
eine Uberschreitung der Seitenwandhéhe eintreten. Die Ladung muss aber durch die Abdeckung
oder Wande ausreichend sicher gehalten werden.

2 Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 1.11.2

1.11.2 Schwerer Schrott

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Schwerer Schrott, lose verladen
- Gussteile und Gussbruch
- Dreh- und Hobelspane
- Profileisenabschnitte und Rohrabfalle
- Shredderschrott von Autozerhackanlagen
- Schienen- und Schmiedeteile
- gepresster Schrott (Pakete)
- nicht gepresste Autos usw.

Wagen
Wagen mit Wanden oder Borden

Verladeart

Schrott gleichmaRig verteilt und verladen

bis etwa 10 cm unterhalb Wand- bzw. Bordhéhe (auch in Wagenmitte)

gepresster Schrott (Pakete), nicht gepresste Autos, Maschinen usw. bis etwa Seitenwandhéhe

Teile, die durch den Fahrtwind oder Druckwellen hochgerissen werden kénnen, wie z.B. Motorhauben,
missen im unteren Wagenbereich geladen und mit schweren Teilen abgedeckt werden.

Schwerer Schrott mit anderem Schrott gemischt siehe Verladerichtlinie 1.11.1
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Sicherung
@ durch die Wande oder Borde

Ergianzende Angaben
(® Schrott nicht stampfen und ohne Kranzbildung zur Erhdhung der Wande bzw. Borde.

Wiahrend der Beférderung kann durch die Transportbeanspruchung eine Uberschreitung der Wand-
bzw. Bordhdhe eintreten. Die Ladung muss aber durch die Wande bzw. Borde noch ausreichend sicher
gehalten werden.

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2.
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Verladerichtlinien Kapitel 2

Kapitel 2: Holz
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Verladerichtlinie 2.1
2.1 Stammbholz

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Stammbholz") mit oder ohne Rinde mit verschiedenen Abmessungen

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen

Verladeart
Holzer
- in Wagenlangsrichtung verladen

- unmittelbar an den Wanden, Borden oder Rungen anliegende Hdlzer Uberragen diese hdchstens mit
dem halben Durchmesser

- Holzer mit Durchmesser kleiner als
e 20 cm: wirkende Sicherungshdhe durch Rungen oder Seitenwande min. 10 cm
e 10 cm: nur unterhalb des obersten an den Rungen oder Seitenwanden anliegenden Holzes
- oberhalb der Wande oder Rungen stabil gesattelt:
® e Durchmesser des gesattelten Holzes max. gleich grof3 wie Durchmesser der den Sattel
bildenden Holzer.
e Bogenhohe max. /3 Ladebreite.
Wenn Hoélzer uber halbe Rungenhdhe anliegen:
- Drehrungen verkeilt oder

®- Rungen mit doppeltem Draht (& 4 mm) oder Gurten (Bruchkraft min. 1000 daN) etwa in halber
Rungenhdhe verbunden

®

®

*:I.I'_i 10
e - - -
5 g
] M
\ 1
| |
= T U J iU _“]:;
B
E
o
Lo | i
L4 d=<D 5 e
£ |
v o E
R
— EQ 2
b.lD E2

S
VLA ,‘: .
A
L’l—;

" Masten mit glatter Oberflache bei GC nur in Wagen mit hohen, festen Stirnwanden
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Sicherung
@ Stamme Uber 70 cm Durchmesser, am diinnen Ende gemessen, auf K.., L.. und R.. Wagen seitlich
verkeilen durch wenigstens drei Keile, Hohe min. 12 cm, Nagel (& etwa 5 mm), wenigstens drei Nagel
pro Keil und wenigstens zwei Niederbindungen @) (Bruchkraft min. 1000 daN).
Auf die Verkeilung der Drehrungen nach ® bzw. die Zusammenbindung der Rungen nach ® und die
Verkeilung der Stamme nach (@) kann bei Wagen mit hochfesten Rungen nach UIC MB 577, Ziff. 4.4.3
verzichtet werden. Diese Wagen sind mit den Kennbuchstaben ,II* gekennzeichnet oder in der VRL 100.3
aufgelistet.
An den Rungen anliegende Stdmme durch wenigstens zwei Rungen gesichert, wobei die Rungen immer
im ersten Drittel bezogen auf das jeweilige Stapelende positioniert sind.
Kann diese Bedingung nicht eingehalten werden, ist an beiden Stapelenden etwa 50 cm vom Stapelende
@ entfernt eine Niederbindung anzubringen. Die fir die Sicherung maRgeblichen Rungen miissen einen
Mindestabstand -gemessen von der Rungenmitte- von 80 cm aufweisen. Bruchkraft der Niederbindungen
im geraden Zug min. 4000 daN.
Bei Sicherung durch nur zwei Rungen
Uberragen die Stdmme in Wagenlangsrichtung die Rungenmitte um min.
50 cm ‘ 30 cm

bei Holzern mit rauer Rinde um min.
30 cm ‘ 20 cm

@ - oberhalb der Wande oder Rungen stabil gesattelte Holzer
@. Holzer mit & < 10 cm in der obersten Lage
e die nicht vollstandig durch Stirnwande Uberragt werden
e bei Sicherung durch Seitenrungen

@durch eine Niederbindung je 6 m angefangene Stapellange, jedoch wenigstens zwei Niederbindungen
(z.B. Gurte, Lastsicherungsbander, Bruchkraft min. 1000 daN) gesichert.

Abstand der Niederbindungen
e zu den Stammenden etwa 50 cm.
e bei Wagen mit integrierten Niederbindeeinrichtungen kann der Abstand der Niederbindungen zu
den Stammenden konstruktionsbedingt mehr als 50 cm betragen. In diesem Fall betragt die
Bruchkraft der Niederbindungen min. 4000 daN.

Ergéanzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel? siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7.

2 Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 2.2.1

2.2.1 Schnittholzer mit rauer Oberflaiche gesaumt und zu Paketen gebunden
Einzelwagen und Wagengruppen

Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Schnittholzer gesdumt und zu kompakten™) Paketen mit rechteckigem Querschnitt gebunden und
gegebenenfalls Stabilisierungsholzer eingelegt, mit oder ohne Verpackung.

@ Stabilisierungsholzer kdnnen zur Stabilisierung der Pakete eingelegt werden, sie sind maximal 15 mm
dick und sind nicht in jeder Schicht eingelegt, wobei die an den Paketenden liegenden
Stabilisierungsholzer im Bereich der duReren Paketbindungen liegen.

In Abhangigkeit von der Dicke der Schnitthdlzer sind diese Stabilisierungshoélzer héchstens in jeder
zweiten Schicht eingelegt.

Pakete bis 4,5 m Lange wenigstens zwei Paketbindungen, je weitere angefangene 1,5 m wenigstens eine
zusatzliche Bindung.

@ Bei Verwendung von Trocknungshdlzern innerhalb der Pakete wenigstens drei Bindungen je weitere
angefangene 1,5 m wenigstens eine zusatzliche Bindung, wobei die duf3eren Bindungen tber oder in
unmittelbarer Nahe der Trocknungshdlzer angebracht sind.

(® Abstand der aulteren Bindungen zu den Paketenden wenigstens 30 cm.

3 @

Bruchkraft der Paketbindung im geraden Zug 700 daN, wobei die Verbindungsstelle bei Verwendung von
PET-Band min. 80% der Bruchfestigkeit im geraden Zug erflullen muss, Mindestvorspannkraft 300 daN.

Stahldraht oder PP-Band darf nicht verwendet werden.

Wagen

Flachwagen mit Rungen und HolzfuBboden oder integrierten Holzladeschwellen oder Reibwert
erhdhenden Materialien, mit oder ohne Borde, mit oder ohne mechanischem Planenverdeck,
- Wagen mit metallischen Schiebewanden/Hauben.

" Wenn Pakete nicht kompakt gebunden, dann Beférderung nur in Wagen mit metallischen Schiebewénden/
Abdeckungen
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Verladeart

Pakete liegen neben- und hintereinander, Pakete gleicher Abmessungen mdglichst neben- und
Ubereinander angeordnet, ggf. Einzelpakete auf gleich hohen darunter liegenden Paketen mittig in
Toplage. Bei ungleich langen Paketen moglichst kompakte Verladung.

Verladung auf

@) - mindestens zwei Holzunterlagen (Ladeschwellen) und gleiche Zahl Holzzwischenlagen aus einem
Stiick (siehe auch @), die Uber die ganze Ladungsbreite reichen, auch bei Verwendung von
eingebundenen Unterlagen sind zuséatzlich wenigstens zwei durchgehende Holzunter- bzw. -
zwischenlagen aus einem Stiick (siehe auch (®) einzulegen.

®- Holzunter- bzw. -zwischenlagen mit rechteckigem Querschnitt auf min. 3/4 des tragenden Bereiches,
mit der Breitseite aufliegend, diirfen aus mehreren Hoélzern gleicher Dicke bestehen, die sich jeweils
seitlich Uberlappen (jeder Teil liegt min. mit 50 % auf dem benachbarten Paket); in diesem Fall darf
jedoch die Anzahl der Hoélzer nicht gréRRer als die Anzahl der nebeneinander liegenden Pakete sein.

- mittig in Toplage hintereinander verladene Einzelpakete, liegen auf Zwischenlagen deren Lange min.

2/3 der gesamten Breite des darunter liegenden Stapels betragt.

®- Bei Verwendung von quadratischen Querschnitten, Querschnitt min. 6 x 6 cm, missen die Holzer
auf min. 3/4 des tragenden Bereiches allseitig scharfkantig geschnitten sein.

- Holzunter- und -zwischenlagen aus mehreren Ubereinander liegenden Holzern missen ausreichend
fest verbunden sein und in einem Stiick tUber die gesamte Ladungsbreite reichen.

@ Holzunterlagen und -zwischenlagen mdglichst Ubereinander und von den Enden der Pakete etwa 50 cm
entfernt, bei Schnitthélzern mit einer Dicke > 40 mm ist eine Entfernung bis zu 100 cm zugelassen.
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Sicherung

Bei ungleich langen Paketen ist jede Wagenlangsseite entsprechend bis @ zu sichern.

Stapel

(8- durch Borde? und/oder Rungen? bzw. Stirnwande und Schiebewande? / -hauben? gesichert,
wirkende Héhe der Borde oder Rungen min. 10 cm.

@ - durch wenigstens zwei Niederbindungen (Bruchkraft min. 1000 daN),
10 Bei drei Unter-/ Zwischenlagen im Stapel wenigstens drei Niederbindungen, (Bruchkraft min. 1000 daN).
Wagen mit Niederbindeeinrichtung (Bruchkraft min. 4000 daN) und Toplage:

Bei zu kurzen Niederbindungen dirfen diese unterhalb der Toplage Uber die Schnittholzpakte gefiihrt

werden.

Bedingung:

- unterhalb der Toplage ist die durch Niederbindeeinrichtung gesicherte Lage mit der Toplage
zusammengebunden (Spanngurte mit integrierter Spanneinrichtung; Bruchkraft min. 4000 daN).

Anzahl der Zusammenbindungen:

- entspricht der erforderlichen Anzahl der Niederbindungen nach (©

Wenn Pakete nicht nach (® gesichert: Sicherung nach @ oder @).

(D Niederbindungen min. 30 cm von den Enden der Stapel angebracht und straff gespannt, bei drei Unter-/
Zwischenlagen ist die mittlere Niederbindung Uber bzw. in unmittelbarer Nahe der mittleren Unter-/
Zwischenlagen anzubringen.

(12) Bei Sicherung durch nur zwei Rungen iiberragen die Pakete in Wagenlangsrichtung die Rungenmitte um
min.

30 cm 20 cm

® Bei einem fehlenden Rungenpaar, oder
- wenn @ nicht eingehalten oder

- wenn der Abstand der benachbarten Rungen, gemessen von der Rungenmitte,
weniger als '/3 der Stapellange betragt,
eine zusatzliche Niederbindung (Bruchkraft min. 1000 daN), ausgenommen Stapel, die nach © mit
Niederbindungen gesichert sind, die eine Mindestbruchkraft von min. 4000 daN aufweisen.
Einzelpakete der oberen Lage immer (ausgenommen, wenn nach (0 gesichert), nebeneinander liegende
Pakete dann, wenn (8 nicht eingehalten
. mit nach oben und unten genagelten Holzern seitlich gesichert; Anzahl der Nagel (& etwa 5 mm) auf
jeder Langsseite insgesamt mit einem Nagel pro 2000 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel
pro Holz oder

1»-  zweimal mit der (den) darunter liegenden durch die Rungen gesicherten Schicht(en) gebunden,
Bruchkraft der Bindemittel einschlieRlich der Verbindungsstelle im geraden Zug 700 daN,
Mindestvorspannkraft 300 daN.

Draht, Stahlband (auf offenen Wagen) oder PP-Band darf nicht verwendet werden.

(16) Bei Verwendung von glatten Unter- bzw. Zwischenlagen und/oder Verpackung (i < 0,3) sind die Pakete,
die auf solchen Unter- bzw. Zwischenlagen liegen, zusatzlich durch an den Randern einzulegende,
reibwerterh6hende Unterlagen gesichert (Abmessungen etwa 150 x 80 x min. 3 mm).

Ergianzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademalfl siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel®) siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

2 Auch bei einem seitlichen Abstand > 10 cm von den Wanden/Hauben, Borden oder Rungen ohne Fiihrungsholzer

%) Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 2.2.2

2.2.2 Schnittholzer mit glatter Oberflache (gehobelt, prazisionsgesagt) gesaumt
und zu Paketen gebunden

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern
Ladegut

Schnitthdlzer gesdumt und zu kompakten) Paketen mit rechteckigem Querschnitt gebunden und
gegebenenfalls Stabilisierungsholzer eingelegt, mit oder ohne Verpackung.

@) Stabilisierungsholzer kdnnen zur Stabilisierung der Pakete eingelegt werden, sie sind maximal 15 mm
dick und sind nicht in jeder Schicht eingelegt, wobei die an den Paketenden liegenden
Stabilisierungsholzer im Bereich der auleren Paketbindungen liegen.

In Abhangigkeit von der Dicke der Schnitthdlzer sind diese Stabilisierungshdlzer héchstens in jeder
zweiten Schicht eingelegt.

Pakete bis 4,5 m Lange wenigstens 2 Paketbindungen, je weitere angefangene 1,5 m wenigstens eine
zusatzliche Bindung.

@ Bei Verwendung von Trocknungsholzern innerhalb der Pakete wenigstens 3 Bindungen je weitere
angefangene 1,5 m wenigstens eine zusatzliche Bindung, wobei die duleren Bindungen uber oder in
unmittelbarer Nahe der Trocknungshdlzer angebracht sind.

® Abstand der auReren Bindungen zu den Paketenden wenigstens 30 cm

3 @

Bruchkraft der Paketbindung im geraden Zug fir Holz 1000 daN, wobei die Verbindungsstelle bei
Verwendung von PET-Band min. 80% der Bruchfestigkeit im geraden Zug erflllen muss,
Mindestvorspannkraft 300 daN.

Stahldraht oder PP-Band darf nicht verwendet werden
Wagen

Flachwagen mit hohen Stirnwanden, Rungen und Flachwagen mit Rungen und HolzfuBboden oder
HolzfuBboden oder integrierten Holzladeschwellen integrierten Holzladeschwellen oder

oder reibwerterhdhenden Materialien, mit oder ohne | reibwerterh6henden Materialien, mit oder ohne
Borde, Borde,

Wagen mit metallischen Schiebewanden/Hauben Wagen mit metallischen Schiebewanden/ Hauben

" Wenn Pakete nicht kompakt gebunden, dann Beférderung nur in Wagen mit metallischen Schiebewénden/
Abdeckungen
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Verladeart

Pakete liegen neben- und hintereinander, Pakete gleicher Abmessungen moglichst neben- und
Ubereinander angeordnet, ggf. Einzelpakete auf gleich hohen darunter liegenden Paketen mittig in
Toplage. Bei ungleich langen Paketen moglichst kompakte Verladung.

Die Stapel missen dicht an dicht verladen werden,
ohne die Stirnwande in Langsrichtung zu Uberragen

Verladung auf

@ - mindestens zwei Holzunterlagen (Ladeschwellen) und gleiche Zahl Holzzwischenlagen aus einem
Stiick (siehe auch @), die Uber die ganze Ladungsbreite reichen, auch bei Verwendung von
eingebundenen Unterlagen sind zusatzlich wenigstens 2 durchgehende Holzunter- bzw. -
zwischenlagen aus einem Stiick (siehe auch (®)) einzulegen.

® - Holzunter- bzw. -zwischenlagen mit rechteckigem Querschnitt auf min. 3/4 des tragenden
Bereiches, mit der Breitseite aufliegend, durfen aus mehreren Hoélzern gleicher Dicke bestehen, die
sich jeweils seitlich Uberlappen (jeder Teil liegt min. mit 50% auf dem benachbarten Paket); in
diesem Fall darf jedoch die Anzahl der Holzer nicht gréRer als die Anzahl der nebeneinander
liegenden Pakete sein.

- mittig in Toplage verladene Einzelpakete, liegen auf Zwischenlagen deren Léange min. 2/3 der
gesamten Stapelbreite betragt.

® - Bei Verwendung von quadratischen Querschnitten, Querschnitt min. 6 x 6 cm, mussen die Holzer
auf min. /4 des tragenden Bereiches allseitig scharfkantig geschnitten sein.

- Holzunter- und —zwischenlagen aus mehreren Ubereinander liegenden Hélzern missen
ausreichend fest verbunden sein und in einem Stick Uber die gesamte Ladungsbreite reichen

@ Holzunterlagen und -zwischenlagen mdglichst Gbereinander und von den Enden der Pakete etwa 50 cm
entfernt, bei Schnitthélzern mit einem Dicken > 40 mm ist eine Entfernung bis zu 100 cm zugelassen.
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Sicherung

Bei ungleich langen Paketen ist jede Wagenlangsseite entsprechend (8) bis ®) zu sichern.

Stapel
(® - durch Borde? und/oder Rungen? bzw. Stirnwande und Schiebewande? / -hauben? gesichert
wirkende Héhe der Borde oder Rungen min. 10 cm
@ . wenigstens 2 Niederbindungen (Bruchkraft min. 4000 daN)

Wpei 3 Unter-/Zwischenlagen im Stapel wenigstens 3 Niederbindungen (Bruchkraft min. 4000 daN)
Wagen mit Niederbindeeinrichtung (Bruchkraft min. 4000 daN) und Toplage:

Bei zu kurzen Niederbindungen dirfen diese unterhalb der Toplage Uber die Schnittholzpakte gefiihrt
werden.
Bedingung:
- unterhalb der Toplage ist die durch Niederbindeeinrichtung gesicherte Lage mit der Toplage
zusammengebunden
(Spanngurte mit integrierter Spanneinrichtung; Bruchkraft min. 4000 daN).

Anzahl der Zusammenbindungen:

- entspricht der erforderlichen Anzahl der Niederbindungen nach ©)

Wenn Pakete nicht nach (8) gesichert: Sicherung nach (4) oder ®.

(D Niederbindungen min. 30 cm von den Enden der Stapel angebracht und straff gespannt, bei 3 Unter-/
Zwischenlagen ist die mittlere Niederbindung tber bzw. in unmittelbarer Nahe der mittleren Unter-/
Zwischenlagen anzubringen.

12 Bei Sicherung durch nur zwei Rungen Uberragen die Pakete in Wagenlangsrichtung die Rungenmitte um
min.

30 cm 20 cm

@ Eine zusatzliche Niederbindung (Bruchkraft® min. 4000 daN) ist erforderlich
- bei einem fehlenden Rungenpaar oder
- wenn @) nicht eingehalten oder
- wenn der Abstand der benachbarten Rungen, gemessen von der Rungenmitte, weniger als /3 der
Stapellange betragt
ausgenommen Stapel, die mit wenigstens 3 Niederbindungen gesichert sind.

Einzelpakete der oberen Lage immer (ausgenommen, wenn nach (0 gesichert), nebeneinander liegende
Pakete dann, wenn (8 nicht eingehalten

) - mit nach oben und unten genagelten Holzern seitlich gesichert;
Anzahl der Nagel (& etwa 5 mm) auf jeder Langsseite insgesamt mit einem Nagel pro 2000 kg
Ladungsgewicht, wenigstens 2 Nagel pro Holz oder

D) - 2-mal mit der (den) darunter liegenden durch die Rungen gesicherten Schicht(en) gebunden,
Bruchkraft der Bindemittel einschlielich der Verbindungsstelle im geraden Zug 700 daN,
Mindestvorspannkraft 300 daN.

Draht, Stahlband (auf offenen Wagen) oder PP-Band darf nicht verwendet werden.
Bei Verwendung von glatten Unter- bzw. Zwischenlagen und/oder Verpackung (u < 0,3) sind die Pakete,
die auf solchen Unter- bzw. Zwischenlagen liegen, zusatzlich durch an den Randern einzulegende,

reibwerterh6hende Unterlagen gesichert (&) (Abmessungen etwa 150 x 80 x min. 3 mm).

Ergianzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademalfl siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel®) siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7,
Reibung, Reibbeiwert siehe Verladeinformation 0.8.

2 auch bei einem seitlichen Abstand > 10 cm von den Wanden/Hauben, Borden oder Rungen ohne Fiihrungshélzer

%) Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander.
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Verladerichtlinie 2.4

2.4 Holzin Bunden

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Bunde aus Rundholz, Schwartenholz oder SpreilRelholz so gebunden, dass keine Holzer heraus-
rutschen kénnen:

- wenigstens zwei Bindungen pro Bund (Bruchkraft min. 700 daN)
- Uber 4 m lange Bunde wenigstens vier Bindungen

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen

Verladeart
Bunde in Wagenlangsrichtung

@- dicht aneinandergelegt

- an Wanden oder Rungen anliegende Bunde Uberragen diese um nicht mehr als den halben
Durchmesser

- die Uber die Wande oder Rungen hinausragenden Bunde sind gesattelt

Gegenulberstehende Einsteckrungen etwa in der halben Rungenhdhe verbunden, wenn der an den
Rungen anliegende Teil der Ladung mehr als die halbe Rungenhéhe betragt (Bruchkraft der Bindemittel
min. 1000 daN)

G (2
A f )
A I | ™ .
- § 5 T
= ety .
- o SR
¥ ey _.}___.,.r , ’, A )
F et W L 3
[ | |
3 ., 1 x ! .-'"/
< AN - |
- e . = = e
e E = -
-.'." ", i -\.\. ol \'_I

Sicherung
Bei Sicherung durch nur zwei Rungen
Uberragen die Bunde in Wagenlangsrichtung die Rungenmitte um min.

30cm 20cm

@ Bunde, die mit mehr als dem halben Durchmesser Uber die Wande oder Rungen ragen, wenigstens
zweimal niedergebunden, (Bruchkraft der Bindemittel min. 1000 daN)

Bogenhohe bei der Verladung max. /s der Ladebreite.

Ergédnzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel") zur Ladungssicherung siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen' siehe Verladeinformation 0.7.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fur konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 2.5

2.5 Holzschwellen (paketiert)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr

Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
@ Holzschwellen nicht getrankt und paketiert
(2-  gleicher Abmessungen mit wenigstens zwei Bindungen (Bruchkraft min 1000 daN)
zusammengebunden
® J Abstand der Bindungen von den Paketenden min. 30 cm
Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen
Verladeart

Pakete langs verladen
- in einer oder mehreren Schichten, mdglichst Giber die gesamte Ladebreite verteilt,
@) - direkt auf den Wagenboden, auf Ladeschwellen oder
- auf Holzunter- und -zwischenlagen aus Weichholz,
o mit rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend

. aus einem Stlck oder mehreren Holzern gleicher Dicke, die sich jeweils seitlich Giberlappen;

in diesem Fall darf jedoch die Anzahl der Holzer nicht groRRer sein als die Anzahl der
nebeneinander liegenden Pakete.

® Freiraum min (auBer bei E- und Roos- Wagen)
30cm ‘ 0cm

(&) Pakete iiberragen die Holzunter- und -zwischenlagen um min 50 cm
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Sicherung

Pakete
- durch Wande, Borde oder Rungen gesichert

@ e wirkende Hohe der Wande, Borde oder Rungen min. 10 cm

- durch wenigstens zwei Niederbindungen (Bruchkraft min. 1000 daN) gesichert oder
- eine Bindung in der Mitte mit Ratschenspanner (Bruchkraft min. 4000 daN)
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©) Bindungen etwa 50 cm von den Enden der Stapel angebracht
Bei Sicherung durch nur zwei Rungen
- Uberragen die Stapel in Wagenlangsrichtung die Rungenmitte um min.

30 cm ‘ 20 cm

- bei fehlendem Rungenpaar oder wenn (0) nicht eingehalten, durch eine zusatzliche Niederbindung,

z.B.: Gurte, Lastsicherungsbander (Bruchkraft min 1000 daN) gesichert,

@ - seitlich gesichert durch Fiihrungsholzer, wenn der Abstand der Stapel von den Seitenrungen mehr als
10 cm betragt; Anzahl der Nagel (d 5 mm) auf jeder Langsseite insgesamt mit einem Nagel pro
2000 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel pro Holz.

Einzelpakete der oberen Lage, nebeneinander liegende Pakete dann, wenn @ nicht eingehalten

@ . mit nach oben und unten genagelten Holzern seitlich gesichert; Anzahl der Nagel (@ 5 mm) auf
jeder Langsseite insgesamt mit einem Nagel pro 2000 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel
pro Holz oder

® . zwei Mal gebunden (Bruchkraft der Bindemittel min. 1000 daN)

Erganzende Angaben

Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1,

Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel") zur Ladungssicherung siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 2.6

2.6 Holzschwellen getrankt (paketiert)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Holzschwellen mit Teerdl getrankt und paketiert in héchstens vier Schwellen neben- und fiinf Schwellen
Ubereinander,

@ - gleicher Abmessungen mit wenigstens zwei Bindungen (Bruchkraft min 1000 daN)
zusammengebunden
e Abstand der Bindungen von den Paketenden min. 30 cm

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden und Rungen.

Verladeart
Pakete langs verladen

- in einer oder zwei Schichten, mdglichst Uber die gesamte Ladebreite verteilt
@ - direkt auf dem Wagenboden, auf Ladeschwellen oder Holzunter- und -zwischenlagen aus Weichholz
¢ mit rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend
e aus einem Stlick und Uber die gesamte Ladungsbreite reichend

® Freiraum min. (auRer bei E- und Roos- Wagen)
50 cm Ocm

@ Pakete in hochstens zwei Schichten verladen.

@ Pakete Uberragen die Holzunter- und -zwischenlagen um min. 50 cm
-::-F q F miae. 4

I |

| I===

iy, 5

L

Sicherung
Pakete

durch Wande, Borde oder Rungen gesichert
- wirkende Hoéhe der Wande, Borde oder Rungen min. 10 cm
- durch wenigstens zwei Niederbindungen (Bruchkraft min. 4000 daN) gesichert

Bindungen etwa 50 cm von den Enden der Stapel angebracht
Bei Sicherung durch nur zwei Rungen
an- Uberragen die Stapel in Wagenlangsrichtung die Rungenmitte um min.
50 cm 30 cm

@. bei fehlendem Rungenpaar oder wenn @ nicht eingehalten, durch eine zusétzliche Niederbindung

(Bruchkraft min. 4000 daN) gesichert.

@)-  seitlich gesichert durch Fuhrungshdlzer, wenn der Abstand der Stapel von den Seitenrungen mehr als
10 cm betragt; Anzahl der Nagel (9 5 mm) auf jeder Langsseite insgesamt mit einem Nagel pro
1500 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel pro Holz

Erganzende Angaben
Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1
Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2

Einweg-Bindemittel zur Ladungssicherung" siehe Verladeinformation 0.6
Niederbindungen') siehe Verladeinformation 0.7

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 2.7
2.7 Holzschwellen (nicht paketiert)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen und kombinierten Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Holzschwellen nicht mit Teerdl getrankt und nicht paketiert

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen

Verladeart
Holzschwellen Uber die gesamte Ladebreite in einer oder mehreren Schichten gleichmaRig verteilt

- auf Wagen mit Seitenwanden bzw. Seitenborden in Wagenlangs- oder -querrichtung verladen, ohne

zusatzliche Ladungssicherung
- auf Wagen mit Rungen nur in Wagenlangsrichtung verladen

@D  Freiraum min. (auBer Ladung, die in Langsrichtung durch Stirnwande gesichert ist)

30 cm Ocm
1 3 4 5
- | L | [ - =
| L
H 12 | ' [EER
L | L] N E

Sicherung
(2  Oberste Schicht min. 10 cm (wirkende Hohe) durch Wande, Borde oder Rungen gesichert

Bei Sicherung durch nur zwei Rungen
® - Uberragen die Stapel in WagenléngsrichtunT die Rungenmitte min.

30 cm

@) Stapel auf Wagen mit Rungen zweimal niedergebunden.
Bruchkraft der Bindemittel min. 4000 daN (mit integrierter Spanneinrichtung)
® Abstand der Bindungen zu den Stapelenden etwa 50 cm

20 cm

Ergianzende Angaben
Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1
Einweg-Bindemittel zur Ladungssicherung®) siehe Verladeinformation 0.6
Niederbindungen') siehe Verladeinformation 0.7

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 2.8
2.8 Holzhackschnitzel

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombinierten Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Holzhackschnitzel verschiedener Holzsorten

Wagen
Wagen mit Wanden

Verladeart

Holzhackschnitzel im Wagen verladen,
- gleichmaRig tber die Ladeflache verteilt
(D-  max. bis 10 cm unterhalb Seitenwandhéhe (auch in Wagenmitte) oder
(@ -  max. bis Seitenwandhohe (auch in Wagenmitte) oder
(3- mit Schittkegel bis 50 cm hoch. Das Ladegut darf nicht héher an den Wagenwénden anliegen als bis
etwa 15 cm unterhalb der Wandkante.

Sicherung

(4) Holzhackschnitzel ganzflachig abgedeckt bei Verladeart @ und ®

(5 Abdeckmaterial im Abstand von etwa 2 m befestigt
- mit nichtmetallischen Bindemitteln (Bruchkraft etwa 50 daN)
e am Netz verknotet oder
©) e Netz Uberbunden oder
e an den Haken des Wagens straff eingehangt (Haken an den Eanos vorhanden)

Bei Abdeckmaterial Kunststoffnetz
- Maschenweite etwa 30 mm
- BruchkraftV langs min. 39 daN und quer min. 48 daN

Bei Tms-Wagen Sicherung durch geschlossenes und verriegeltes Dach
1 2 4

T

max. 50 cm
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Erganzende Angaben
Holzhackschnitzel nicht stampfen

) Prufmusterbreite 10 cm, 3 Faden
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Verladerichtlinie 2.9
2.9 Sperrholzplatten, Pressplatten

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Sperrholz- und Pressplatten mit oder ohne Beschichtung zu Paketen gebunden
D Héhe der Pakete

- bei glatt beschichteten Platten etwa 60 cm

- bei unbeschichteten Platten etwa 100 cm

indungen mit Kantenschutz etwa im Meterabstand, pro Paketlangsseite wenigstens zwei Bindungen
Bind it Kant hutz etwa im Meterabstand Paketld it igst i Bind
(Bruchkraft min. 1400 daN)

Wagen
Wagen mit HolzfuBboden mdglichst mit verriegelbaren Trennwéanden

Verladeart

(3 Pakete auf Holzunterlagen in einer oder mehreren Schichten verladen
(4)Holz Unter- und Zwischenlagen aus Weichholz
- mit rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite aufliegend

- aus einem Stlick oder max. drei Teile Uberlappend Uber die ganze Breite der Ladeeinheit
(5) Stapelhéhe bei Platten mit glatter Beschichtung max. 1,8 m

(6) Stapel mit wenigstens zwei Bindungen (Bruchkraft min. 2200 daN) mit Kantenschutz

zusammengebunden
2
6 | 7 3
L r 7 9 . T E _‘4 Ig=-='——'—‘—_‘—“ﬁl
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Sicherung

- in Wagenlangsrichtung
e durch verriegelbare Trennwande oder
e durch Ausflllen der Ladeliicken (z.B.: mit Holzverspreizungen)
- in Wagenquerrichtung
e durch festgenagelte Holzer, wenigstens zwei pro Stapelseite, Dicke min. 5 cm, wirkende Hohe

min. 3 cm; Anzahl der Nagel (& etwa 5 mm) ein Nagel pro 1500 kg Ladungsgewicht wenigstens
zwei Nagel pro Holz oder

©) e durch wenigstens 2 Niederbindungen (Bruchkraft min. 4000 daN) pro Stapel mit
Spanneinrichtungen und Kantenschutz

Erganzende Angaben

Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel zur Ladungssicherung ") siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen® siehe Verladeinformation 0.7.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir

Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander.
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Verladerichtlinie 2.10
210 Glue-laminated wood (GL) oder Konstruktionsvollholz (KVH) paketiert

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Glue-laminated wood (GL) bzw. Konstruktionsvollholz (KVH) zu kompakten Paketen mit rechteckigem
Querschnitt zusammengefasst.

Pakete zusammengehalten durch

@ - coextrudierte Blasfolien (biaxiale Beanspruchung), bestehend aus mindestens drei Schichten mit
einer haftenden und einer glatten Schicht. Hergestellt unter Verwendung von Metallocenen ohne
Zugabe von Polyisobuten (PIB), technische Spezifikation entsprechend Tabelle 1.

@ . Pakete durch coextrudierte Blasfolie umwickelt, Vordehnung min. 150 %, Folieniiberlappung 2
min. 50 mm
oder

® - wenigstens zwei Paketbindungen bis 6 m Paketlange, je weitere angefangene 1,5 m wenigstens

eine zusatzliche Bindung, Bruchkraft!) der Paketbindung im geraden Zug 1000 daN, wobei die
Verbindungsstelle bei Verwendung von Polyethylen (PET)-Band min. 80% der Bruchfestigkeit im
geraden Zug erfillen muss, Mindestvorspannkraft 300 daN.

Stahldraht oder Polypropylen (PP)-Band darf nicht verwendet werden

Folien missen so angebracht werden, dass eine Losung der Folie, hervorgerufen durch Windeinflisse
bzw. fahrdynamische Beanspruchung wahrend der Zugfahrt, auszuschlieRen ist.

Detail 2
Detail £

* i

Wagen
a) folierte Pakete
- Flachwagen mit Rungen und HolzfuBboden oder integrierten Holzladeschwellen oder Reibwert
erhohenden Materialien, mit oder ohne Borde, mit oder ohne mechanischem Planenverdeck

- Wagen mit Schiebewanden oder mit metallischen Abdeckungen
b) nicht folierte Pakete

Flachwagen mit hohen Stirnwanden, Rungen und | Flachwagen mit Rungen und Holzfullboden, mit

HolzfuRBboden oder ohne Borde, mit oder ohne mechanischem

. . . , , Planenverdeck
Wagen mit Schiebewanden oder mit metallischen

Abdeckungen

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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2.10
Verladeart

Pakete liegen neben- und hintereinander, Pakete gleicher Abmessungen moglichst neben- und
Ubereinander angeordnet, Hohenunterschiede sind auszugleichen, ggf. Einzelpakete auf gleich hohen
darunter liegenden Paketen mittig in Toplage. Bei ungleich langen Paketen moéglichst kompakte Verladung.

Bei nicht folierten Paketen miissen die Stapel dicht
an dicht verladen werden, ohne die Stirnwande in
Langsrichtung zu tberragen

Verladung
(@) - auf Ladeschwellen oder Holzunter- bzw. -zwischenlagen aus einem Stiick, die (iber die ganze
Ladungsbreite reichen, auch bei Verwendung von eingebundenen Unterlagen.

® Hochstens zwei Schichten Ubereinander ohne Zwischenlagen, wenn max. zwei Pakete gleichen
Querschnitts nebeneinander und Ubereinander angeordnet sind und mit der Breitseite aufliegen.

@ Zum Hoéhenausgleich darf oberhalb der obersten auf durchgehenden Zwischenlagen gelagerten
Schicht auf durchgehende Zwischenlagen verzichtet werden, wenn in diesen Schichten etwa
gleich breite Pakete verladen sind.

@ - Holzunter- bzw. -zwischenlagen mit rechteckigem Querschnitt, mit der Breitseite? aufliegend,
dirfen aus mehreren Holzern gleicher Dicke bestehen, die sich jeweils seitlich Giberlappen; in
diesem Fall darf jedoch die Anzahl der Hoélzer nicht gréRer als die Anzahl der nebeneinander
liegenden Pakete sein.

- Holzunter- bzw. —zwischenlagen aus mehreren Gbereinanderliegenden Hélzern missen
ausreichend fest verbunden sein und in einem Stiick Gber die gesamte Ladungsbreite reichen

Holzunterlagen und -zwischenlagen im Stapel mdglichst ibereinander und von den Enden der
Pakete etwa 50 cm entfernt

B
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2 Quadratischer Querschnitt min. 6 x 6 cm, wenn allseitig scharfkantig, ist zugelassen; ausgenommen bei
eingebundenen Unterlagen
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210
Sicherung

Bei ungleich langen Paketen ist jede Wagenlangsseite fiir sich nach den Grundsatzen @ bis @ zu
sichern.
Stapel

(@-  durch Borde® und/oder Rungen® bzw. Stirnwande und Schiebewande? / -hauben® gesichert
Wirkende Hohe der Borde oder Rungen min. 10 cm

@9-  durch Niederbindungen

¢ mit Ratschenspanngurten alle angefangenen 3 m (Bruchkraft min. 4000 daN im geraden Zug),
wenigstens zwei Bindungen oder

e mit Bindegurten alle angefangenen 1,5 m (Bruchkraft min. 1000 daN, im geraden Zug),
wenigstens zwei Bindungen

(1D Niederbindungen min. 30 cm von den Enden der Stapel angebracht und vorgespannt

(12) Bei Sicherung durch nur zwei Rungen iiberragen die Pakete in Wagenlangsrichtung die Rungenmitte um
min.

30 cm 20 cm

- wenn Stapel nur durch ein Rungenpaar gesichert oder wenn Rungeniiberdeckung nicht eingehalten,
Sicherung durch eine zusatzliche Niederbindung.

Einzelpakete der oberen Lage immer, nebeneinander liegende Pakete dann, wenn (9 nicht eingehalten

@3- je begonnene 3 m mit der (den) darunter liegenden durch die Rungen gesicherten Schicht(en)
gebunden, wenigstens zwei Bindungen je Stapel, Bruchkraft der Bindemittel einschlieRlich der
Verbindungsstelle im geraden Zug 700 daN, Mindestvorspannkraft 300 daN.

Draht, Stahlband (auf offenen Wagen) oder Polypropylen (PP) -Band darf nicht verwendet werden.

(14) Bei Verwendung von glatten Unter- bzw. Zwischenlagen und/oder Verpackung (i < 0,3) sind die Pakete,
die auf solchen Unter- bzw. Zwischenlagen liegen, zusatzlich durch an den Randern einzulegende,
reibwerterh6hende Unterlagen gesichert (Abmessungen etwa 150 x 80 x min. 3 mm, p min. 0,7).

Ergdanzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindung siehe Verladeinformation 0.7,
Guter in Wagen mit hochbelastbaren Schiebewanden siehe Verladerichtlinie 100.2

) Auch bei einem seitlichen Abstand > 10 cm von den Wanden/Hauben, Borden oder Rungen ohne Fiihrungsholzer
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2.10

TABELLE 1
Testmethode Spezifikation MaReinheit Wert
DIN EN ISO 527 Bruchspannung MPa
Langs > 45
Quer >35
DIN EN ISO 527 Bruchdehnung %
Langs > 700
Quer > 850
DIN EN ISO 527 Streckspannung MPa
Langs >11,0
Quer >11,0
DIN EN ISO 8295 Reibwert COF 0,35-0,40
ASTM D5458-1995 Haftung gr/inch > 200
ASTM D 1709 Methode A Dart-Drop ar > 140
DIN 53128 Elmendorf ar
Langs > 200
Quer > 700
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Verladerichtlinien Kapitel 3
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Verladerichtlinie 3.1
3.1 Torf und dergleichen in gepressten Ballen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern
Ladegut
Torf und dergleichen in gepressten Ballen

Wagen
Wagen mit Wanden oder mit Borden und Rungen

Verladeart
Die Ballen jeweils in gleich hohen Schichten mdglichst dicht aneinander gelagert und im
Kreuzverband gestapelt.
Die aulReren Ballen jeder Schicht unmittelbar an Wanden oder Rungen angelegt.

Die letzte Schicht besteht aus nur einer Ballenreihe, die quer auf allen Ballen der vorletzten Schicht
liegt, damit die Niederbindungen auf alle Ballen wirken.

@ Die Ladung mit Decken abgedeckt, an den Stirnseiten zwischen Ladung und Rungen eingezogen

]
m

Sicherung

@ Wenn die Schichten nicht mindestens bis zu 10 cm ihrer Ho6he von den Wanden oder Borden
gehalten werden, ist die Ladung Uber die Decken wenigstens einmal langs und zweimal quer
mit nichtmetallischen Bindemitteln (Bruchkraft min. 1000 daN) auf den Wagen niedergebunden

® Ladungen auf Flachwagen an den Stirnseiten
durch Schragbindungen gesichert

Ergdanzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademalie siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken siehe Verladeinformation 0.3,
Einweg-Bindemittel) siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen') siehe Verladeinformation 0.7.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 4.1.1
4.1.1 Papierrollen Rollenachse in Wagenquerrichtung

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Papierrollen

Wagen
Wagen mit HolzfuBboden, Schiebewanden oder mit Planenverdeck und festen Stirnwanden (H..., Li...,
Rils, Si...)

Verladeart
Rollen verladen

- in einer oder mehreren Gruppen, in einer oder zwei Reihen nebeneinander liegend, méglichst Gber
die gesamte Ladelénge verteilt

- in héchstens zwei Schichten gesattelt, Rollen mit groRerem Durchmesser in der unteren Schicht

@

=4
T
Sicherung
In Wagenlangsrichtung

- Rollen der unteren Schicht gesichert
@ e durch die Stirnwande (verbleibende Lucken ausgefillt) oder
@ e durch Verkeilung der Endrollen mit je zwei Stahldornkeilen oder

e durch Verkeilung mit Holzkeilen an einem oder an beiden Enden und in Abstédnden von jeweils
drei bis vier Rollen
» Anzahl der Keile an jeder zu sichernder Stelle bei Rollenbreiten bis 1,5 m = 2,

uber1,5m=4
Keilhéhen bei Rollendurchmessern bis 80 cm = 15 cm, tber 80 cm = 20 cm
Keilbreite etwa 20 cm, Keilwinkel etwa 35°
Anzahl der Nagel (J 5 mm) in jeder Rollrichtung insgesamt

ein Nagel pro 1500 kg ‘ ein Nagel pro 3000 kg

YV VYV

Ladungsgewicht, wenigstens aber zwei Nagel pro Keil
- Rollen der oberen Schicht gesichert

e durch die Sattelung (Rollendurchmesser in der oberen Schicht nicht gréR3er als in der unteren
Schicht)

@ An den Stirnwanden elastisches Material
zwischengelegt, wenn die Rollen verformt
werden konnten.

In Wagenquerrichtung alle Rollen der oberen Schicht gesichert durch zwei Streifen aus reibwerter-
héhenden Zwischenlagen (z.B.: aus Gummi/Gummigranulatverbund oder beschichteten
Baumwollgewebe) im Abstand von etwa 15 cm von den Rollenenden.

Ergianzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.
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Verladerichtlinie 4.1.2
4.1.2 Papierrollen Rollenachse in Wagenlangsrichtung

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Papierrollen
Wagen

Wagen mit HolzfuBboden, Schiebewanden, Planenverdeck, 6ffnungsfahigem Dach, Borden, Rungen
oder festen Stirnwanden.

Verladeart
Rollen verladen

@ - in einer oder mehreren Gruppen, moglichst Giber die ganze Ladeflache verteilt,
(@ - in hochstens zwei Schichten gesattelt, Rollen mit grofierem Durchmesser in der unteren Schicht,
(3 - nicht anliegend an Tiiren, Schiebewanden, Planenverdeck, Borden oder Rungen.

2 @

—— , if“;ﬂ\

Sicherung
In Wagenlangsrichtung Rollen der unteren Schicht gesichert
- durch die Stirnwande oder -borde
Bei gesattelter Verladung stirnseitige Rollen der zweiten Schicht durch Stirnwandrungen oder Stirnwande
gesichert
@ erforderlichenfalls miteinander verbunden
oder
®-. um Rollenlédnge zurlckgesetzt

®In Wagenquerrichtung Verkeilung jeder aufteren Rolle der unteren Schicht mit wenigstens zwei Keilen,
die mit einem Brett mit abgerundeten Kanten verbunden sind.

- Keilhdhe 12 Rollendurchmesser, min. 12 cm
- Keilbreite etwa 20 cm, Keilwinkel etwa 35°

- Anzahl der Nagel (J etwa 5 mm) in jeder Rollrichtung insgesamt mit einem Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel pro Holz.

Bei Rollen, die in einer Gruppe neben- und Ubereinander gelegt sind, ist das Gesamtgewicht der Gruppe
mafgebend.

Ergianzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
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Verladerichtlinie 4.1.3
4.1.3 Papier- und Zellstoffrollen, Rollenachse senkrecht

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Papier- und Zellstoffrollen

Wagen
Wagen mit Schiebewanden und festen Stirnwanden

Verladeart

@ Rollen stehend verladen in einer oder mehreren Schichten, von den Stirnwanden beginnend, méglichst
Uber die ganze Ladeflache verteilt.
Bei Verladung in mehreren Schichten stehen die Rollen zentrisch libereinander, wobei die untere Schicht
die Ladeflache in Langsrichtung liickenlos ausfilllt.

(2) Durchmesser der Rollen
- bei lickenloser Verladung min. 5/1o ihrer Hohe.
- bei nicht lickenloser Verladung (Liicke annahernd in Wagenmitte)

10 6/10

inrer Hohe

- Anordnung im Wagen:

¢ einreihig dicht hintereinander (mittig Uber der Wagenlangsachse),
e zweireihig dicht hintereinander (symmetrisch zur Wagenlangsachse),
e zweireihig versetzt dicht aneinander, Seitenversatz x -bezogen auf den Durchmesser der Rollen
und die Langsachse des Wagens beidseitig gleich- méglichst klein halten,
e mehrreihig versetzt dicht aneinander (symmetrisch zur Wagenlangsachse),
- an den Stirnwanden anstehend, verbleibende Ladellicke in Wagenmitte
@ - Freiraum zum abgeschragten Dachbereich mindestens 10 cm.

© OO
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41.3
Sicherung

In Wagenlangsrichtung:
durch die Stirnwande, bei vorhandener Ladeliicke gréRer 50 cm missen die Rollen deren Durchmesser
kleiner ist als

10 5/10

® ihrer Hohe, mindestens in Schwerpunkthéhe zusammengebunden (Bruchkraft der Bindungen min. 1000
daN) und die Bindungen gegen Abrutschen gesichert.

In Wagenquerrichtung durch:
- Fuhrungsschienen"), im Wagen integriert oder z. B. an vorhandenen Lochleisten befestigt oder
- genagelte Fuhrungshélzer, Hohe etwa 5 cm; Anzahl der Nagel auf jeder Seite: ein Nagel pro 2000
kg Ladungsgewicht, aber wenigstens zwei Nagel pro Holz oder
- sich an den Schiebewanden abstiitzende Ladegestelle (Verbundkarton, Holzlatten) zur Ausfillung
der seitlichen Freirdume oder
- zwei langsparallel angeordnete Streifen reibwerterhdhende Unterlagen je Rolle Mindestbreite 15 cm,
Dicke der Streifen max. 5 mm, wobei Reibwert, Form-, und durchschnittliche Schmutzbestandigkeit
vom Hersteller garantiert sein muss oder
@D -  Schiebewande bei Verladung geman @ auch ohne reibwerterhdhende Unterlagen, wenn der
Seitenabstand zur Schiebewand max. 10 cm betragt und die Papierrollen nicht hoher als der
senkrechte Schiebewandbereich sind.

@ Bei gestapelten Rollen reibwerterhéhende Unterlagen zwischen den einzelnen Schichten.

Erganzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
Einweg-Bindemittel? siehe Verladeinformation 0.6
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8

" z.B. Formrohre, Hohe > 5 cm; dem Ladegut zugewandte Oberkante zur Schadensvermeidung abgerundet

2 Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 4.1.4

4.1.4 Papier- und Zellstoffrollen, Rollenachse senkrecht, verladen in Wagen mit

hochbelastbaren Schiebewanden

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut
Papier- und Zellstoffrollen

Wagen

Drehgestellwagen und kurzgekuppelte Wageneinheiten mit hochbelastbaren Schiebewanden/Hauben
und festen Stirnwanden, gekennzeichnet mit Gattungskennbuchstaben ,ii“ oder gemaR VRL 100.2.

Verladeart

Rollen stehend verladen in einer oder mehreren Schichten, von den Stirnwanden beginnend, méglichst
Uber die ganze Ladeflache verteilt.
(D Bei Verladung in mehreren Schichten stehen die Rollen zentrisch ibereinander, wobei die
untere Schicht die Ladeflache in Langsrichtung llickenlos ausfllt.
Durchmesser der Rollen
- bei lickenloser Verladung min 5/1¢ ihrer Hohe.
- bei nicht lickenloser Verladung (Liicke annahernd in Wagenmitte)
"o 8/10

ihrer Hohe.

- Anordnung im Wagen:
¢ einreihig dicht hintereinander (mittig Uber der Wagenlangsachse),
e zweireihig dicht hintereinander (symmetrisch zur Wagenlangsachse),
e zweireihig versetzt dicht aneinander, Seitenversatz x -bezogen auf den Durchmesser der Rollen
und die Langsachse des Wagens beidseitig gleich- mdglichst klein halten,

¢ mehrreihig versetzt dicht aneinander (symmetrisch zur Wagenlangsachse),

- anden Stirnwanden anstehend, verbleibende Ladellicke in Wagenmitte

- Freiraum zum abgeschragten Dachbereich mindestens 10 cm.

Q ® OO

12

11

5 9 9 6
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4.1.4
Sicherung

In Wagenléangsrichtung durch:
die Stirnwande, bei vorhandener Ladellicke grofier 50 cm (Licke annahernd in Wagenmitte) missen
die Rollen deren Durchmesser kleiner ist als

"I1o 6/10

(8 ihrer Héhe, mindestens in Schwerpunkthéhe zusammengebunden (Bruchkraft der Bindungen minimum
1000 daN) und die Bindungen gegen Abrutschen gesichert sein.

In Wagenquerrichtung durch:
@ - Fihrungsschienen'), im Wagen integriert oder z. B. an vorhandenen Lochleisten befestigt oder
- genagelte Fuhrungshélzer, Hohe etwa 5 cm; Anzahl der Nagel auf jeder Seite: ein Nagel pro
2000 kg Ladungsgewicht, aber wenigstens zwei Nagel pro Holz oder
- sich an den Schiebewanden abstiitzende Ladegestelle (Verbundkarton, Holzlatten) zur Ausfillung
der seitlichen Freirdume oder
- zwei langsparallel angeordnete Streifen reibwerterhéhende Unterlagen je Rolle Mindestbreite
15 cm, Dicke der Streifen max. 5 mm, wobei Reibwert, Form-, und durchschnittliche
Schmutzbestandigkeit vom Hersteller garantiert sein muss oder
@ - Schiebewande auch ohne reibwerterhéhende Unterlagen, wenn der Seitenabstand zur
Schiebewand max. 10 cm betragt und die Papierrollen nicht hoher als der senkrechte
Schiebewandbereich sind.

Bei zentrisch gestapelten Rollen reibwerterhéhende Unterlagen/Verpackung zwischen den einzelnen
Schichten.

Bei nicht zentrisch gestapelten Rollen reibwerterhéhende Unterlagen zwischen den einzelnen Schichten
(mindestens zwei langsparallel angeordnete Streifen reibwerterhéhende Unterlagen je Rolle,
Mindestbreite 15 cm).

@ - Rollen in einer oder mehreren Schichten verladen, deren Gesamthéhe groRer ist als der senkrechte
Schiebewandbereich gesichert durch
e formschllissige Quersicherung oder
e seitliche Fihrungen oder
e reibwerterhdhende Unterlagen/Verpackung

-—

Ergénzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel? siehe Verladeinformation 0.6,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

" z.B. Formrohre, Hohe > 5 cm; dem Ladegut zugewandte Oberkante zur Schadensvermeidung abgerundet

2 Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie flr konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 4.1.5
4.1.5 Papierrollen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Papierrollen

Wagen
Wagen mit Holzboden, mechanischem Planenverdeck und festen Stirnwanden

Verladeart

Die Rollen werden verladen:
- stehend, Durchmesser min. %10 der Rollenhdhe, im direkten Kontakt, ungestapelt und in einer
einzigen Gruppe, in zwei symmetrischen oder versetzten Reihen, verteilt iber die groRtmaogliche
Bodenflache.
% Min. ein Ende jeder Rollenreihe muss die Stirnwand berihren. Die etwaige
Ladellicke zwischen den letzten Rollen und der Stirnwand muss so gering wie mdglich sein;
- liegend in Wagenldngsrichtung, verteilt Gber die gré3tmdgliche Bodenflache, ein Ende der

Rollenreihe berihrt die Stirnwand, ungestapelt und in einer oder zwei sich
berthrenden Reihe(n).

@ Werden die Rollen Gbereinanderliegend verladen, fiillt die untere Lage den Wagen voéllig aus, die
obere Schicht ist gesattelt, wobei die schwersten und dicksten Rollen unten liegen missen. Die
Rollen der oberen Schicht sind entweder gleich lang oder kiirzer als die der unteren Schicht;

@ - liegend in Wagenquerrichtung, in einer oder mehreren Gruppen tber die grétmaogliche
Bodenflache verteilt, in Berlihrung mit der Stirnwand.
Sind die Rollen gesattelt, liegen die schwersten und dicksten Rollen in der unteren

® Schicht und, wenn erforderlich, so weit auseinander, dass die Rollen der oberen Schicht das
Schlieen der Plane nicht verhindern, wobei die entstehende Licke nicht groRer als 93 cm sein
darf.
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41.5

Sicherung

@

Die stehend verladenen Rollen sind durch durchgehende oder in Abstdnden angebrachte seitliche
Verkeilung gegen Verschub in Wagenquerrichtung gesichert. Die Keile sind genagelt und haben
eine wirkende H6he von min. 3 cm.

Die Rollen in Wagenldngsrichtung werden, wenn sie in einer Reihe verladen sind, pro Rolle mit
vier genagelten und ausreichend breiten Keilen gesichert. Wenn sie in zwei einander bertihrenden
Reihen verladen sind, mit je zwei Keile pro Rolle.

Die Keile sind in min. 20 cm Abstand von den Rollenauf3enseiten angebracht.

Die in Wagenquerrichtung verladenen Rollen werden durch Uber die gesamte Ladelange verteilte
Keile gesichert, wobei wenn moglich jede zweite Rolle durch zwei genagelte Keile festzulegen ist.
Die Rollen, die durch keine andere Rolle gestultzt werden, sind durch vier auf die Seiten zu
verteilende Keile gesichert.

Die Rollen der oberen Schicht werden durch Klebestreifen gesichert, wobei entweder zwischen
jede Rolle der beiden Schichten zwei um ca. 15 cm von den Rollenkanten zuriickversetzte
Reibbelage eingeschoben werden, oder durch andere geeignete MaRnahmen, die den seitlichen
Verschub verhindern.

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.
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Verladerichtlinie 4.1.6
4.1.6 Papierrollen, Rollenachse in Wagenlangsrichtung

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem. Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Papierrollen

Wagen

Wagen mit Schiebewanden, Planenverdeck und festen Stirnwanden (H..., Kils, Li..., Rils, Si...)
ausgestattet mit Einrichtungen zur Befestigung/Aufnahme von metallischen Mehrwegkeilen
(Rungentaschen, Trennwandverriegelungsldcher, Lochleisten, etc....)

Verladeart
Rollen

(D- in einer Schicht am Wagenboden seitlich aneinander liegend bei etwa gleichem Durchmesser und
gleicher Breite; in der oberen Lage durfen Rollen eingesattelt werden, wobei der Durchmesser der
gesattelten Rolle héchstens gleich grofd sein darf wie die Durchmesser der darunter liegenden Rollen

(@-  nicht anliegend an Schiebewanden, Planenverdeck oder Rungen
(3 - méglichst dicht aneinander, von den Stirnwanden beginnend, verladen.
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Sicherung

- in Wagenlangsrichtung
e Rollen der unteren Schicht gesichert durch die Stirnwande mit Gleitmdglichkeit

@ ¢ Rollen der zweiten Schicht bei gesattelter Verladung stirnseitige Rollen durch Stirnwande
gesichert oder
um /2 Rollenlange zuriickgesetzt
und

® durch reibwerterh6hende Zwischenlagen, min. zwei Streifen je Rolle, Mindestbreite 15 cm,
wobei Reibwert, Form-, und durchschnittliche Schmutzbestandigkeit vom Hersteller garantiert
sein muss.

- in Wagenquerrichtung:
@ e durch mit dem Wagen formschlissig verbundene Keile (z.B. Schraubkeile, usw....),
= Keilhéhe min. 20 cm,

= Keil zur Erhaltung seiner Verdrehsicherheit, des Ladungsschutzes sowie der problemlosen
Verschiebung in Langsrichtung ausreichend breit,

= Keilwinkel etwa 45°, Kanten abgerundet,
e Abstand von der Keilmitte zu den Rollenenden min. 50 cm.

Ergdanzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.
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Verladerichtlinie 4.2.1
4.2.1 Zellulose in Ballen (Einzelballen)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Zellulose in Ballen, langs und quer umreift (Bruchkraft der Bindemittel min. 700 daN)

Wagen
Wagen mit Borden oder Rungen

Verladeart

Ballen
(D- gleichmaRig und méglichst liickenlos liber gesamte Ladeflache verteilt
(2 - in gleich hohen Schichten symmetrisch gestapelt

4 T F o :
IESIIS s ==

E g, —

Ty { }

!

%herung
- Jeder Stapel einmal niedergebunden (Bruchkraft der Bindemittel min. 1000 daN).
@ . Erster und zweiter Stapel an den Stirnseiten der Ladung schrag gebunden, wenn Schichten durch
Stirnwandrungen nicht ausreichend gesichert.
- Jede Schicht umreift, wenn durch Seitenborde oder Rungen nicht ausreichend gesichert.
® - Ballen jeder Schicht, die Uber die Rungen hinausragt, 1dngs- und querverknipft (Bruchkraft der
Bindemittel min. 1000 daN).

Ergianzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 4.2.2
4.2.2 Zellulose in Ballen (Units)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut

Zellulose in Ballen, langs und quer umreift
(- sechs oder acht Ballen zu einer Ladeeinheit zusammengebunden; max. Hohe der Ladeeinheit 190 cm
(Bruchkraft der Bindemittel min. 700 daN)

Wagen
Wagen mit Borden oder Rungen

Verladeart

Ladeeinheiten
@.- gleichmafig und liickenlos Uber gesamte Ladeflache verteilt
(3)- an den Stirnseiten mindestens eine Reihe langsstehend
OF langs- oder querstehend
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Sicherung

(5) Umreifung der oberen Ballen der Ladeeinheiten mit Bindungen, die gegen Abstreifen gesichert sind

(6) Nebeneinanderstehende Ladeeinheiten zusammengebunden oder

@Verbindung der Rungen im oberen Dirittel, seitlich an jeder Runge z.B. durch Umschlingen befestigt
(Bruchkraft der Bindemittel min 1000 daN)

Ergénzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinien Kapitel 5

Kapitel 5: vorbehalten
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Verladerichtlinien Kapitel 6

Kapitel 6: Steine, Baustoffe
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Verladerichtlinie 6.1.1
6.1.1 Steinblocke (bearbeitet)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Steinbldcke (bearbeitet)

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfulRboden

Verladeart

(D steinblocke liegend verladen in einer oder zwei Schichten mdglichst Gber die gesamte Ladeflache verteilt,
mit oder ohne Zwischenrdume

@ mit ihrer gréBten Flache auf dem Wagenboden oder

(3)- auf Holzunterlagen aus Weichholz (Dicke 1 bis 4 cm) stabil aufliegend

(4) Gestapelte Steinbldcke durch Weichholzzwischenlagen, Strohzépfe oder dicke Seile getrennt und
wenigstens zweimal zu Ladeeinheiten zusammengebunden (Bruchkraft der Bindemittel min. 1400 daN)

(5) Freiraum min.

bei glatter Auflageflache 50 cm ‘ Ocm

bei rauer Auflageflache 30 cm 0cm

Sicherung

Steinblécke durch Wagenwande, Borde oder wenigstens zwei Rungen gesichert
®. bei Sicherung durch nur zwei Rungen Gberragen die Steinblécke die Rungenmitte um min.

bei glatter Auflageflache 50 cm 30 cm

bei rauer Auflageflache 30 cm 20 cm

@-  durch Fiihrungshélzer, wenn (® nicht eingehalten oder der Abstand der Steinblécke von den Wanden,
Borden oder Rungen mehr als 10 cm betragt
o Dicke der Holzer min. 5 cm, wirkende Héhe min. 3 cm
e Anzahl der Nagel (@ etwa 5 mm) auf jeder Seite insgesamt mit einem Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel pro Holz
Blocke", die seitlich nicht unmittelbar durch Wande, Borde oder Rungen gesichert sind, durch
Fihrungsholzer gesichert

Ergénzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel? siehe Verladeinformation 0.6.

" Ausgenommen Bloécke mit rauer Auflageflache

2 Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 6.1.2
6.1.2 Steinblocke (unbearbeitet)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Steinblécke unbearbeitet (mit rauer Auflageflache)

Wagen
Wagen mit Wanden oder Borden und HolzfuRboden (E..., K..., Re...,)

Verladeart
Steinblocke liegend verladen Ladeflache verteilt, mit oder ohne Zwischenraume
- moglichst Giber die gesamte Ladeflache verteilt, mit oder ohne Zwischenraume

(O-  mitihrer gréBten Flache auf dem Wagenboden aufliegend, dabei Unebenheiten durch angepasste
Holzunterlagen so ausgeglichen, dass sich eine stabile Lage ergibt

(2) Freiraum min.
30 cm

Sicherung
Steinblécke durch ihre Haftreibung sowie Wagenwande oder Borde gesichert

Erganzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.
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Verladerichtlinie 6.2
6.2 Stein- und Betonplatten auf A-formigen Ladegestellen aus Stahl, gleitende
Verladeart (ausgenommen bei Verladung in ILU)

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut
@ . Stein-und Betonplatten auf A-formigen Ladegestellen aus Stahl
@ - Auflageflache der Gestelle um mindestens 12° geneigt
(@) - Kufen der Ladegestelle angeschragt, unter den Kufen kleine Dornen oder Schweilraupen etwa

3 mm hoch und quer zum Gleitweg angebracht
Bei Verladung in ILU keine gleitende Verladung

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfuRboden
ILU auf Tragwagen

Verladeart

@ Ladegestelle in Langsrichtung verladen
Platten etwa gleicher Abmessungen in gleicher Anzahl auf beiden Selten der Ladegestelle stehend
Platten Uberragen die Auflageholme der Ladegestelle auf beiden Seiten um etwa 50 cm

Jeder Stapel wenigstens zweimal auf den Ladegestellen festgebunden (Bruchkraft”) der Bindemittel
min. 4000 daN) und Kantenschutz.

Mehrere Ladeeinheiten gegebenenfalls im Abstand von min. 50 cm hintereinander verladen
Freiraum min.

50 cm Ocm
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" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zuldssigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander;-Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fur konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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6.2

Sicherung

Ladegestelle
Auf dem Wagen seitlich durch Fihrungshélzer gesichert
Innerhalb der ILU
Festbindungen oder
reibwerterhhende Materialien (bei den
Ladegestellen keine Dornen bzw. Schweillraupen
unterhalb der Kufen) in Kombination mit
Niederbindungen gesichert. Bruchkraft der
Bindemittel im geraden Zug min. 4000 daN.

- Dicke der Holzer min. 5 cm, wirkende Héhe min. 3 cm
- Anzahl der Nagel (0 etwa 5 mm) auf jeder Seite insgesamt mit einem Nagel pro 1500 kg
Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel pro Holz
Erganzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Niederbindungen siehe Verladeinformation 0.7,
Reibung, Reibungskoeffizient siehe Verladeinformation 0.8.
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Verladerichtlinie 6.3

6.3 Gleisschwellen aus Beton in Wagenquerrichtung verladen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut

Gleisschwellen aus Beton mit Rippenplatten bzw. Winkelfiihrungsplatten (Auflage- und Befestigungselemente
fur Schienen) mit und ohne unterer Auflageflache aus Kunststoff.

Beispielbilder

Wagen

Wagen in Spezialbauart oder mit Ladegestellen ausgeristet, jeweils ausgestattet mit in Wagenlangsrichtung
fest angebrachten Holzunterlagen sowie Stirn- und (ggf. klappbaren) innenliegenden Rungen:

Verladeart
Schwellen in Wagenquerrichtung, symmetrisch zur Wagenlangsachse verladen.

Positionierung der Ladung:

- In unterster Lage auf den fest auf dem Wagenboden angebrachten Holzunterlagen

- Die Zwischenlagen liegen in den Rippenplatten bzw. in den entsprechenden Aussparungen der
darunterliegenden Schwellen ein

- Uber der obersten Lage in den Rippenplatten bzw. in den entsprechenden Aussparungen eingebrachte
Abschlusshdlzer

Nach Méglichkeit quer verladene Lagen in Wagenlangsrichtung ausgefillt, bei Benutzung der inneren Rungen,
Lagen zwischen auflieren und inneren Rungen ausgefllt.

Sind die Lagen technisch bedingt nicht voll ausgefullt, dann Schwellen an den Stirnrungen anliegend verladen.
Zwischen den Schwellen sind technisch bedingte Abstédnde von bis zu 10 cm zulassig.

Die Gleisschwellen durfen die Ho6he der Rungen tberragen, die wirkende Héhe muss aber min. 5 cm betragen.
Stirn und innenliegende Rungen sind ggf. ausgestattet mit fest integrierten Kanthdlzern oder

werden mit senkrecht eingebrachten Kanthoélzern gedoppelt (nur angewendet bei Bedarf, zum Schutz der
Schwellen vor Beschadigungen). Nicht integrierte Kanthdlzer sind jeweils gegen Verlust durch Befestigung an
der Runge im oberen und unteren Bereich mittels Drahtbindungen, Mindestdurchmesser 4 mm, zu sichern.
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6.3

Beschaffenheit, Anzahl und Platzierung der Zwischenlagen sowie der Abschlusshoélzer
(9 Zwischenlagen und Abschlusshélzer:

- aus gesundem und unbeschadigtem Holz

- Abmessungen (Hohe x Breite) ca. 10 x 8 cm

- Mindestlange 150 cm

- eingelegt im Bereich der Rippenplatten bzw. in den Rippenplatten oder in den Aussparungen in den
Schwellen

- ohne Licke hintereinander in Wagenlangsrichtung angeordnet

Im Falle von nicht voll ausgefiilliten Lagen Uberragen die Zwischen- und Abschlusshdlzer die Schwellen um

min. 30 cm

©) min. 150 cm min. 30

Innenliegende Rungen
abgeklappt

Sicherung
Schwellen in Wagenlangsrichtung gesichert:

0@. im Falle voll ausgefiillter Lagen durch das direkte Anliegen der Schwellen an den Rungen (ggf. an den
Kanthdlzern)

©®. im Falle nicht voll ausgefillter Lagen zur Wagenmitte hin durch Begrenzungshoélzer. Diese liegen mit
ihrer gesamten Lange von min. 30 cm auf den Zwischenlagen auf und sind mit je 4 Nageln mit
Mindestdurchmesser 5 mm befestigt.

Schwellen in Wagenquerrichtung gesichert durch:

- die Reibpaarung rauhe Betonoberflache / Holz (nur gultig fur Betonschwellen ohne Kunststoffunterlage)
und

- die einliegenden Zwischenlagen und Abschlusshoélzer und

- die angebrachten Nieder- bzw. Drahtbindungen

@D Sicherung je Lénge Abschlussholz durch min. zwei Bindungen ausgefiihrt mittels im Wagen integrierter
Niederbindeeinrichtungen oder durch zusatzlich angebrachte Niederbindungen mit einer Mindestbruchkraft
im geraden Zug von 3000 daN.
Abstand der Bindungen von den jeweiligen Enden der Abschlusshélzer min. 30 cm.
Jede Niederbindung verlauft mittig Gber die Schwelle und wird mit Polstern, flexiblem Schutzmaterial oder
Winkeln im Bereich des Kontaktes mit der Schwelle geschitzt, um mdégliche Abschirfungen zu verhindern.

@ Verladung von Schwellen ohne untere Auflageflache aus Kunststoff:
Kénnen die Anzahl oder die geforderten Abstande der Niederbindungen aufgrund der Anordnung der
Beschlage am Wagen nicht eingehalten werden, kann an Stelle der geforderten Niederbindungen die
Sicherung der Abschlusshélzer durch Bindungen aus Stahldraht mit einem Mindestdurchmesser von 4 mm
erfolgen. Die Drahtbindungen sind nach der jeweils ersten / letzten Schwelle bezogen auf das Ende der
Abschlussholzer zu der darunter liegenden Zwischenlage anzubringen.
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6.3

Erganzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.
Lademal siehe Verladeinformation 0.2.

01.04.2024
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Verladerichtlinien Kapitel 7

Kapitel 7: Fahrzeuge und Gerate
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Verladerichtlinie 7.1
7.1 Fahrzeuge und Gerate auf Radern oder Raupen durch Keile gesichert

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Anhanger, Bagger, Planierraupen, Krane
Fahrzeugplanen bzw. -verdecke geschlossen und gesichert,
- Antennen eingefahren, demontiert oder abgeklappt,
- Motor vor ungewolltem Starten geschiitzt,
Reifen mit Betriebsdruck gefullt

Wagen
Wagen mit HolzfuRboden

Verladeart
Fahrzeuge und Gerate in Wagenlangsrichtung verladen
Freiraum zu festen Wagenteilen und zwischen den Fahrzeugen min.
20 cm 10 cm

Bei luftbereiften Fahrzeugen sind die waagrechten Mindestabstande zwischen dem Lademal} und den
Teilen der Ladung, die héher als 3200 mm uber Schienenoberkante liegen, zuséatzlich um 5 cm zu
vergréRern (Wanken der Ladung).

=)
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Sicherung
Fahrzeuge und Gerate
- verkeilt
e bis 6 t Gewicht mit Holzkeilen (Hohe /s des Raddurchmessers, min. 12 cm)
@ e Uber 6 t Gewicht mit Stahldornkeilen (H6he min. 17 cm). Die Dornen mussen durch Auffahren der

Fahrzeuge auf die Keile in den Wagenboden eingedriickt werden.
Keilwinkel 35° bis 45°
- festgebremst und niedrigster Gang eingelegt oder Getriebe blockiert.
- Fahrzeuge, die nicht festgebremst oder durch einen eingelegten Gang oder durch ein blockiertes
Getriebe gesichert werden kénnen
o mussen zusatzlich festgebunden werden (siehe Verladerichtlinie 7.2 Fahrzeuge und Gerate auf
R&dern oder Raupen durch Bindungen gesichert)
® o bei Fahrzeugen > 6 t bis 12 t dlirfen auch Holzkeile mit Nagelansatz (Keilhéhe, min. 15 cm) und
Festbindungen entsprechend Verladerichtlinie 7.2 verwendet werden.
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71
(4) Anzahl der Keile in Wagenlangsrichtung nach jeder Seite

- Raderfahrzeuge 4 2
- Raupenfahrzeuge / einachsige Anhanger 2 2
Anzahl Nagel (J etwa 5 mm) zur Langssicherung nach den folgenden Tabellen:
Anzahl der Nagel pro Keil Anzahl der Nagel pro Keil
bei den bei den
Fahrzeug- - -
ewicht bis nicht ange- anget_)_remsten nicht ange- ange?remsten
g bremsten Radern bremsten Radern
Radern Radern
2t 2
3t 3 2
41 2 4 2
5t 5
6t 3 6 3

Anzahl Nagel (J etwa 5 mm) zur Langssicherung bei nach @ mit Festbindungen und Holzkeilen mit
Nagelansatz gesicherten Fahrzeugen

Uber 6 bis 6 9 3 4
12t

(® Anzahl der Keile/Festlegehdlzer in Wagenquerrichtung nach jeder Seite (innen oder aulen)
- Ré&derfahrzeuge (Keile): 2
- Raupenfahrzeuge (Festlegehdlzer min. 5 cm hoch) wenigstens: 2
Anzahl der Nagel zur Quersicherung nach der folgenden Tabelle:

Fahrzeuggewicht Anzahl der Nagel pro
bis Keil Festlegeholz

41 2
6t
10t
16t

(220 @) I IF SN I @V)

24t

32t -

Verschiebbare, schwenk- und drehbare Teile (z.B. Ausleger, Hubeinrichtungen, Gegengewichte oder
Kabinen von Fahrzeugen und Geraten) sind mechanisch so zu sichern oder festzubinden, dass sich ihre
Position wahrend des Transportes nicht verandern kann (Bruchkraft der Bindemittel min. 1000 daN, bei
Auslegern min. 4000 daN).

Deichseln von nicht gekuppelten Anhangern sind niederzubinden (Bruchkraft der Bindemittel
min. 1000 daN)

(6) Nicht an Zugmaschinen gekuppelte Sattelanhdnger, die nicht auf Wagen des Huckepackverkehrs mit
integrierten Statzeinrichtungen verladen werden, missen im Bereich der Sattelplatte in geeigneter Weise
unterstitzt werden. Die Abstitzungen mussen kippsicher, von ausreichender Festigkeit und am Wagen
befestigt sein. Danach sind die Stutzen des Fahrzeuges zu entlasten.

(7) Zusétzlich sind in diesem Fall Festbindungen anzubringen. Die Festbindungen entsprechen der VRL 7.2

Ergdnzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen") siehe Verladeinformation 0.7.

" Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten Zurrkraft (LC), gilt nur fiir Kunststoffbander,
Lastsicherungsbander und Gewebegurte sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 7.2
7.2 Fahrzeuge und Gerate auf Radern oder Raupen durch Bindungen gesichert

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Anhanger, Bagger, Planierraupen, Krane, usw.
- Fahrzeugplanen bzw. -verdecke geschlossen und gesichert,
- Antennen eingefahren, demontiert oder abgeklappt,
- Motor vor ungewolltem Starten geschutzt,
- Reifen mit Betriebsdruck gefullt

Wagen
Wagen mit HolzfuRboden

Verladeart

Fahrzeuge und Gerate in Wagenlangsrichtung verladen
Freiraum zu festen Wagenteilen und zwischen den Fahrzeugen min.

20 cm" 10 cm"

" Raum fur die Anbringung der Bindungen zusatzlich beriicksichtigen
©ulC 01.04.2017 1-2



7.2
Sicherung
(2) Fahrzeuge und Gerate

- festgebunden an beiden Enden mit zwei voneinander unabhangigen Bindungen, die in Langs- und
Querrichtung wirken,

- festgebremst und niedrigster Gang eingelegt oder Getriebe blockiert. Fahrzeuge, die nicht
festgebremst oder durch einen eingelegten Gang oder durch ein blockiertes Getriebe gesichert
werden kdnnen, missen zusatzlich verkeilt werden (siehe Verladerichtlinie 7.1).

Hinsichtlich der Festigkeit der Bindemittel gelten die Angaben in den folgenden Tabellen:

Fahrzeuggewicht bis
Bruchkraft? pro Bindung Bruchkraft? pro Bindung
Réaderfahrzeuge | Raupenfahrzeuge

3t 5t 4000 daN 2000 daN
8t 10t 8000 daN 4000 daN
15t 25t 12500 daN 8000 daN
30t 50t 20000 daN 12500 daN
40t 60 t 32000 daN 20000 daN
42t 65 t 40000 daN 25000 daN

70t 50000 daN 38000 daN

Bei Fahrzeugen bis 3 t Gewicht kdnnen auch Bindungen aus Draht (d 4 mm) verwendet werden.
Pro Bindung sind erforderlich:

vier Drahte (9 4 mm) zwei Drahte (@4 mm)

Verschiebbare, schwenk- und drehbare Teile (z.B. Ausleger, Hubeinrichtungen, Gegengewichte oder
Kabinen von Fahrzeugen und Geraten) sind mechanisch so zu sichern oder festzubinden, dass sich ihre
Position wahrend des Transportes nicht verandern kann (Bruchkraft der Bindemittel min.

1000 daN, bei Auslegern min. 4000 daN).

Deichseln von nicht gekuppelten Anhangern sind nieder zu binden (Bruchkraft der Bindemittel min.
1000 daN)

Nicht an Zugmaschinen gekuppelte Sattelanhanger, die nicht auf Wagen des kombinierten Verkehrs mit
integrierten Stltzeinrichtungen verladen werden siehe VRL 7.1 ® und @

Ergdnzende Angaben
Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1,
Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel®) zur Ladungssicherung siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7.

2 Bei Gurten und Lastsicherungsbandern, die als Schlingen gespannt werden, ergeben sich fiir die Bruchkraft die
doppelten Werte wie im geraden Zug.

%) Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 7.3
7.3 Raderfahrzeuge

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Luftbereifte Raderfahrzeuge
- Fahrzeugplanen bzw. -verdecke geschlossen und gesichert,
- Antennen eingefahren, demontiert oder abgeklappt,
- Motor vor ungewolltem Starten geschitzt,
- Reifen mit Betriebsdruck gefullt

Wagen
Flachwagen, kurzgekuppelte Flachwageneinheiten und Doppelstock-Autotransport-Wagen (La ....),
ausgerustet mit Radvorlegern in einem Winkel von 45°

(O -  mit Stitzarm oder

(2 - absenkbar

Verladeart

@ In Wagenlangsrichtung verladen, Radvorleger in einem Winkel von etwa 45° an die Rader angelegt.
Fahrzeuge festgebremst und niedrigster Gang eingelegt oder Getriebe blockiert.

Verladung Uber die Kurzkupplung ist zulassig, (siehe jedoch ®)
i [2!

Sicherung

(4) Bei der nicht festgelegten Achse ist die Verkeilung unabhingig vom Fahrzeuggewicht mit etwa 5 cm
Freiraum auszufiihren.

(5) Bei PKW sowie Fahrzeugen mit einem Radstand von max. 3000 mm und einem Gewicht bis 5,5 t die
Radvorleger nur an den Radern der festgelegten Achse angelegt.

(&) Bei anderen Fahrzeugen bis 5,5 t Gewicht auch die Vorderachse entweder mit Radvorlegern oder mit
Flhrungsholzern bzw. Keilen seitlich gesichert.

(@ Bei Fahrzeugen lber 5,5 t Gewicht auch jedes Rad der Vorderachse mit zwei Radvorlegern gesichert.

©uIC 01.04.2017 1-2



7.3
(8 Bindungen (je zweimal vorn und hinten, Bruchkraft 4000 daN) sind zusatzlich erforderlich bei
- Fahrzeugen, die nicht festgebremst bzw. deren Getriebe nicht blockiert sind,
- Fahrzeugen, die gesattelt verladen sind,
- Fahrzeugen, mit einem Gewicht Gber 20 t (5,5 t bei Sicherung an einer Achse),
- Fahrzeugen, mit einem Raddurchmesser tiber 1900 mm,
wobei die Verladung Uber die Kurzkupplung in diesen Fallen nicht zulassig ist.

(9) Mahdrescher an der Hinterachse und Einachsanhanger, sind zusatzlich senkrecht mit geringer Spannung
niedergebunden (Bruchkraft 2000 daN).

Verschiebbare, schwenk- und drehbare Teile (z.B. Ausleger, Hubeinrichtungen, Gegengewichte oder
Kabinen von Fahrzeugen und Geraten) sind mechanisch so zu sichern oder festzubinden, dass sich ihre
Position wahrend des Transportes nicht verandern kann (Bruchkraft der Bindemittel min. 1000 daN, bei
Auslegern min. 4000 daN).

9 Deichseln von nicht gekuppelten Anhangern sind niederzubinden (Bruchkraft der Bindemittel min. 1000
daN)

Erganzende Angaben
Nicht verwendete Radvorleger sind festzulegen.

Die Radvorleger sind in einem Winkel von ca. 45° an die Reifen angelegt. Ein durch die Teilung der
Lochschiene bedingtes Spiel zwischen Radvorleger und Reifen ist zulassig. Fahrzeuge mit
eingeschlagenen Lenkradern sind auch in diesem Zustand ausreichend gesichert.

Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1,

Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel’) zur Ladungssicherung siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7.

") Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 7.4
7.4 Raderfahrzeuge

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Luftbereifte Raderfahrzeuge bis max. 22 t Gewicht

Fahrzeugplanen bzw. -verdecke geschlossen und gesichert,
- Antennen eingefahren, demontiert oder abgeklappt,

- Motor vor ungewolltem Starten geschitzt,

- Reifen mit Betriebsdruck gefullt.

Wagen
Flachwagen der Sonderbauart, kurz gekuppelt oder Doppelstockwagen mit Boden aus Wellblech oder
Gitterrost (L..., S...), ausgerustet mit

@ . Spezialradvorlegern
- losen Radvorlegern

Verladeart
- Fahrzeuge in Wagenlangsrichtung verladen
- Feststellbremse angezogen und niedrigster Gang eingelegt oder Getriebe blockiert

- Radvorleger an den Radern der gebremsten Achse, wenn notwendig, auch an den anderen Radern
(siehe Sicherung) angelegt.

(2) Verladung iiber die Kurzkupplung ist zulssig.
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7.4

Sicherung

Bei Verladung Uber die Kurzkupplung ist bei der nicht festgelegten Achse die Verkeilung unabhangig vom
Fahrzeuggewicht mit etwa 5 cm Freiraum auszufihren.

Fahrzeuge mit einem Radstand von max. 3,1 m und einem Gewicht bis

@ - 5tmit wenigstens vier Radvorlegern gesichert,
(@) - 7 tmit wenigstens sechs Radvorlegern gesichert.

Fahrzeuge mit einem Radstand Uber 3,1 m und einem Gewicht bis max. 5 t mit wenigstens sechs
Radvorlegern gesichert.

(5) Fahrzeuge mit einem Gewicht

- bis max. 12 t und einem Raddurchmesser von max. 1,8 m mit wenigstens acht Radvorlegern
gesichert,

- Uber 12 t und/oder einem Raddurchmesser gréRer 1,8 m zusatzlich mit vier Bindungen gesichert.

e  Bei Verladung nach ) (iber die Kurzkupplung miissen die Bindungen an jener Wagenhalfte
angebracht werden, wo die Keile ohne Freiraum an den Radern anliegen.
Verschiebbare, schwenk- und drehbare Teile (z. B. Ausleger, Hubeinrichtungen, Gegengewichte oder
Kabinen von Fahrzeugen und Geréten) sind mechanisch so zu sichern oder festzubinden, dass sich ihre
Position wahrend des Transportes nicht verandern kann (Bruchkraft der Bindemittel min. 1000 daN, bei
Auslegern min. 4000 daN).

Deichseln von nicht gekuppelten Anhangern sind niederzubinden (Bruchkraft der Bindemittel
min. 1000 daN)

Erganzende Angaben
Nicht verwendete Radvorleger sind festzulegen.
Belastung der Wagen siehe Verladeinformation 0.1,
Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel") zur Ladungssicherung siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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7.5 Luftbereifte Raderfahrzeuge mit ein

Verladerichtlinie 7.5
em Gewicht bis 2800 kg

Einzelwagen und Wagengruppen

Ladegut

Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Pkw und kleine Nutzfahrzeuge Antriebe aller Art (Verbrennungsmotor, Elektro-Antrieb, Hybrid, ...) mit

einem Gewicht bis 2800 kg.
Fahrzeugplanen bzw. -verdecke geschlossen

Motor vor ungewolltem Starten geschtzt,
Reifen mit Betriebsdruck gefiillt

Wagen

und gesichert,

Antennen eingefahren, demontiert oder abgeklappt,

Autotransportwagen (einzeln oder gekuppelt, ein oder zweistockig), ausgestattet mit:

Fuhrungsschienen (La....);
Radkeilsysteme bis 45° (La....);

spezielle Radkeilsysteme und/oder abnehmbare Keile (L

schienengebundenen Radvorlegersystemen und/oder speziellen Arretierungen auf

b G,
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Verladeart

Fahrzeuge in Wagenlangsrichtung mittig verladen.

7

Zwischen den Fahrzeugen muss gentigend Freiraum

sein, um Beschadigungen zu vermeiden, dies in Abhangigkeit der Verladeposition.

Zulassige Mindestabstande in Langsrichtung zwischen:

@ festen Wagenteilen und Fahrzeugteilen sowie zwischen benachbarten Fahrzeugen:

15 cm

10 cm

zwei Fahrzeugen, eines davon Uber einer Permanentkupplung (vier Puffer) verladen, zu der Seite der

nicht festgelegten Achse:

40 cm

zwei Fahrzeugen, eines davon Uber einer Kurzkup

40 cm

plung (Zwei Puffer, Zug-Druckstange oder

Jakobsachse resp. -drehgestell) verladen, zu der Seite der nicht festgelegten Achse:

26 cm

@ Fahrzeugrader zu beweglichen Teilen der Uberfah

10 cm

©uIC
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rbleche Uber der Kurzkupplung des Wagens:

10 cm




7.5

/. ZI\ X

=

\ﬂ_

-

v |
@

e

T
_f'

il
N

I B
5 :
D i
i\l_ e Ii = \(l:/l \_ .il-r___':l H '\K/ 7.' ‘V
N T
Einzuhaltende Mindestfreirdume:

in vertikaler Richtung zwischen Fahrzeugdach und Unterseite der oberen Ladeebene sowie

Fahrzeugunterboden und Wagenboden: 8 cm,
in Wagenquerrichtung zu allen festen Teilen des Wagens: 8 cm.
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Sicherung
(5) Fahrzeuge durch Radvorleger gesichert, wenn méglich an den Radern anliegend.
@ Durch die Konstruktion des Wagens und des Radvorlegersystems sind Abstande zu den Reifen zulassig,

aber auf das Minimum zu reduzieren.

®

An allen Fahrzeugen ist die Feststellboremse aktiv. Bei Handschaltgetriebe niedrigster Gang eingelegt
oder Getriebe in Position ,P“ ist zuldssig, Angaben unter @ ® (9 beachten.

Die Fahrzeuge sind gemaR einer der drei folgenden Mdglichkeiten festzulegen: vorzugsweise an der
durch die Feststellbremse festgebremsten Achse (mittlere Zeichnung).

=

A
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7.5

Uber die Kurz- oder Permanentkupplung des Wagens verladene Fahrzeuge werden nur an der Achse, an
der die Feststellbremse (P) wirkt, durch vier Radvorleger gesichert.

Die gegeniiberliegende Achse, die auf der anderen Wagenhalfte aufsteht, darf weder festgebremst sein,
noch ist eine Getriebeblockierung zulassig. Es darf auBerdem an dieser Achse kein Gang eingelegt sein,
die Rader missen frei rollen kdnnen um die gegenlaufige Langsbewegung sowie die Drehbewegung der
beiden Wagenhalften ausgleichen zu kénnen.

@ Gegebenenfalls muss die Neutralstellung (N) dieser Achse wahrend des Transportes durch den Verlader
erzwungen werden.

Die Fahrzeuge sind gemaf nachfolgendem Schema zu sichern:

Erganzende Angaben
Nicht verwendete Radvorleger sind zu sichern (Bedienungsanleitung des Wagens ist zu beachten)
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
Lademal siehe Verladeinformation 0.2
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Verladerichtlinie 7.6

7.6 Luftbereifte Raderfahrzeuge mit einem Gewicht bis max. 2200 kg
(Einradsicherung) ausschlieBlich in Ganzziigen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut

Pkw und andere Raderfahrzeuge bis max. 2200 kg Gewicht

- Fahrzeugplanen bzw. -verdecke geschlossen und gesichert,
- Antennen eingefahren, demontiert oder abgeklappt,

- Motor vor ungewolltem Starten geschutzt,

- Reifen mit Betriebsdruck gefullt

Wagen

Autotransportwagen (Doppelstock-Autotransportwagen, kurzgekuppelte Flachwageneinheiten La...) mit
speziellen Radvorlegersystemen. Die Radvorleger sind fest mit den Radvorlegerschienen verbunden.
@ Wagen mit duf3eren und
(2 inneren Radvorlegerschienen

= W = ey

Wagen mit ausschlieBlich dulReren Radvorlegerschienen
Nur fir Fahrzeuge mit einer bestimmten Mindestspurweite, die so grof3 ist, dass auch bei
einem seitlichen Versatz das Fahrzeug in Langsrichtung gesichert ist.

S®

Verladeart

- Fahrzeuge in Wagenlangsrichtung verladen
- festgebremst und niedrigster Gang eingelegt oder ersatzweise Getriebe blockiert
- Radvorleger liegen an den Radern an

Zwischen jedem Fahrzeug muss genligend Freiraum sein, um Beschadigungen zu vermeiden, in
Abhangigkeit von:

- der Art der Radvorleger

- den technischen Parametern der zu beférdernden Fahrzeuge.

Mindestfreiraum in Langsrichtung zu festen Wagenteilen und zwischen den Fahrzeugen etwa:
15 cm
(®) Abstand zwischen zwei Raderfahrzeugen iiber oder nachst einer Kurzkupplung (zwei Puffer) verladen:

26 cm

(6) Abstand zwischen zwei Raderfahrzeugen tber oder nachst einer Permanentkupplung (vier Puffer)
verladen:
40 cm
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7.6
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® 40 cm 15 cm

Mindestfreiraum in vertikaler Richtung zwischen Fahrzeugdach und Unterseite der oberen
Ladeebene 8 cm

Sicherung
Wagenlangsrichtung:

- Fahrzeuge mit zwei Radvorlegern gesichert

- Fahrzeuge, die im schragen Bereich auf der unteren Ladeebene verladen sind, mit vier Radvorlegern
an einer Achse gesichert

Wagenquerrichtung:
- Fahrzeuge durch min. 5 cm hohe Radvorlegerschienen gesichert

Ergénzende Angaben

Nicht verwendete Radvorleger sind festzulegen
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1
Lademal siehe Verladeinformation 0.2.
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Verladerichtlinien Kapitel 8
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Verladerichtlinie 8.1
8.1 Boote mit einem Gewicht bis 500 kg

Einzelwagen und Wagengruppen

Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Boote mit einem Gewicht bis 500 kg
Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfulRboden

Verladeart

Boote verladen auf
D- sattelgestellen

(2@-  zwei sattelférmigen Unterlagen aus Metall oder Holz, die der Form und dem Gewicht der Boote
angepasst sind

(3 Schutzpolster untergelegt

Sicherung

(4) sattelgestelle oder sattelformige Unterlagen auf dem Wagen in Langs- und Querrichtung verkeilt
(5 Boote mit Seilen oder Gurten niedergebunden (Bruchkraft min. 1000 daN)
(&) Schutzpolster an den Beriihrungspunkten der Bindemittel eingelegt

Ergénzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen") siehe Verladeinformation 0.7.

") Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir

Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 8.2
8.2 Boote mit einem Gewicht tiber 500 kg

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Boote mit einem Gewicht Gber 500 kg

Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfulRboden

Verladeart

(D Boote verladen auf Schlitten aus Metall oder Holz, die der Form und dem Gewicht der Boote angepasst
sind
(2) Freiraum min. 1 m

Sicherung
(3 Boote auf Schlitten mit Gurten oder Seilen befestigt (Bruchkraft min. 1000 daN)
(4) Schutzpolster an den Beriihrungspunkten der Bindemittel zwischengelegt

(®) Seitliche Fiihrungsholzer; wirkende Hohe min. 3 cm. Befestigung der Holzer insgesamt pro Seite mit
einem Nagel (g etwa 5 mm) pro 1500 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei Nagel pro Holz

(6) Schlitten auf reibwerterhdhendem Material (z.B. Matten aus Gummigranulatverbund) gestellt

Ergdanzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen') siehe Verladeinformation 0.7,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 8.3
8.3 Boote auf Anhangern

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut
Boote auf Anhangern
Wagen
Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfulRboden

Verladeart

(D Boot sicher auf Anhanger befestigt
(2) Anhanger und Kraftfahrzeug gekuppelt

Sicherung
(3) Anhanger in jeder Rollrichtung verkeilt (Keilhéhe min. 12 cm, Anzahl der Nagel wenigstens zwei pro Keil).
(4) Anhanger am Wagen festgebunden (Bruchkraft min. 1000 daN).

Ergdanzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6,
Niederbindungen? siehe Verladeinformation 0.7.

" Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Kapitel 9: Transporteinheiten des kombinierten
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Verladerichtlinie 9.0
9.0 Kombinierter Verkehr allgemeines

Grundsatze im kombinierten Verkehr (KV)

Im KV werden kodifizierte intermodale Ladeeinheiten (ILU) auf speziellen Tragwagen (iber besonders
geprufte und zugelassene (kodifizierte) Strecken in vereinbarten Ziigen mit einer max. Profilnummer
befordert.

Als Intermodale Ladeeinheiten werden bezeichnet

- Container (Ct) deren Abmessungen, Eckbeschlage und Festigkeit von der Internationalen
Standardisierungs-Organisation (ISO) genormt sind.

- Wechselbehalter (WB), Sonderbehalter, Transportbehalter (TB), Schwerlastbehalter und Sattelanhanger
(SAnh)

Diese ILU missen den jeweils glltigen gesetzlichen Vorschriften und technischen Bestimmungen (z. B. I1SO,
EN, UIC-Merkblatter, International Railway Solution (IRS), CSC, ACEP) entsprechen und die
vorgeschriebenen Kennzeichnungen tragen.

Die ILU missen zugelassen, verkehrstauglich, betriebssicher und fir das Ladegut geeignet sein.

Fir die Instandhaltung der ILU und Uberwachung vorgeschriebener Uberpriifungen ist der Eigentiimer, der
Halter oder ein Bevollméachtigter verantwortlich, bauliche Anderungen bedirfen einer neuerlichen Zulassung
der ILU.

Die Kennzeichnung erfolgt bei

- WB, Sonderbehalter, TB, Schwerlastbehalter und SAnh mit beidseitig angebrachten gelben (international
zugelassen, UIC konform) Kodenummernschildern. Alternativ dazu erfolgt die Kennzeichnung fir WB und
SAnh mit gelben Kodifizierungsschildern gemal EN 13044 und getrennten Angaben zur Identifizierung
des Eigentiimers mit einem ILU bzw. BIC Code (Eigentiimercode)

- WB, Sonderbehalter, TB, Schwerlastbehalter und SAnh mit beidseitig angebrachten roten (national
zugelassen, nicht in allen Merkmalen UIC konform, Zulassung bi-/ multilateral vereinbart)
Kodenummernschildern.

Die zustimmenden EVU sind im zugehérigen Verladebeispiel angefuhrt, wobei dessen Nummer im
Kodenummernschild angegeben ist, zusatzlich kann ein QR-Code angebracht sein, der zum aktuell gtiltigen
Verladebeispiel fuhrt.

Beispiele moglicher roter Kodenummernschilder:

Sonderbehalter | H]
JUELIEE

Sonderbehaiter il

i

T ™ DN -
00 - 0000 - 0000 0000

» CROHRCCHY = - O00R0R0) CHOR RO A0

Sondereinheit

45

C00 2550
L

Kennzeichnung der bi-/
multilateralen

M1 = (OO~ O HICH W HOCHH Vereinbarung

Die Daten im Schild zeigen den Profilcode und die Breite gemaf UIC 596-6 / IRS 50596-6 sowie Informationen zur Langengruppe
und Nummer der bi-/multilateralen Vereinbarung Verladebeispiel). Die Ausstellung von Kodifizierungsschildern darf nur durch
befugte Stellen (Konformitatsbewertungsstelle gemaf IRS 50596-6, Anlage H.1, Tabelle 1) erfolgen.

Fur ILU die nach dem 1.7.2025 kodifiziert wurden gilt: Die Nummer des Verladebeispiels muss neben
oder im roten Kodifizierungsschild genannt sein, ohne giltiges und an der ILU markiertes Verladebeispiel
ist ein Transport nicht erlaubt.

In der Nahe des roten Kodifizierungsschildes kann ein QR-Code angebracht sein, der zum aktuell
gultigen Verladebeispiel verweist.
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9.0

- 1SO 668-Container mit Eigentimercode (BIC-Code), Seriennummer, Kontrollnummer, Abmessungs- und
Typencode sowie Héhen-/Héhen- und Breitenangaben.
Anmerkung: ISO 668-Container tragen kein Code-Schild, Container, die in der Verladerichtlinie 9.2 -
Tabelle 1 mit einer Breite von mehr als 2438 mm angegeben sind (Klasse 2 und Klasse 3 Container),
tragen kein Code-Schild, wenn diese Ct vor 2013 gemaf UIC Merkblatt 592, Fassung 2010 oder UIC
Merkblatt 592-2 gebaut und zugelassen wurden.

- Ladeeinheiten mit oben liegenden Befestigungsbeschlagen mit dem CSC-Sicherheitszulassungsschild.

- Hoéhenverstellbare Planenaufbauten sind mit mehreren Kodenummernschildern zu kennzeichnen, wobei
nur das der jeweiligen Eckhdhe zugeordnete Schild sichtbar (Planenfenster) bzw. markiert
(Zeigersystem) sein darf.

- Bei héhenverstellbaren Planenaufbauten mit nur einer fiir den Bahntransport zuldssigen Héhenstellung,
muss ein eindeutiges Identifizierungssystem (z. B. Uibereinstimmender Farbstreifen) vorhanden sein.

Beispiel Anzeige der zugeordneten Eckhdhe bei hdhenverstellbaren ILU

i |
| CH8 d? I
£ i & |
| d‘-‘ :
o
. A i d
g | "5l | S
L] "
— ad — |
o ®
—
—1- — e

Bei nicht fluchtenden Markierungen muss die Zuordnung der eingestellten Eckh6he zum eindeutigen KV
Profil gegeben sein.

- ILU, die mit Leitern ausgestattet sind, die einen Aufstieg in den Gefahrenbereich der
Hochspannungsleitung ermoglichen, missen mit dem Piktogramm ,Warnzeichen fiir Hochspannung®
im Bereich der Leitern ausgestattet sein. Das Piktogramm muss der ISO 6346 entsprechen.

Das Piktogramm besteht aus einem schwarzen Symbol auf gelbem Hintergrund, das von einem
schwarzen Rand umgeben ist.

Die Hohe des Blitzpfeiles muss mindestens 175 mm entsprechen und die Grof3e des Piktogramms,
gemessen zwischen den AulRenkanten des schwarzen Randes, darf nicht kleiner als 230 mm sein.

Die ILU, die diese Grundsatze nicht erfillen, durfen nicht auf Tragwagen des kombinierten Verkehrs
verladen werden (ausgenommen sind Transporte, die durch Verladebeispiele geregelt sind).

Um einen sicheren Umschlag zu gewahrleisten muss das Gewicht der Ladung innerhalb der ILU sowohl in
Langs- als auch in Querrichtung gleichmafig verteilt sein.

Fur die Ladungssicherung innerhalb der ILU sind die Bestimmungen der UIC Verladerichtlinien-sinngeman
anzuwenden. Innerhalb der ILU ist eine gleitende Verladeweise nicht zugelassen. Die fir den Umschlag
erforderlichen Einrichtungen (Greifkanten, Eckbeschlage) sind frei zu halten.

Bei der Verladung der ILU sind die fiir den jeweiligen Tragwagen glltigen Beladeschemata zu beachten.
Im KV kommen grundsitzlich folgende Wagenbauarten zum Einsatz

- Tragwagen fur Container (Ct), Wechselbehalter (WB),Sonderbehalter und Schwerlastbehalter.
- Tragwagen nur fiir den Transport von ISO Container

- Tragwagen fur Transportbehalter (TB)

- Tragwagen fur Wechselbehalter Typ 1, Typ 2 und Typ 3 (siehe Verladerichtlinie 9.1.1.)

- Taschenwagen flir Sattelanhanger und eventuell Ct, WB, Sonderbehalter

- Flachwagen ohne Wagenbestimmungskode unter besonderen Bedingungen (siehe Tabelle 1)
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9.0

Die unterschiedlichen Merkmale der Systeme werden durch folgende Wagenbestimmungskodes
gekennzeichnet

Wechselbehalter auf WB- und Ct-Tragwagen

1>

ISO Ct auf Tragwagen mit einem Drehzapfenabstand > 16,15 bis einschliel3lich 19,30 m

L

SPRRE P

Transportbehalter (Horizontalumschlag) auf Transportbehalter-Tragwagen
SAnh auf Taschenwagen
SAnh auf bestimmten Taschenwagen, System Novatrans

SAnh auf Drehgestellen, System Road Railer

SAnh auf Drehgestellen, System Transtrailer

SAnh auf Drehgestellen, System Kombi Rail

SAnh auf bestimmten Taschenwagen, System Cemat-Technik (keine UIC Regelung, nur
multilateral vereinbart)

SAnh auf bestimmten Taschenwagen, System Alpen-Trailer (keine UIC Regelung, nur
multilateral vereinbart)

SAnh auf Taschenwagen mit vergroRertem Hullraum (multilateral vereinbart)

A‘ alblcldlelf |g|h|i|
SAnh auf Taschenwagen mit vergréRertem Hillraum und
A Kompatibilitétskode

>

Q

_,,
«
>

Die Verladebedingungen fir die jeweiligen ILU sind in den folgenden VRL 9.x geregelt
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9.0
Streckenkodifizierung

Von den Eisenbahninfrastrukturbetreibern (IB) werden unter Berticksichtigung der Bestimmungen IRS
50596-6 / UIC 596-6 firr bestimmte Strecken die hochsten KV Profile festgelegt. Diese sind durch den
Wagenbestimmungskode z. B. P oder C und einer Profilnummer (Normalprofil) gekennzeichnet.

Die Streckenkodifizierung nach P gilt auch fur R, T, N; die Streckenkodifizierung nach C gilt auch fir K und B.
In GroR3britannien wird die Streckenkodifizierung nach dem Spezialprofil (S) durchgefiihrt.

Die Streckenkodifizierung ist neben anderen Informationen zum Netzzugang in den Schienennetz-
Benutzungsbedingungen des IB aufgefihrt

Profil zur Beforderung als Normalsendung

Das zulassige Profil zur Beférderung als Normalsendung ergibt sich aus der Kodifizierung der ILU oder VRL
9.2 Tabelle 1 und einer ggf. vorhandenen Korrekturziffer am Tragwagen. Dieses Profil darf die in VRL 9.0
Tabelle 1 angegebenen Werte nicht tGberschreiten.

Fur GroRbritannien gilt ausschlieRlich das Spezialprofil (S), es sind die Bedingungen der VRL 9.0 Tabelle 2
zu beachten.
Korrekturziffer

Tragwagen deren Merkmale dem IRS 50596-6 / UIC Merkblatt 596-6 entsprechen, sind mit dem
Wagenbestimmungskode in gelber Farbe gekennzeichnet, z.B.

/690 /N /P /BN

und kénnen zusatzlich mit einem Korrekturzifferraster gemall AVV Anlage 11 gekennzeichnet werden.

Beispiele:

- Bei Wagen mit dieser Anschrift kann das zulassige Streckenprofil auf allen Netzen um
A 23 Einheiten vergréssert werden. Dies gilt auch fur die Werte in VRL 9.0 Tabelle 1,

Spalte ,Wagen mit Wagenbestimmungskode :i. Der kleinste sich ergebende Wert im
Laufweg ergibt das Sendungsprofil. Die Kodenummer des zu verladenen ILU‘s darf
dieses Sendungsprofil nicht Uberschreiten.

- Bei Wagen mit dieser Anschrift kann das zulassige Streckenprofil bei FS um 12

B Einheiten vergréssert werden. Dies gilt auch fur die Werte in VRL 9.0 Tabelle 1, Spalte
020

»Wagen mit Wagenbestimmungskode Der kleinste sich ergebende Wert im
Laufweg ergibt das Sendungsprofil. Die Kodenummer des zu verladenen WB's darf
dieses Sendungsprofil nicht Uberschreiten.

Tragwagen, deren Merkmale die Bedingungen der IRS 50596-6 / UIC Merkblattes 596-6 nicht erflllen, sind
bi-/ multilateral zu vereinbaren und gemal AVV Anlage 11, mit weillem Korrekturzifferraster gekennzeichnet.

Diese Tragwagen tragen einen Wagenbestimmungscode in weiler Farbe

Die Korrekturziffer am Tragwagen gibt an, um welchen Wert das Streckenprofil bei dem angegebenen 1B/
EVU vergrolert/ verkleinert werden muss, um das Sendungsprofil zu erhalten.

Beispiele:

- Bei Wagen mit dieser Anschrift ist das zuldssige Streckenprofil bei SNCF um 3
Einheiten, bei FS um 2 Einheiten zu verringern. Dies gilt auch fur die Werte in VRL 9.0
Tabelle 1, Spalte ,Wagen mit Wagenbestimmungskode &. Der kleinste sich
ergebende Wert im Laufweg ergibt das anzuwendende Sendungsprofil fir diesen
Wagen. Die Kodenummer des zu verladenen ILU‘s darf dieses Sendungsprofil nicht
Uberschreiten.

£\

- Bei Wagen mit dieser Anschrift muss das zuléssige Streckenprofil bei OBB um 3
Einheiten, bei FS um 2 Einheiten verringert werden. Dies gilt auch fir die Werte in VRL
9.0 Tabelle 1, Spalte ,Wagen mit Wagenbestimmungskode Der kleinste sich
ergebende Wert im Laufweg ergibt das anzuwendende Sendungsprofil fir diesen Wagen.
Die Kodenummer des zu verladenen TB's darf dieses Sendungsprofil nicht Gberschreiten.

100
OBB | -3
FS -2
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9.0

Tabelle 1

WB/ Ct/ TB kénnen als Normalsendung auf allen Strecken der betreffenden IB/ EVU unter KV-Bedingungen beférdert werden,
wenn die zugeordnete Kodenummer (Ct-Héhenmodul) jeweils abhdngig vom verwendeten Wagen nicht groRer als die betreffende Profilnummer ist

2-achsige Wagen

Drehgestellwagen

Wagen mit

K... L..s R...s S..s Wagenbestimmungskode
Radsatzstand bis Drehzapfenabstand bis
gm 9m 9m ‘ 14,86 m 11,30 m | 15,80 m
Uberhang nach auRen (na) Uberhang na Uberhang na
max. 2,25 m max.2m max.2m ‘ max.2m ‘ max.2m ‘ max.2m ‘ max.2m max. 2 m ‘ max. 2 m max. 2 m /:\ /B\
Ladeflachenhohe bis Ladeflachenhohe bis Ladeflachenhohe bis
1250 mm 1180 mm 1260 mm ‘ 1180 mm ‘ 1240 mm ‘ 1260 mm ‘ 1300 mm 1180 mm I 1180 mm I 1240 mm
Verladetolleranz Verladetolleranz Verladetolleranz
+20 mm +10 mm +10 mm +10 mm
II;aOr;: Bahn/IB mi;;:it:isger n:i:ii;ttlji: mit seitlicher Fiihrung oder Festlegeeinrichtungen mit Festlegeeinrichtungen
103 VR3)
24 LTG
41 HSH
43 GySEV
44 ZRS
50 ZFBH C25/C343 C32/C350 C24/C342 C22/C340 C16/C334 C14/C332 c10/C328 C32/C350 C22/C340 C16/C334 | s
51 PKP PLK
52 BDZ
53 CFR
54 CbC
55 MAV4 C21/C340 c32/C351 C24/C343 Cc19/C338 C13/C332 C11/C330 co7/cC.. C28/C347 C18/C337 Cc12/C331 C21/C340 B 21/B 340
56 ZSSKC
63 BLS C19/C338 C26/C345 C15/C334 Cc24/C343 c18/C337 C16/C335 C12/C331 C25/C344 C24/C343 c12/C331 C25/C344 B25/B344
64 FNME
65 Mz
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9.0

70 EWS | e | e | e | i | e | s | i | i | e | siehe Tabelle 2 Nein
71 ADIF C26/C345 C33/C352 C25/C344 C33/C352 C27/C346 C25/C344 Cc21/C340 C33/C352 C33/C352 C27/C346 C33/C352
72 75
73 TRAINOSE
74 TRAFIKVERKET C36/C364 c43/C371 C35/C363 c43/C371 C37/C365 C35/C363 C31/C359 c43/C371 c43/C371 C37/C365 c43/C371 B
75 TCDD
76 JBV C69/C399 C77/c407 C69/C399 C73 /403 C67/C397 C65/C395 C61/C399 C77/C407 C70/C400 C64/C394 C77/C407 Nein
78 Hz C25/C343 C32/C350 C24/C342 C22/C340 C18/C334 C14/C332 c10/cC.. C32/C350 C22/C340 C16/C344
79 Sz C25/C337 C24/C337 C25/C337 C21/C335 C21/C337 C14/C332 c1o/cC.. C32/C350 C24/C336 C21/C334 C21/C334 B21/B334
80 DB C17/C336 C25/C344 C17/C336 C19/C338 Cc13/C332 c11/C330 c7/cC.. Cc24/C343 c18/C337 c12/C331 C21/C340 B21/B340
81 0BB C17/C344 C26/C353 C20/C347 C19/C346 C13/C340 C11/C338 C7/C334 C24/C351 C18/C345 C12/C339 C21/C348 B21/B348
82 CFL C17/C336 C25/C344 C17/C336 C19/C338 C13/C332 C11/C330 co7/cC.. C24/C343 C18/C337 C12/C331 C21/C340 B 21/B 340
83 FS C12/C331 C19/C338 c11/C330 C17/C336 C11/C330 co9/C.. cos5/C.. C19/C338 C13/C332 co7/C.. C18/C337 B 18 /B 337
84 NS C17/C336 C25/C344 C17/C336 C19/C338 Cc13/C332 Cc11/C330 co7/cC.. C24/C343 c18/C337 c12/C331 C21/C340 B21/B340
85 SBB/CFF C19/C338 C26/C345 C15/C334 C24/C343 C18/C337 C16/C335 Cc12/C331 C25/C344 C24/C343 C12/C331 C25/C344 B25/B344
86 DK C32/C356 C43/C366 C35/C358 C43/C366 C37/C360 C35/C358 C31/C354 C43/C366 C43/C366 C37/C360 C45/C369 B45/B 369
872 SNCF (WB) C11/C330 C20/C339 c12/cC331 C11/C330 co5/C.. co3/cC.. c./C.. C20/C339 co9/C.. co3/cC.. C22/C341 B22/B341
(Ct) Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3 Modul 3

88 B C22/C344 C30/C352 C22/C344 C30/C352 C24/C346 C22/C344 C18/C340 C30/C352 C30/C352 C24/C346 C30/C352 B30/B 352
94 cP
96 RAI
97 CFS
99 IRR

1) Transport aufgrund der Systemvereinbarung nur als auRergewdhnliche Sendung gemaR UIC Merkblatt 502-1

2) Ausgenommen die Bahnhéfe gemaR Verladerichtlinie, Band 1, Tafel 1,, Ct-Héhenmodul siehe VRL 9.2, Tabelle 1

3) fir verfugbare Wagen im Verkehr mit der VR gelten die Profile C 99/ C 429

4 Ausgenommen den Bahnhof BUDAPEST-DELI PU
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9.0
Tabelle 2

Bedingungen fiir die Ubernahme von ISO-Containern und Wechselbehiltern mit speziellem
S-Profil nach GroBbritannien iiber Dollands Moor

Ladeflichen- Zugelassene max. Abmessungen der ILU.
Wagengattung Héh
She (mm) Wechselbehilterbreite max. ISO-Container
2500 2501-2550 2551-2600

Sfgmmnss" 475 96"
Sffggmrrs™ 825 S44 S 44 96"
Sfggmrrs?

945 S 32 S 32 S 360 90"
Sfgmss?)
Sfggmrrs?)

945 S15 86"
Sfgmss?)
Sffgns?) 1090 S 21 S 14 89"
Sffgns* 1090 S 16 S 14 86"
Sfgss?® 1100 S15 S 13 86"
Lfgss® 1180 S 11

Zu den Bahnhofen:

1)

2)

3)

4)

5)

Birmingham Lawley Street, Crewe Basford Hall, Daventry Rail Port, Doncaster Rail Port, Hamns Hall Rail Freight Terminal,
Liverpool Seaforth Container Terminal, Manchester (Trafford Park) Euroterminal, Mossend Euroterminal, Wakefield
Euroterminal

Dalry Roche
Dagenham Ford, Daventry Rail Port, Hams Hal Rail Freight Terminal, London WillLEsden Euroterminal, Manchester (Trafford
Park) Euroterminal, Mossend Euroterminal, Widnes Ahc

Birmingham Lawley Street, Crewe Basford Hall, Doncaster Rail Port, Liverpool Seaforth, Wakefield Euroterminal

Dagenham Ford nur fiir Transfesa Wechselbehalter Nummer TF001-TF480

Tabelle 3
Sicherung gegen Umkippen/ Herabfallen unter Windeinwirkung
Wagen
Streckentype mit Aufsetzzapfen
geman ohne Aufsetzzapfen
IRS 50571-4%)
< 800 kg /3 m Lange" = Rungen

Strecken mit normaler Windeinwirkung und Bindungen?
(= alle Strecken) Keine besonderen | _ 1200 kg / 3 m Lange" = Rungen

Maflnahmen ~ oder Bindungen?
Strecken mit starker Windeinwirkung < 1200 kg / 3 m Lange" = Rungen
(= Strecken gemal Tabelle 4) und Bindungen?

" Das Gewicht der WB ist gegebenenfalls den Beforderungspapieren zu entnehmen
2} Bruchkraft im geraden Zug min. 1400 daN

8 Wagen mit nach innen abklappbaren Aufsetzzapfen entsprechen nicht der IRS 50571-4 und sind wie Wagen ohne
Aufsetzzapfen zu behandeln.
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Tabelle 4
Verzeichnis der Strecken mit starker Windeinwirkung®
uic EVU / Strecke Anmerkungen
Code IB
Nummer von bis Uber
PORTBOU VALENCIA
VALENCIA ALCAZAR DE
SAN JUAN
71 ADIF BOBADILLA ALGECIRAS
BARCELONA FIGUERES -
VILAFANT /
LIMITE ADIF —
LFP, S.A.
PAOLA S. LUCIDO
BIVIO S. SUCIA SARNO
83 FS | MONFALCONE TRIESTE C. LE
BIVIO VILLA OPICINA
D’AURISINA
AVIGNON CARPENTRAS
AVIGNON FOS MIRAMAS
AVIGNON MARSEILLE ROGNAS oder
PORT DE BOUC
AVIGNON NARBONNE NIMES,
MONTPELLIER,
87 SNCF SETE
ELNE BOULOU - PERTHUS
MARSEILLE CARNOULES
NARBONNE PORT BOU PERPIGNAN

4 Die angefiihrten Strecken dienen nur als Information und sind nicht vollstéandig. Ob es jeweilige Strecken mit hoher

Windbeanspruchung am Beférderungsweg gibt, kann von den zusténdigen IB erfragt werden.
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Verladerichtlinie 9.0.1

9.0.1 Ladungssicherung innerhalb der ILU (Intermodal Loading Unit)

Ladegut

Guter in Ladeeinheiten des kombinierten Verkehrs (KV)

Transportbeanspruchungen / MaBgebende Beschleunigungen

Beschleunigungswerte
Sichern in Cx, langs Cz, Mindestwert vertikal nach unten
cy, quer
Rutschen Kippen Rutschen Kippen
Langsrichtung 1,0 0,6 - 1,0 1,0
Querrichtung - - 0,5 0,7 1,0

Quelle: Norm EN 12195-1; Tabelle 3

(D) in Langsrichtung (nach vorne und hinten) bis zu 1 g (g = 9,81 m/s?)
(2 in Querrichtung bis 0,5 g
(3) Die senkrechten Transportbeanspruchungen begiinstigen das Verschieben

Zustand der fiir den Transport benutzten ILU

der Ladung.

Boden sauber

Bordwande, Boden, Holme, Latten und Planen in gutem Zustand und

vollstandig

Die Gurtschnallen der Schiebeplanen missen stets korrekt eingehangt und gespannt sein.

Verschllisse von Tiren und Bordwanden funktionsfahig

Das Anbringen von Bindungen zur Ladesicherung ist an den Eckbeschlagen oder Greifkanten der
Ladeeinheit verboten.

Bei faltbaren ILU‘s missen sich alle Verschliisse/Verriegelungen gemass den Bedienungsanweisungen
des Herstellers in Wirkstellung befinden.

Planen durfen nicht mit elastischen Bandern (z.B. elastische Seile Zick/Zack) gesichert sein.

Verladeart und Ladungssicherung

gemal geltenden Regelwerken fur Ladungssicherung KV wie z.B. EN 12195, usw.

lose Guter werden gleichmafRig und kompakt auf der gesamten Ladeflache verteilt

gleitende Verladeweise ist nicht zulassig

AuRenmaRe der ILU nicht Giberschritten’)

Lastverteilung gleichmaRig

Stapelung nur, wenn untere Schicht ganz ausgeflllt und als Standflache geeignet.

weder das Ladegut noch die Verladeart dirfen die ILU derart beanspruchen, dass hieraus eine
Betriebsgefahr entsteht

Coils oder Ladeguiter die konzentrierte Lasten verursachen, durfen nur in dafiir vorgesehenen oder
entsprechend ausgeristeten Ladeeinheiten transportiert werden

" Abweichungen miissen mit allen am Transport beteiligten Akteuren (EVU, KV-Operateure, Terminalbetreiber...)

vereinbart werden

©ulc 01.04.2026 1-2




9.0.1
Ladungssicherung

Zur Bildung stabiler Ladungen gleichartige Einzelstiicke oder Stapel zusammengefasst, z.B. mit Bindungen
oder einwandfrei geschrumpfte, gestretchte Folien bzw. Folienhauben. Lose gestapelte Sacke kreuzweise
geschichtet oder nach innen geneigt verladen.

Guter, die abgeweht werden kénnen, sind gegen Herabfallen/Herabwehen zu sichern.

Guter, die nicht an festen Wanden oder Bordwanden anliegen, sind gegen Verschieben und
Auseinanderfallen gesichert durch z.B.

- Festbindungen oder Niederbindungen

- Abstlutzungen

- Luftkissen/Staupolster

- hochgestellte Flachpaletten oder Bretter
- reibwerterh6hende Unterlagen.

Vorzugsweise sind die in der Ladeeinheit vorhandenen Ladungssicherungseinrichtungen zu verwenden.

Abstilitzungen so ausgefiihrt, dass der Ladungsdruck auf eine maglichst groRe Flache verteilt wird. Die
Abstiitzungen sind so auszufiihren, dass sie sich an den Stirnwandtiren/Stirnbordwanden Uber die gesamte
Ladebreite moglichst gegen die Ecksaulen abstitzen.

Sicherung nur durch Planen, Spriegel, Holme oder Latten ist nur fiir gesonderte Planenausfiihrungen
zulassig. Diese Planen sind mit folgendem Piktogramm an der Stirnwand oder neben dem
Kodifizierungsschild gekennzeichnet.

TiL]
<.
[TY]

Guter gegen Kippen gesichert, wenn Auflage nicht mindestens

- 8/10 in Langsrichtung,
- 5/10 in Querrichtung der Héhe (h) betragt.

durch Gestelle, Streben oder Bindungen, in etwa 3/4 der Hohe.

Zylindrische Guter gegen Rollen verkeilt.

2-2 01.04.2021 ©ulc



Verladerichtlinie 9.1
9.1 Wechselbehalter (WB)

Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr

siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubstof3dampfern /CD
Ladegut e
a) Wechselbehalter (WB) mit UIC — Kodenummernschild S00 |CO0 | O frbdcingd 00

00-000  -0000
- WB mit einer Breite von 2550 mm sind im oder neben dem UIC Kodenummerschild @
[—» 2550 «j/

mit dem Zusatzschild gekennzeichnet.

WB mit Planen, die fiir den Transport in Ziigen tUber 120 km/h bis 140 km/h zugelassen sind, missen die
EN 12642 (Code XL) erfiillen und mit dem Kennzeichen ,XL* im Kodifizierungsschild oder mit

Zusatzschild gekennzeichnet sein.
® gcoo 7
%

A | 7 soo {2
00
b) WB mit Kodifizierungsschild gemR EN 13044 ggg 000 nogﬁ/ 5

Der WB wird aufgrund der Befestigungsbeschlagmittenabsténde, der AuRenldnge und Uberhdnge einem

@ Langencode zugeordnet. Dieser ist bei der Positionierung der WB auf dem jeweiligen Tragwagen unter
Berucksichtigung des entsprechenden Beladeschemas zu beachten.

@ Kennzeichnet die Breiteklasse des WB.

(3 Kennzeichnet die Festigkeit vom Aufbau der WB, XL (Code XL) erfiillt die EN 12642 und muss fiir den
Transport in Zlgen Uber 120 km/h bis 140 km/h vorhanden sein.

00« DO « DGO HD00H000

Die Profilnummer im Kodenummernschild gibt an, dass

= der WB eine definierte Breite nicht Gberschreitet:
. CHE = Breite max. 2550 mm,
- GEOY = Breite grofer 2550 bis max. 2600 mm
= die Eckhéhe und Dachform ein von der UIC festgelegtes Profil nicht tGiberschreiten.

@ Kennzeichnet die Festigkeit von Planen, die fiir den Transport von sich setzender Ladung zugelassen

sind.
- Das Ladegut, gemal Ladungssicherungszertifikat, darf an der Plane anliegen (Beispiel: Autoreifen mit

Ladungssicherungszertifikat etc.). . ,
- Das Ladegut sowie Sicherungsmittel dirfen nicht scharfkantig an der Plane anliegen @®—_ 1

oder diese beschadigen.
- Der WB darf die maximale Breite gemaf Kodifizierungsschild nicht iberschreiten.
- Diese Aufbauten sind fir den Transport bis 140 km/h zugelassen.

Tttt
<
1

WB mit oben liegenden Befestigungsbeschlagen bendtigen zusatzlich ein gliltiges CSC —
Sicherheitszulassungsschild.

CSCSAFETY APPROVAL  © . CSCSAFETYARFROVAL »
. .. . . i T e = e
Das Datum der nachsten Uberprufung ist auf oder neben dem Fmnr e ; e
CSC Sicherheitszulassungsschild angegeben. Gawoolian  hems v e
Wk AR ﬂ"dll‘:l.‘ "l::: 'I:: L e |
SIS ERT =
Beispiel: aktuell Beispiel: neu
L inheiten mit ACEP - Kennzeichnung werden permanent
Ladeeinheite c ennzeichnung werden permane CSC SAFETY APPROVAL
Uberwacht. Das Datum der nachsten Prifung entfallt. T T
. . . DATE WANLFACTLRED (301 ] (=)
Das Kennzeichen der zulassenden Behdrde muss vorhanden sein.  ssmrcsnzis Hhi a
B NAAL GEREE WHIGHT 14000 by TEEO N 34
BLLCAW STACK T S G MR b TEEON | maan
RACHIHG TEST LOH I WALUE IENHD by 0D N
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9.1

Die Greifkanten mussen in einem einwandfreien Zustand sein und zur Vermeidung des Langsverschubes
der Greifzangen entweder beidseitig im Abstand von 500 mm mit einem Anschlag versehen sein oder
bauartbedingt (z. B. Stitzbeine) eine Mindestlange von 850 mm bis Mitte Befestigungsbeschlag aufweisen.
Um die Lage der Greifkanten zu verdeutlichen, muss der Bereich oberhalb der Greifkanten mit einem gelben
bzw. kontrastfarbenen ca. 100 mm hohen Streifen versehen sein. Eventuell angebrachte
Planenschutzbleche oberhalb der Greifkanten diirfen tber deren Anschlagflache nicht hinausragen,
verbogen oder lose sein.
- Sie mussen ebenfalls farblich gekennzeichnet sein.

Schiebeplanen (Curtainsider) diirfen nicht in den Bereich der Greifkanten hineinragen.
- Stltzbeine missen hochgeklappt, verriegelt und mit einer Pendelsicherung gesichert sein.

Wagen
a) Tragwagen des kombinierten Verkehrs mit

= einem Wagenbestimmungskode f’i. und ggf. Zusatzraster mit positiver Korrekturziffer

Bsp. +23 anwendbar auf allen Bsp. +6 nur anwendbar auf
kodifizierten Strecken kodifizierten Strecken von DB Netz

oder

= einem Korrekturzifferraster A mit Korrekturziffer (zu beférdern gemaf bi/mulitlateraler
Vereinbarung)

.-':IIEL‘.\"

Bsp. Wagenbestimmungscode und Korrekturziffer
nur anwendbar auf Strecken des/der angegebenen
Netze(s)

b) Flachwagen mit Aufsetzzapfen?)
c) Flachwagen mit HolzfuBboden"

Verladeart

- Der WB muss auf vier Befestigungsbeschlagen aufliegen.

- Bei WB mit mehr als vier unteren Befestigungsbeschlagen sind die fir den Bahntransport mafR3geblichen
Befestigungsbeschlage durch auf der Spitze stehende gelbe oder rote Dreiecke oder farbliche
Kontrastanstriche der Eckbeschlage gekennzeichnet. Bei fehlender Kennzeichnung sind fir den
Transport die Befestigungsbeschlage unterhalb der Tragsaule zu verwenden.

- Nicht bendtigte, unter dem WB liegende Aufsetzzapfen oder Drehriegel sind abgeklappt bzw. abgesenkt
und gesichert.

- Bei Verladung auf Tragwagen mit nach innen abklappbaren Aufsetzzapfen, die keine Sicherung gegen
Abklappen aufweisen, sind zusatzliche SicherungsmalRnahmen durchzufihren, um ein Kippen der ILU
unter Windeinwirkung zu verhindern.

- Wechselbehalter, Sonderbehalter und Container missen flach auf vier Befestigungsbeschlagen
aufliegen. Eine Toleranz bei einem Eckbeschlag von max. 10 mm zwischen Tragzapfenplatte und
Unterkante Eckbeschlag in vertikaler Richtung ist zulassig. Die Windnase des Tragzapfens muss im
Eingriff sein.

- Das Verladeschema des Tragwagens ist einzuhalten, die Verladung einer ILU iber das Mittendrehgestell
bzw. Uber die Zug- und StoReinrichtungen ist nicht zulassig.

Besondere Bestimmungen bei Verladung auf Taschenwagen:
= WB bis zu einer Lange von 40ft mit oder ohne CSC Schild diurfen auf allen Taschenwagen verladen
werden

= \WB ab einer Lange von 40ft die mit dem Piktogramm IE und/oder einem CSC Schild
gekennzeichnet sind dirfen auf allen Taschenwagen verladen werden.

= WB die mit dem Piktogramm gekennzeichnet sind dirfen nur auf Taschenwagen transportiert

werden, wenn die am Langtrager angebrachten Zwischenunterstiitzungen oder Rollbalken in
Wirkstellung gebracht sind.

" Werden die Angaben zum Profil aus VRL 9.0, Tabelle 1 tberschritten, dirfen solche Sendungen nur als auRergewohnliche
Sendungen beférdert werden.
2-3 01.04.2024 © uiC



9.1

= WB die mit dem Piktogramm gekennzeichnet sind durfen nicht auf Taschenwagen verladen
werden.

= Bei der Beladung mit WB der Gruppen-Nummern 40 bis 53 und 91 bis 98 ohne CSC Schild und
ohne eines der oben angefiihrten Piktogramme sind die am Langtrager angebrachten
Zwischenunterstitzungen oder Rollbalken in Wirkstellung zu bringen.

Bedeutung: Schild fir WB mit einer Breite >2500 mm aber mit einem Riicksprung im Bereich der
Befestigungsbeschlage auf 2500 mm.

£P% [ Hinweis: nicht alle WB tragen diese Schild, obwohl dieser Parameter eingehalten wird

= Mittenunterstiitzungen -falls vorhanden- sind in Wirkstellung zu bringen.
Sicherung

- Bei Wagen nach a) und b) durch Aufsetzzapfen oder Drehriegel,
In den Stiitzbeinen integrierte Eckbeschlage dirfen nicht zur Sicherung des WB auf dem Tragwagen
verwendet werden,
- Bei Wagen nach c) durch feste Seitenfiihrungen oder Fiihrungsholzer
e bei Ladeeinheiten mit Bodenrahmen min. 30 x 5 x 5 cm,
e bei Ladeeinheiten ohne Bodenrahmen min.100 x 5 x 5 cm.
Befestigung der Holzer mit einem Nagel (J etwa 5 mm) pro 1500 kg Ladungsmasse, wenigstens zwei
Nagel pro Holz,

Ubereinander verladene WB diirfen nur auf Tragwagen des KV unter Beachtung des LademaRes befoérdert
werden, wenn sie von der gleichen Bauart sind, gleiche Langen haben und untereinander mit jeweils vier

Zwischenstlicken? mit Drehverriegelung (Twistlock) gleicher Ausflihrung in ihren Eckbeschlagen verbunden

oder zusammengeschraubt sind.

- Bei automatischen oder halbautomatischen Verriegelungssystemen muss der Verriegelungszustand
optisch erkennbar sein.

- Bei manuellen Verriegelungssystemen muss der Verriegelungshebel im verriegeltem Zustand so
gesichert sein, dass ein selbststdndiges oder unbeabsichtigtes entriegeln ausgeschlossen ist.

- Bei Verwendung von Verbindungselementen? ohne Drehverriegelung sind die libereinander verladenen

WB durch wenigstens zwei Bindungen?), an scharfen Kanten mit Kantenschutz, zusammenzubinden. Als

Bindemittel diirfen nur Zurrgurte oder Lastsicherungsbander eingesetzt werden.

- Eventuell vorhandene Deckel miissen beidseitig so gesichert sein, dass ein Abwehen wahrend des
Transportes verhindert wird.

- Gegen Umkippen/ Herabfallen unter Windeinwirkung nach VRL 9.0 Tabelle 3 und 4.

Ergénzende Angaben
Allgemeine Hinweise, siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1
Lastverteilung, siehe Verladeinformationen 0.1 und 0.4,
Abmessungen der Ladung, siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken von Ladungen, siehe Verladeinformation 0.3.

2) Die Dimensionierung der Verbindungsteile muss, den beim Bahntransport durch die fahrdynamischen Einflisse
hervorgerufenen Beanspruchungen entsprechen

3) Bruchkraft der Bindemittel im geraden Zug min. 1400 daN.
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Verladerichtlinie 9.1.1
9.1.1 Wechselbehalter die bestimmten Tragwagen zugeordnet sind

Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen | Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

- Wechselbehalter (WB), die Uber ein Zulassungsverfahren gepruft und gekennzeichnet und
speziellen Tragwagen zugeordnet sind.
- Kodenummernschilder fir WB

a) Typ1 Typ 1
| 30 {

L T e

Lok g @
S00 [CO0 | O wwwon| 00F

a0 COC aod

00000 =0000

% S
b) Typ2 7 Typ > ™y
! a0 4
£OC 000 /®
200 [B000) 18 o] OO0
L 00000  =0000 )

c) Typ3
Bei verschiedenen 2-achsigen, kurz gekuppelten Tragwagen kénnen je nach Stellung der Klappriegel zwei
unterschiedliche Aufstandshdéhen genutzt werden.
Obere Ladeebene
Untere Ladeebene \/
\Iiooriegellabaeklaoot :
2 1 3

865

869
1086
1042
1034

SO*)

Korrekturziffer je nach /\ /\ ,&I_‘
[+31 [¥] [[+30 [¥] Aufstandshohe in Abhingigkeit der [ +8 [4] [ +137]4] +14 |4

unterschiedlichen Wagenbauarten

*) SO = Schienenoberkante
Auf der oberen Aufstandsebene kdnnen WB nach VRL 9.1 verladen werden.
Auf der unteren Aufstandsebene WB Typ 3 mit Kodenummernschild

§0076004[0 B=H00|—o
00-000000+000000

@ Der WB wird aufgrund der Befestigungsbeschlagmittenabsténde, der AuRenlange und Uberhange einem
Langenkode zugeordnet. Dieser ist bei der Positionierung der WB auf dem jeweiligen Tragwagen unter
Berucksichtigung des entsprechenden Beladeschemas zu beachten.

o
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9.1.1

Die Profilnummer im Kodenummernschild gibt an, dass
= der WB eine definierte Breite nicht Giberschreitet:
egki = Breite max. 2550 mm
- ©898& = Breite groRer 2550 mm bis max. 2600 mm
= die Eckhoéhe und Dachform ein von der UIC festgelegtes Profil nicht Gberschreiten

Die Greifkanten missen in einem einwandfreien Zustand sein und zur Vermeidung des
Langsverschubes der Greifzangen entweder beidseitig im Abstand von 500 mm mit einem Anschlag
versehen sein oder bauartbedingt (z. B. Stiitzbeine) eine Mindestlange von 850 mm bis Mitte
Befestigungsbeschlag aufweisen. Um die Lage der Greifkanten zu verdeutlichen, muss der Bereich
oberhalb der Greifkanten mit einem gelben bzw. kontrastfarbenen ca. 100 mm hohen Streifen
versehen sein. Eventuell angebrachte Planenschutzbleche oberhalb der Greifkanten durfen tber
deren Anschlagflache nicht hinausragen, verbogen oder lose sein. Sie missen ebenfalls farblich
gekennzeichnet sein.

Schiebeplanen (Curtainsider) dirfen nicht in den Bereich der Greifkanten hineinragen.

Stltzbeine miissen hochgeklappt, verriegelt und mit einer Pendelsicherung gesichert sein.

Wagen
a) Tragwagen mit dem Wagenkennzeichnungsschild zur Beférderung von WB Typ 1
T 1 ' Ty A
j klig ] i 1 I
5 . . .
oy o Ty o
+ B+ + I = . if 1+ | 4I- .
i i I & = I 1 (i [ .

und zusatzliche Kennzeichnung der Tragwagen mit dem Wagenbestimmungskode

b) Tragwagen mit dem Wagenkennzeichnungsschild zur Beférderung von WB Typ 2

Typ 2 Typ 2
r . i r % i
e = o = ——
: + i+ + L -: . “ i- 1 * +1 * L
: i i i B N = ]l 1 il [ I-

und zusatzliche Kennzeichnung der Tragwagen mit dem Wagenbestimmungskode Ln.
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9.1.1
c) Tragwagen mit den Wagenkennzeichnungsschildern

DB, OBB, SNCB, SBB,

SNCF, RENFE, SZ, CD, ZSR, 1

+13
CFL, BDZ, HZ, MAV, CFR,
TCDD, CP, JZ

Auf der oberen Aufstandsebene (Klappriegel eingeklappt) kénnen WB nach VRL 9.1 verladen werden. Die

verbindliche Nutzung der oberen Ladeebene wird hierbei durch das Zeichen ) vorgeschrieben.

DB, OBB, SNCB, SBB,
SNCF, RENFE, SZ, CD, ZSR,
CFL, BDZ, HZ, MAV, CFR,
TCDD, CP, JZ

Auf der unteren Ladeebene (Klappriegel abgeklappt) kdnnen, konstruktiv bedingt, nur WB Typ 3 verladen
werden. Die verbindliche Nutzung der unteren Ladeebene wird hierbei durch das Zeichen ¥ vorgeschrieben.

Verladeart

- Die Tragwagen missen fiir den Transport der beschriebenen WB geeignet und besonders
gekennzeichnet sein

- Die angeschriebene Typ Nummer des WB muss mit der Typ Nummer des Tragwagens Ubereinstimmen

- Die Befdrderung erfolgt auf Basis multilateraler Abkommen, die am Transport beteiligten EVU/ Bahnen
mussen im Wagenkennzeichnungsschild aufgefuhrt sein

- Die richtigen Aufsetzzapfen mussen in Wirkstellung sein und auf allen vier Befestigungsbeschlagen
aufliegen

- Beiasymmetrischen WB ist die Verladerichtung zu beachten

- Bei Verladung auf Tragwagen mit nach innen abklappbaren Aufsetzzapfen, die keine Sicherung gegen
Abklappen aufweisen, sind zusatzliche SicherungsmalRnahmen durchzufihren, um ein Kippen der ILU
unter Windeinwirkung zu verhindern.

Sicherung

- Die Sicherung erfolgt durch Aufsetzzapfen

- In den Stitzbeinen integrierte Eckbeschlage dirfen nicht zur Sicherung des WB auf dem Tragwagen
verwendet werden.

- Sicherung gegen Umkippen/herabfallen unter Windeinwirkung nach VRL 9.0 Tabelle 3 und 4

Ergianzende Angaben

Allgemeine Hinweise siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1,
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,

Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken von Ladungen siehe Verladeinformation 0.3,
Schiuttgut siehe Verladeinformation 0.4.
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Verladerichtlinie 9.1.2
9.1.2 Sonderbehalter

Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubstof3dampfern
Ladegut

Sonderbehalter sind Wechselbehalter mit einer Grundbreite gréfRer als 2600 mm.

Diese Ladeeinheiten akzeptieren im unteren Bereich eine grofiere Grundbreite als die Profile des KV,
halten hierbei jedoch das internationale Lademall gemaR Verladerichtlinie, Band 1 Tafel 11 ein.

2-stellige 3-stellige
Kodierung 2550/2600 Kodierung
Bereich gemaR Profile IRS < I >
y
50596-6, Anlage C ! w
v i |
A | \ A
7y i
!
|
n ! Ln
o | O
N S i N
] . 2259
! : !
v L. ! i L
! : !
! 2930 !
< : >
Mit Kodenummernschild und zusatzlichem Piktogramm:
€
2550
—
) 2900 -
000 000
C4 | ® 000000000 | 20
000 000 000
00+ 000000 000000

oder

Sonderbehalter “

C00 i

2550
e

000 « 000000 « 0000000000000000

/
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9.1.2
Die Profilnummer im Kodenummernschild gibt an, dass

@

der Sonderbehalter eine definierte Breite nicht Uberschreitet:

= Zone gemal Profil nach IRS 50596-6, Breite max. 2550 mm
= Zone gemal Profil nach IRS 50596-6, Breite groRer 2550 mm bis max. 2600 mm

die Eckhdhe und Dachform ein von der UIC festgelegtes Profil nicht tberschreiten

Der Sonderbehalter wird aufgrund der Befestigungsbeschlagmittenabstande, der Aulenlange und
Uberhénge einem Langencode zugeordnet. Dieser ist bei der Positionierung der Sonderbehalter auf dem
jeweiligen Tragwagen unter Beriicksichtigung des Beladeschemas zu beachten.

Sonderbehalter mit oben liegenden Befestigungsbeschlagen bendtigen zusatzlich ein gliltiges CSC —
Sicherheitszulassungsschild.

. .- . . = L
Das Datum der nachsten Uberpriifung ist auf = 5-?-{1:'51'1‘ APPROVAL " yeri 1 :fs“ SAFETYAPPROVAL =
T s ‘B o Fe AT
oder neben dem CSC

O RS 1"'\

T T T LLE -

Sicherheitszulassungsschild angegeben s P ey Py T
L B RE L 1NN by -
TR TR LIS W ey N
EEreh., [ E R B - =y EOE AL 5T RENGTE |1
it "“! B | e [iae
Beispiel: aktuell Beispiel: neu
Ladeeinheiten mit ACEP - Kennzeichnung werden permanent
Cboreacht 9 P CSC SAFETY APPROVAL
) . .. .. F.AEN (71831 00
Das Datum der nachsten Priifung entfallt. el
. " . DATE WANLFACTLNED 1200 (=T
Das Kennzeichen der zulassenden Behoérde muss vorhanden sein. TrmrCanie T
MR GROSE WEKHT 34000 kp o Tessom | 1984
7 H 7 H H H ALLOW STACK WoT 18 G T NY TR0 W
Stltzbeine miissen hochgeklappt, verriegelt und mit einer e e g et N

Pendelsicherung gesichert sein.

Sonderbehalter mit verstarkten Planen fur den Transport von sich setzender Ladung missen an ! I

der Stirnwand oder neben dem Kodifizierungsschild mit dem Zusatzschild gekennzeichnet sein. =

Das Ladegut, gemafl Ladungssicherungszertifikat, darf an der Plane anliegen (Beispiel:
Autoreifen mit Ladungssicherungszertifikat etc.).

Das Ladegut sowie Sicherungsmittel durfen nicht scharfkantig an der Plane anliegen

oder diese beschadigen.

Der Sonderbehalter darf die maximale Breite gemaf Kodifizierungsschild nicht tberschreiten.
Diese Aufbauten sind fiir den Transport bis 140 km/h zugelassen.

Wagen

Tragwagen des kombinierten Verkehrs mit

= einem Wagenbestimmungskode fl. und ggf. Zusatzraster mit positiver Korrekturziffer

Bsp. +23 anwendbar auf allen Bsp. +6 nur anwendbar auf
kodifizierten Strecken kodifizierten Strecken von DB Netz
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9.1.2
Verladeart

- Der Sonderbehalter muss auf vier Befestigungsbeschlagen aufliegen.

- Bei Sonderbehalter mit mehr als vier unteren Befestigungsbeschlagen sind die fiir den Bahntransport
mafgeblichen Befestigungsbeschlage durch auf der Spitze stehende gelbe oder rote Dreiecke oder
farbliche Kontrastanstriche der Eckbeschlage gekennzeichnet. Bei fehlender Kennzeichnung sind flr
den Transport die Befestigungsbeschlage unterhalb der Tragsaule zu verwenden.

- Nicht bendtigte, unter dem Sonderbehalter liegende Aufsetzzapfen oder Drehriegel sind abgeklappt
bzw. abgesenkt und gesichert.

- Bei Verladung auf Tragwagen mit nach innen abklappbaren Aufsetzzapfen, die keine Sicherung gegen
Abklappen aufweisen, sind zusatzliche SicherungsmafRnahmen durchzufiihren, um ein Kippen der ILU
unter Windeinwirkung zu verhindern.

- Wechselbehalter, Sonderbehalter und Container missen flach auf vier Befestigungsbeschlagen
aufliegen. Eine Toleranz bei einem Eckbeschlag von max. 10 mm zwischen Tragzapfenplatte und
Unterkante Eckbeschlag in vertikaler Richtung ist zuldssig. Die Windnase des Tragzapfens muss im
Eingriff sein.

- Das Verladeschema des Tragwagens ist einzuhalten, die Verladung einer ILU Uber das
Mittendrehgestell bzw. tber die Zug- und StoReinrichtungen ist nicht zulassig.

Besondere Bestimmungen bei Verladung auf Taschenwagen:

= Sonderbehalter bis zu einer Lange von 40ft mit oder ohne CSC Schild dirfen auf allen
Taschenwagen verladen werden

» Sonderbehalter ab einer Lange von 40ft die mit dem Piktogramm |E| und/oder einem CSC
Schild gekennzeichnet sind durfen auf allen Taschenwagen verladen werden.

= Sonderbehalter die mit dem Piktogramm gekennzeichnet sind dirfen nur auf Taschenwagen
transportiert
werden, wenn die am Langtrager angebrachten Zwischenunterstiitzungen oder Rollbalken in
Wirkstellung gebracht sind.

= Sonderbehalter die mit dem Piktogramm gekennzeichnet sind dirfen nicht auf Taschenwagen
verladen werden.

= Bei der Beladung mit Sonderbehalter der Gruppen-Nummern 40 bis 53 und 91 bis 98 ohne CSC
Schild und ohne eines der oben angefihrten Piktogramme sind die am Langtrédger angebrachten
Zwischenunterstitzungen oder Rollbalken in Wirkstellung zu bringen.

4 | Bedeutung: Schild fiir Sonderbehalter mit einer Breite >2500 mm aber mit einem Riicksprung im
Bereich der Befestigungsbeschlage auf 2500 mm.

Hinweis: nicht alle Sonderbehalter tragen dieses Schild, obwohl dieser Parameter eingehalten wird

= Mittenunterstiitzungen -falls vorhanden- sind in Wirkstellung zu bringen.

Sicherung

- Die Sicherung erfolgt durch Aufsetzzapfen

- In den Stltzbeinen integrierte Eckbeschlage diirfen nicht zur Sicherung des Sonderbehalters auf dem
Tragwagen verwendet werden.

- Eventuell vorhandene Abdeckungen (Dacher, Hauben, Deckel, ...) missen beidseitig so gesichert sein,
dass ein Abwehen wahrend des Transportes verhindert wird.

- Sicherung gegen Umkippen/ Herabfallen unter Windeinwirkung nach VRL 9.0 Tabelle 3 und 4

Erganzende Angaben

Allgemeine Hinweise, siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1.
Belastung der Wagen, siehe Verladeinformationen 0.1,

Grolte Abmessungen der Ladung, siehe Verladeinformation 0.2.
Abdecken von Giitern, siehe Verladeinformation 0.3.

Schittgut siehe Verladeinformation 0.4.

Der Transport von Sonderbehalter mit einer Grundbreite > 2600 mm nach Grof3britannien und Iran
ist nicht zugelassen.
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Verladerichtlinie 9.1.3

9.1.3 Flat
Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombinierten Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern
Ladegut

Flats einzeln oder gestapelt verladen:
a) mit aufgestellten Stirnwanden und/oder Rungen und UIC Kodenummernschild

Die Profilnummer im Kodenummernschild gibt an, dass
e der Flat definierte Breiten nicht Gberschreitet:
G0 = Zone geman Profil nach IRS 50596-6 Breite max. 2 550 mm,
- G898 = 7one gemaR Profil nach IRS 50596-6 Breite gréfer 2 550 mm bis max. 2 600 mm,

= e N

D00

S000 [CO0 ' | O momeoe| 00

D00 00 DKy

00-000 -0000

b) 1SO Flat-Container (Flachcontainer)
Kennzeichnung und Verladung gemaf VRL 9.2,

c) ohne Stirnwande:

mit Identifizierungsschild (ohne Kodenummerangabe). 000 000

FLAT O 000 000 000 UU

000 D00 DO0

00-000  ~0000

24

FLAT 2600

000 » DODDO0 « OO0OOOOO0000OOO00O00

- Flats ohne Stirn- und/oder Seitenwande erhalten keine Kodenummernschilder, sondern nur
Identifizierungsschilder mit der Angabe ,FLAT" ohne zulassige Profil- (Kode) Nummer. Ladungen
mussen daher vor jedem Transport vermessen werden und durfen das giltige Lademal® der am
Beférderungsweg beteiligten EVU nicht Gberschreiten. Eine Zuordnung zu den Profilen des KV ist nicht
zulassig.

- Ladungen auf Flats mit UIC Kodenummernschild, die iber die Stirnwande und/oder Rungen
hinausragen, miissen vor jedem Transport vermessen werden, und dirfen das glltige Lademal? der am
Beférderungsweg beteiligten EVU nicht Gberschreiten.

Der am UIC Kodenummernschild angezeigte Profilcode ist abzudecken. Eine Zuordnung zu den
Profilen des KV ist nicht zulassig:

- Gestapelte Flats missen vor jedem Transport vermessen werden und dirfen das guiltige Lademal} der
am Beférderungsweg beteiligten EVU nicht tGberschreiten.

Eine Zuordnung zu den Profilen des KV ist ausgenommen bei Ganzzligen® nicht zulassig.

" Bei Sendungen in Ganzziigen des kombinierten Verkehrs darf das maximale KV-Profil der zu befahrende Strecke
nicht Uberschritten werden (VRL 9.0 Tabelle 1).
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9.1.3
Wagen
a) Tragwagen des kombinierten Verkehrs mit

= einem Wagenbestimmungskode { L™ und ggf. Zusatzraster mit positiver Korrekturziffer

DE +B
Bsp. +23 anwendbar auf allen Bsp. +6 nur anwendbar auf
kodifizierten Strecken kodifizierten Strecken von DB Netz

oder

= einem Korrekturzifferraster& mit Korrekturziffer (zu beférdern geman bi/mulitlateraler
Vereinbarung)

Bsp. Wagenbestimmungscode und Korrekturziffer
nur anwendbar auf Strecken des/der angegebenen
Netze(s)

b) Flachwagen mit Aufsetzzapfen?
c) Flachwagen mit Holzfussboden?

Verladeart

- Bei Flats mit aufgestellten Stirn- und oder Seitenwanden darf deren Begrenzungslinie in Langs-, Quer-
und senkrechter Ebene durch die Ladung nicht Gberschritten werden.

- Aufgestellte Stirnwéande mit / ohne Plane missen immer mit Drehverriegelung gesichert werden.

- Bewegliche Elemente von Stirn- oder Seitenwanden sind zusatzlich gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu
sichern.

- gestapelte leere Flats bei dem das oberste mit dazugehdorigen Flats-Einzelteilen bis zu einem Gewicht
von hdchstens 1500 kg beladen ist, Ladesicherung gemass VRL 9.0.1

- Bei Verladung auf Tragwagen mit nach innen abklappbaren Aufsetzzapfen, die keine Sicherung gegen
Abklappen aufweisen, sind zusatzliche SicherungsmaRnahmen durchzufiihren, um ein Kippen der ILU
unter Windeinwirkung zu verhindern.

- Wechselbehalter, Sonderbehalter und Container missen flach auf vier Befestigungsbeschlagen
aufliegen. Eine Toleranz bei einem Eckbeschlag von max. 10 mm zwischen Tragzapfenplatte und
Unterkante Eckbeschlag in vertikaler Richtung ist zulassig. Die Windnase des Tragzapfens muss im
Eingriff sein.

- Das Verladeschema des Tragwagens ist einzuhalten, die Verladung einer ILU Uber das Mittendrehgestell
bzw. Uber die Zug- und StofReinrichtungen ist nicht zul&ssig.

Besondere Bestimmungen bei Verladung auf Taschenwagen:

Flats aller LAngengruppen kénnen ohne Zwischen- oder Mittenunterstitzung beférdert werden.

Sicherung

- Die Sicherung erfolgt durch Aufsetzzapfen.

- Gegen Umkippen/Herabfallen unter Windeinwirkung nach VRL 9.0, Tabelle 3 und 4.

- Bei Wagen nach c),

e durch feste Seitenfihrungen, oder

e Fihrungsholzer 30 x 5 x 5 cm.
Befestigung der Holzer mit einem Nagel pro 1500 kg Ladungsmasse, wenigstens zwei Nagel pro Holz
(9 etwa 5 mm).

- Gestapelte, leere Flats dirfen nur auf Tragwagen des KV unter Beachtung des Lademalies beférdert
werden, wenn sie von der gleichen Bauart sind, gleiche Ladngen haben und untereinander mit jeweils vier
Zwischenstlicken® mit Drehverriegelung (Twistlock) gleicher Ausfiihrung verbunden oder
zusammengeschraubt sind.

- Bei automatischen oder halbautomatischen Verriegelungssystemen muss der Verriegelungszustand
optisch erkennbar sein.

- Bei manuellen Verriegelungssystemen muss der Verriegelungshebel im verriegeltem Zustand so
gesichert sein, dass ein selbststandiges oder unbeabsichtigtes entriegeln ausgeschlossen ist.

- Bei Verwendung von Verbindungselementen® ohne Drehverriegelung sind die gestapelten Flats durch
wenigstens zwei Bindungen* zusammenzubinden, an scharfen Kanten mit Kantenschutz. Als Bindemittel
durfen nur Zurrgurte oder Lastsicherungsbander eingesetzt werden.

2 werden die Angaben zum Profil aus VRL 9.0, Tabelle 1 Uberschritten, dirfen solche Sendungen nur als
auRergewdhnliche Sendungen beférdert werden.

%) Die Dimensionierung der Verbindungsteile muss den auftretenden Beanspruchungen beim Bahntransport,
hervorgerufen durch die fahrdynamischen Einfllisse, entsprechen.

4 Bruchkraft der Bindemittel im geraden Zug min. 1400 daN.
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9.1.3

- Bei gestapelten Flats sind die abgeklappten Stirnwande der oberen Flats durch Bindungen* gegen
Aufrichten gesichert.

Erganzende Angaben
Allgemeine Hinweise, siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1
Belastung der Wagen, siehe Verladeinformationen 0.1,
Grolte Abmessungen der Ladung, siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken von Gitern, siehe Verladeinformation 0.3,
Schittgut siehe Verladeinformation 0.4,Einweg-Bindemittel® zur Ladungssicherung, siehe
Verladeinformation 0.6.

4 Bruchkraft der Bindemittel im geraden Zug min. 1400 daN.

5 Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fur

Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander
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Verladerichtlinie 9.1.4

9.1.4 Schwerlastbehalter

Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubstof3dampfern
Ladegut

Schwerlastbehalter (Wechselbehalter mit einer Gesamtmasse von iber 36.000kg)

Diese Ladeeinheiten bendtigen zur Ubertragung der héheren Kréfte spezielle Riickhaltevorrichtungen am
Tragwagen

Mit Kodenummernschild.:

3 _| Heavy duty
[ — 75t

/’053 45 "

2550

S63 XL

035 « 000000 - 0000000000000

Die Profilnummer im UIC Kodenummernschild gibt an, dass
- der Schwerlastbehalter eine definierte Breite nicht tiberschreitet:

= Zone gemal Profil nach IRS50596-6, Breite max. 2550 mm
= Zone gemal Profil nach IRS50596-6, Breite groRer 2550 mm bis max. 2600 mm

- die Eckhohe und Dachform ein von der UIC festgelegtes Profil nicht iberschreiten

@ Der Schwerlastbehalter wird aufgrund der Befestigungsbeschlagmittenabstande, der Aulenlange und
Uberhange einem Langencode zugeordnet. Dieser ist bei der Positionierung der Schwerlastbehalter dem
jeweiligen Tragwagen unter Berucksichtigung des Beladeschemas zu beachten

Schwerlastbehalter mit oben liegenden Befestigungsbeschlagen bendétigen zusatzlich ein glltiges CSC -
Sicherheitszulassungsschild

. - .. . = 3 . =
Das Datum der nachsten Uberpriifung ist auf oder e R e T A
X X i T ] I TINTF MAA UFRETLR =T
neben dem CSC Sicherheitszulassungsschild o BT SeRTHE
- ' (L Rt o
angegeben m:.m:m |H:L;-m e ALLGWELE BT4
LIV SIROP.CAT 1A A 14 W TherAacis
AUTE WY LIS AL I by ~ = 1] LHO®ALL HRZ
O AL TR L LRl b1 ] WTI B ETRENTHODS
B N T L ] a.

[T TS T |E|' 1 ET ERfENA TN DATE
Beispiel: aktuell Beispiel: neu

Ladeeinheiten mit ACEP - Kennzeichnung werden permanent Uberwacht.

Das Datum der nachsten Priifung entfallt. CsC S;n‘;EI:; I‘:PPRDVF:;EF
Das Kennzeichen der zulassenden Behdrde muss vorhanden sein.

DATE WANMFACTLRED 2030 ik
Eventuell vorhandene Stiitzbeine miissen hochgeklappt, verriegelt und prrpras Ao | frnsr s RO
mit einer Pendelsicherung gesichert sein. epiranisdbeshiui gl bl i

(3 Die Zahl gibt das zulassige Gesamtgewicht des Schwerlastbehélters an
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9.14

Die Greifkanten, sofern vorhanden, miissen in einem einwandfreien Zustand sein und zur Vermeidung
des Langsverschubes der Greifzangen beidseitig im Abstand von 500 mm mit einem Anschlag
versehen sein.
Um die Lage der Greifkanten zu verdeutlichen, muss der Bereich oberhalb der Greifkanten mit einem gelben
bzw. kontrastfarbenen ca. 100 mm hohen Streifen versehen sein. Eventuell angebrachte
Planenschutzbleche oberhalb der Greifkanten durfen ber deren Anschlagflache nicht hinausragen,
verbogen oder lose sein.
- Sie mussen ebenfalls farblich gekennzeichnet sein.

Schiebeplanen (Curtainsider) dirfen nicht in den Bereich der Greifkanten hineinragen.

Schwerlastbehalter mit verstarkten Planen fir den Transport von sich setzender Ladung miissen an der
Stirnwand oder neben dem Kodifizierungsschild mit dem Zusatzschild gekennzeichnet sein.

- Das Ladegut, gemaf Ladungssicherungszertifikat, darf an der Plane anliegen (Beispiel: Autoreifen mit
Ladungssicherungszertifikat etc.).

- Das Ladegut sowie Sicherungsmittel diirfen nicht scharfkantig an der Plane anliegen
oder diese beschadigen.

- Der Schwerlastbehalter darf die maximale Breite gemaf Kodifizierungsschild nicht tGberschreiten.

- Diese Aufbauten sind fir den Transport bis 140 km/h zugelassen.

Wagen

Tragwagen des kombinierten Verkehrs mit

HEAVY
ouTY

= einem Wagenbestimmungskode r’fl: » und
Korrekturziffer

ggf. Zusatzraster mit positiver

Bsp. +23 anwendbar auf allen
kodifizierten Strecken

Bsp. +6 nur anwendbar auf
kodifizierten Strecken von DB Netz

oder
= einem Korrekturzifferraster Amit Korrekturziffer HEAVY
(zu beférdern gemaf bi/mulitlateraler Vereinbarung) und | DUTY
.":I-EL.L."L
Bsp. Wagenbestimmungscode und Korrekturziffer g o= T -
nur anwendbar auf Strecken des/der angegebenen
Netze(s) 1z R e

Am Wagen ist ein Beladeschema angebracht, welches die Position der
verstarkten Riickhaltevorrichtungen anzeigt.

Verladeart

- Der Schwerlastbehalter muss auf vier Befestigungsbeschlagen aufliegen

- Nicht bendtigte, unter dem Schwerlastbehalter liegende Aufsetzzapfen oder Drehriegel sind abgeklappt
bzw. abgesenkt und gesichert.

- Der Schwerlastebhalter darf nur auf der Position verladen werden die flur sein zuldssiges Gesamtgewicht
im Verladeschema zugelassen ist.

Bemerkung: leere oder bis maximal 36t Gesamtgewicht beladene Schwerlastbehalter kdnnen auch auf
allen Tragwagen mit Wagenbestimmungscode /& (mit oder ohne Korrekturziffer) und ohne verstarkte

Ruckhaltevorrichtungen unter Beriicksichtigung des zuldassigen Beladeschemas des Wagens verladen
werden.

- Bei Verladung auf Tragwagen mit nach innen abklappbaren Aufsetzzapfen, die keine Sicherung gegen
Abklappen aufweisen, sind zusatzliche SicherungsmalRnahmen durchzufliihren, um ein Kippen der ILU
unter Windeinwirkung zu verhindern

- Wechselbehalter, Sonderbehalter und Container missen flach auf vier Befestigungsbeschlagen
aufliegen. Eine Toleranz bei einem Eckbeschlag von max. 10 mm zwischen Tragzapfenplatte und
Unterkante Eckbeschlag in vertikaler Richtung ist zulassig. Die Windnase des Tragzapfens muss im
Eingriff sein.

- Das Verladeschema des Tragwagens ist einzuhalten, die Verladung einer ILU Uber das Mittendrehgestell
bzw. lber die Zug- und StoReinrichtungen ist nicht zulassig.
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9.14

Sicherung

- Die Sicherung erfolgt durch verstarkte Aufsetzzapfen oder Riickhaltevorrichtungen gemaf am Wagen
angebrachten Beladeschema
- Sicherung gegen Umkippen/ Herabfallen unter Windeinwirkung nach VRL 9.0 Tabelle 3 und 4

Erganzende Angaben

Allgemeine Hinweise, siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1,
Belastung der Wagen, siehe Verladeinformationen 0.1,

Groltte Abmessungen der Ladung, siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken von Gitern, siehe Verladeinformation 0.3,

Schuttgut siehe Verladeinformation 0.4.
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Verladerichtlinie 9.2

9.2 Container (Ct)

Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombinierten Verkehr
siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubstof3dampfern
Ladegut
[ CSC SAFETY APPROVAL 7 G3E SAFETY ARFROVAL - E
Container (Ct) aAd A e | P s

- Ct bendtigen ein giiltiges CSC — Sicherheitszulassungsschild

= o0 nam
UL PR

Das Datum der nachsten Uberpriifung ist auf oder neben dem i mu s T e
| . . (L7 i) R _—
CSC Sicherheitszulassungsschild angegeben o “
Beispiel: aktuell Beispiel: neu
Ct mit ACEP - Kennzeichnung werden permanent iberwacht. CSC SAFETY APPROVAL
Das Datum der nachsten Prifung entfallt. BV (71431 00 e
Das Kennzeichen der zulassenden Behdrde muss vorhanden sein. QATE N AGTIRED i Lo
e e S
FACHIHS TEST LOS [ WA LUE DA b B0 N

- Cttragen die Anschriften
* mit Héhen- bzw. H6hen- und Breitenangaben (nach ISO 6346), wie z.B.:

2§

= Diese Anschriften sind fir Ct mit einer Hohe von mehr als 8 2 Fuld verbindlich, fehlen diese
Anschriften, sind Breite und Hohe abzumessen oder nach Tabelle 1 (Abmessungskode) zu
bestimmen.

» Bei Ct hoher als 8 %’ ist zusatzlich zur Hohenangabe an den oberen Eckbeschlagen eine
schwarz/gelbe Markierung vorhanden.

- 1 C fakultativ

= oder in Verbindung mit dem Unterscheidungszeichen \> 2/ ist fakultativ.

- Ct kénnen aufgrund ihrer Abmessungen einer C — Kodenummer/ Ct Modul gemaf Tabelle 1 zugeordnet
werden

- Container der Klasse 1 gemaR ISO 668 bendtigen kein Kodifizierungsschild. Sie kdnnen anhand des
Abmessungscodes einer C — Kodenummer/ Ct Modul gemaR Tabelle 1 im KV beférdert werden

- Ist ein Kodifizierungsschild am Ct vorhanden, gelten nur die Angaben des Kodifizierungsschildes

- ILUs welche nicht der Norm ISO 668 entsprechen miissen gemaf UIC Merkblatt 592 Ausgabe 2013 mit
einem Kodifizierungsschild versehen sein.

- Ctdurfen keine Uber ihren Rahmen hinausragenden Teile aufweisen™
Ausnahmen:

- Ct welche vor Veroffentlichung des UIC Merkblattes 592 Ausgabe 2013 zugelassen wurden, kdnnen
aufgrund des definierten Ricksprunges der oberen Eckbeschlage und der maximal zuldssigen Héhe
von 2,6m bestimmten Codenummern (siehe Tabelle 1) zugewiesen werden.

Diese Ct tragen kein Kodifizierungsschild.

- Ct mit einer Héhe von mehr als 2,6m welche vor Veroffentlichung des UIC Merkblattes 592 Ausgabe
2013 zugelassen wurden, kdnnen anhand ihres Abmessungscodes gemaf Tabelle 1 im KV beférdert
werden. Die abgeleiteten Codenummern kdnnen nur bi/multilateral vereinbart angewendet werden.
Diese Ct tragen kein Kodifizierungsschild.

") Beférderung nur als kodifizierter WB mit entsprechendem L&angencode (Verladerichtlinie 9.1)
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9.2

Tabelle 1
KL 1 [ KL3
Abmessungs- 1 1) C D E F 5
cote (xXxx) 9 s 0 2 4 5 6 c D ] s T U L M L ] N P
Breite [} 2,438 2.3 *»2438=25 26 *»25
[Fufy] 4 43" & g'e" & 86" =g'g" 86" &e" 9 8" > 96" 86" 86" g 9'6" > 98"
Hihe
[ =1,218 | 1,295 2438 2591 2,743 2836 |=>28%6 | 259 2.6 2,591 2,743 2896 |=2828 | 259 26 2097 2,743 2898 |=2896
Codenummer con coo coo ci2 c2a cad | 94| cC12 ci3 — g C3ix cia — g4
Ubersinsti
mmung
€t Modul 1 1 1 s 2 3 2 3
Maximal zulsssige IS0 6346 UiC MB UIC M8
Abmessungen gemas IS0 668 562-2:2004 1 592.2:2004 |
5922010 5922010
h=>28 h=28 h>286
Piktogramme 2.xm
X x'
_‘ T
; /
S/
A
i L-/
! r

a) ILUs missen mit Kadifizierungschildern versehen sein und sind gemal Verladerichtlinie 9.1 als kodifizlerte ILU zu
kBefardern. FUr vor 2010 zugelassene ILUs sind Sonderregelungen maglich.

Container der Klasse 7 missen mit Plktogrammen zur Breitenangabe von max 2.5 m und Hbhenangabe van
max 2,6 m gekennzeichnet sein um im BV befdrdert werden zu kénnen,

Container der Klasse 3 missen mit Piktogrammen rur Breitenangabe von max 26 m und Hohenangabe von
max 2,6 m gekennzeichnet sein um im KV beférdert werden zu kinnen.
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Tabelle 2

Langencode Lange

(Xxxx) [F[:':]S i
1 10" | 2,991
g ™ 2 20° | 6,058
g ~ 3 30" | 9,125
CA 4 40" 12,192
5 45 | 13,716

6 - -

7 - -

8 - -

9 - -
A - | 7,150
B 24’ | 7,315
C - | 7,430
D 246" | 7,450
E - | 7,820
F - | 8,100
G 41’ 12,500
H 43’ |13,106
K - 113,600
5 45 | 13,716
L* 45 | 13,716
M 48 | 14,630
N 49’ | 14,935
P 53‘ |16,154

R - -

*seit EN 1SO-6346:2022 wird der Buchstabe “L”

nicht mehr fur 45 ft verwendet und durch ,,5“ ersetzt.

Anschrift an Container: ABZU 001234

Containerhohe: 24G1°b)
Entspricht: C 29

b) Beispiel (Abmessungscode gemaR ISO 6346 Anhang D)

©ulcC
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Tabelle 1:

- Code (zweite Ziffer oder
Buchstabe) entspricht
Breite und Hohe
z.B.: 24G1

Tabelle 2:

Code (erste Ziffer oder
Buchstabe) entspricht der

Lange
2.B.: 24G1
BDTU 062133 [0] ADTU 250107 9
3CT6D) 4LHD
C12 C 331



9.2

Wagen
a) Tragwagen mit \ Ay
=  Wagenbestimmungskode .-_’E , oder /150% und eventuellem Zusatzraster &
oder

o

= einem Korrekturzifferraster (gemaf bi/mulitlateraler Vereinbarung) £

b) Flachwagen mit Aufsetzzapfen?

c) Flachwagen mit Holzfussboden?

Verladeart

- Der Ct muss auf vier Befestigungsbeschlagen aufliegen.

- Bei 45’-Ct mit mehr als vier unteren Befestigungsbeschlagen sind fir den Bahntransport die
Befestigungsbeschlage mit einem Mittenabstand von 40’ zu verwenden. Bei allen anderen Ct mit mehr
als vier unteren Befestigungsbeschlagen sind die unter der tragenden S&ule angebrachten
Befestigungsbeschlage zu verwenden.

- Nicht benétigte, unter dem Ct liegende Aufsetzzapfen oder Drehriegel sind abgeklappt bzw. abgesenkt
und gesichert. |

- Bei Verladung auf Taschenwagen mit zusatzlicher Anschrift _&\. sind Zwischen- /Rollbalken und
Mittenunterstitzungen (sofern Vorhanden) in Wirkstellung zu bringen, die Beférderung ist auch ohne
Zwischenunterstitzung/Rollbalken maoglich.

- Gestapelte Container: Der Ct mit dem héheren Gewicht muss immer in der unteren Lage verladen sein.

- Bei Verladung auf Tragwagen mit nach innen abklappbaren Aufsetzzapfen, die keine Sicherung gegen
Abklappen aufweisen, sind zusatzliche SicherungsmalRnahmen durchzufihren, um ein Kippen der ILU
unter Windeinwirkung zu verhindern

- Wechselbehalter, Sonderbehalter und Container missen flach auf vier Befestigungsbeschlagen
aufliegen. Eine Toleranz bei einem Eckbeschlag von max. 10 mm zwischen Tragzapfenplatte und
Unterkante Eckbeschlag in vertikaler Richtung ist zuldssig. Die Windnase des Tragzapfens muss im
Eingriff sein.

- Das Verladeschema des Tragwagens ist einzuhalten, die Verladung einer ILU Uber das Mittendrehgestell
bzw. Uber die Zug- und StofReinrichtungen ist nicht zul&ssig.

Sicherung

Bei Wagen nach a) und b) durch Aufsetzzapfen oder Drehriegel.

Bei Wagen nach c) durch feste Seitenfihrungen oder Fihrungsholzer:

e bei Ct mit Bodenrahmen min. 30 x 5 x 5 cm,
e bei Ct ohne Bodenrahmen min.100 x 5 x 5 cm.

Befestigung der Holzer mit einem Nagel (J etwa 5 mm) pro 1500 kg Ladungsmasse, wenigstens zwei Nagel

pro Holz.

Ubereinander verladene Ct dirfen nur auf Tragwagen des KV unter Beachtung des LademaRes beférdert

werden, wenn sie von der gleichen Bauart sind, gleiche Langen haben und untereinander mit jeweils vier

Zwischenstlicken*) mit Drehverriegelung (Twistlock) gleicher Ausfiihrung verbunden oder

zusammengeschraubt sind.

- Bei automatischen oder halbautomatischen Verriegelungssystemen muss der Verriegelungszustand
optisch erkennbar sein.

- Bei manuellen Verriegelungssystemen muss der Verriegelungshebel im verriegeltem Zustand so
gesichert sein, dass ein selbststdndiges oder unbeabsichtigtes entriegeln ausgeschlossen ist.

- Bei Verwendung von Verbindungselementen® ohne Drehverriegelung sind die libereinander verladenen
Ct durch wenigstens zwei Bindungen#, an scharfen Kanten mit Kantenschutz, zusammenzubinden. Als
Bindemittel dirfen nur Zurrgurte oder Lastsicherungsbander eingesetzt werden.

Gegen Umkippen/Herabfallen unter Windeinwirkung nach VRL 9.0 Tabelle 3 und 4.

Ergédnzende Angaben

Allgemeine Hinweise siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1,

Belastung der Wagen siehe Verladeinformationen 0.1,

Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2.
Abdecken von Gitern siehe Verladeinformation 0.3

Schuttgut siehe Verladeinformation 0.4,

Einweg-Bindemittel®) zur Ladungssicherung, siehe Verladeinformation 0.6.

2 werden die Angaben zum Profil aus VRL 9.0, Tabelle 1 tberschritten, diirfen solche Sendungen nur als
auflergewohnliche Sendungen beférdert werden

%) Die Dimensionierung der Verbindungsteile muss den auftretenden Beanspruchungen beim Bahntransport
hervorgerufen durch die fahrdynamischen Einfliisse, entsprechen

4 Bruchkraft der Bindemittel im geraden Zug min. 1400 daN.

5  Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zuldssigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander
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Verladerichtlinie 9.3
9.3 Transportbehalter (TB)

Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubstof3dampfern
Ladegut

TB (Abrollbehalter) mit einer maximalen Lange von 5950 mm fir den horizontalen Umschlag und UIC
Kodenummernschild.

(D Kompeatibilitatskode 7 ™
S 00 B 00
000 | 0 | 0 |123] @
000 000 00 DB
000 000 000 000
' -
Die Profilnummer im Kodenummernschild gibt an, dass
- der TB eine definierte Breite nicht Gberschreitet
-B00 = Breite max. 2550 mm
-B 000 = Breite grofter 2550 mm bis max. 2600 mm
- die Eckhdhe und Dachform ein von der UIC festgelegtes Profil nicht Gberschreiten.
TB mit 2550 mm Breite sind im oder neben dem Kodenummerschild mit dem
Zusatzschild gekennzeichnet. = 2550 =
Wagen
Tragwagen zur Beladung von TB mit zwei bis drei Drehrahmen, beidseitig B B
bis 45° ausschwenkbar mit der Anschrift:
100 020 003
Verladeart
: . . . ACTS SNCF RSS
- Die Verladung erfolgt mit Lastwagen, ausgerustet mit F
Ketten- oder Hakengerat auf den ausgeschwenkten Eh’ 3
Drehrahmen, wobei das Lademal seitlich Gberschritten wird. .J,«fl“"""‘-f‘{

- Das Mal} um das der Drehrahmen mit TB zum Nachbargleis hin
hinausragen kann muss mit einem am Wagen angebrachten
Piktogramm gekennzeichnet sein.

- Die am Tragwagen angeschriebene zulassige Anzahl der ausgedrehten Drehrahmen, flr die die
Kippsicherheit nachgewiesen wurde, ist zu beachten.

- Die Tragfahigkeit des Drehrahmens ist zu beachten.

- Tragwagen mit ausgedrehten Drehrahmen dirfen nicht bewegt werden

©ulc 01.04.2017 1-2



9.3
- Die TB werden nach ihrer Verladeart und Befestigung auf dem Tragwagen in verschiedene Abrollsysteme
unterteilt. Die Systemkennzeichnung erfolgt durch nachfolgende Kompatibilitdtskodes:

e System ACTS erhalt die Kennziffer 1 an die erste Stelle, ansonsten 0
e System SNCF erhalt die Kennziffer 2 an die zweite Stelle, ansonsten 0
e System RSS erhalt die Kennziffer 3 an die dritte Stelle, ansonsten 0

- Der Kompatibilitidtskode vom TB und des Tragwagens muissen bei der Verladung Ubereinstimmen.
- Einzelne TB kénnen auch die Bedingungen verschiedener Systeme erfillen und somit geman
nachfolgender Kompatibilitdtstabelle auf dem geeigneten Tragwagen verladen werden:

System und Kombination Kompatibilititskode
ACTS 100
SNCF 020
RSS 003
ACTS + SNCF 120
ACTS + RSS 103
ACTS + SNCF + RSS 123
SNCF + RSS 023

Sicherung

- TB missen gegen Verschieben und Abheben auf dem Drehrahmen verriegelt sein.
- Drehrahmen missen gegen Ausdrehen mit 2 voneinander unabhangig wirkenden Ausdrehsicherungen,
entsprechend Bedienungsanweisung des Drehrahmensystems, gesichert sein.

Erganzende Angaben

Allgemeine Hinweise siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1,
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,

Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken von Ladungen siehe Verladeinformation 0.3.
Schuttgut siehe Verladeinformation 0.4.
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Verladerichtlinie 9.4

9.4 Sattelanhanger (SAnh)
Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen | Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubsto3dampfern
Ladegut
Sattelanhanger (SAnh)
a) mit UIC — Kodenummernschild zur Verladung auf Taschenwagen P f S00 P00 )

000 000 000 000
erforderliche Stiitzbockhdhe 113 cm L00-000-0000 000 ® 000000 000 |

b) zur Verladung auf Taschenwagen (P) mit vergrof3ertem Hullraum (multilateral vereinbart)
[ (Pyoo | )
000 000000
erforderliche Stiitzbockhdhe 113 cm (000000000 0 ® 00000000,
[+ [P0 | )
000 000000
00.000.0000 L 4
\...erforderliche Stiitzbockhéhe 98 cm - ® 2000000)
c) mit UIC — Kodenummernschild zur Verladung auf Taschenwagen P mit vergroRertem Hdllraum und
Kompatibilitatskode und definierten Stiitzbockhdhen O @
@ Stitzbockhohe 113 cm, 98 cm, 88 cm oder 85 cm / \ -
(2) von UIC genehmigter Kennbuchstaben fiir einen bestimmten (800@) | P000 |00® cm| a‘b ‘@ ‘d e ‘f
- L . e B
Taschenwagen mit definiertem Hillraum (Kompatibilitatskode) LO0.000.0000 088 ® 0000
e N
d) mit UIC — Kodenummernschild zur Verladung auf verschiedenen S402 | P402 |88cm |e) f
Taschenwagen P mit vergroRertem Hillraum und Kompatibilititskode | S400 [ P400 [85cm
d definierten Stiitzbockhoh
und definierten Stiitzbockhéhen | 00.000.0000 088 e ooggggg(é
e) SAnh mit Planen, die flr den Transport in Ziigen tUber 120 km/h bis 140 km/h zugelassen sind, missen
die EN 12642 (Code XL) erfillen und dem
Kennzeichen XL im Kodifizierungsschild oder mit
Zusatzschild gekennzeichnet sind. POO
\
f)  SAnh mit Kodifizierungsschild gemall EN 13044 %
Kennzeichnung z
(3 der Stiitzbockhdhe

(4) der Festigkeit vom Aufbau der SAnh, Angabe XL
erflllt die EN 12642 und muss fir den Transport in
Zigen Uber 120 km/h vorhanden sein

(® ¢3 am Tragwagen nummerierte Absteckposition des
verschiebbaren Keiles fir die festzulegende Achse

9)

mit zwei Kodifizierungsschildern gemaf EN 13044

Verladung von SAnh fiir verschiedene Stitzbockhéhen mit zwei Kodifizierungsschildern

Beispiel:

Dieses Beispiel zeigt einen SAnh mit zwei Kodifizierungsschildern unterschiedlicher Stiutzbockhdhe.
Diese SAnh kdnnen sowohl auf dem Taschenwagen mit Stitzbockhdhe von 113 cm sowie mit dem
Einheitstaschenwagen (nur P im Dreieck) transportiert werden.

Aulerdem kann er auch mit einer Stlitzbockhéhe von 98 cm transportiert werden, wenn der
Kompatibilitdtskode am Taschenwagen (c, €, f, g) dem Kompatibilitditscode am-Kodifizierungsschild
entspricht.

P400 %@t P400
98 XL/ 113/ XL A

140 & SBO0T® VkiIS13N0HT8 240 = sBocs wavss fhoeowron
o L |
ri

Kompatibilititskode 4
am Taschenwagen _ | A/P .a_’i \ h=f========"""" : f :

Zwei Kodifizierungsschilder

-

]
- 1
T /\\ i
! fi} P . = sreeE. o ! — = o -—=d
Stiitzbockhbhe  =—p—== i s — +6 | o i =i Stitzbockhdhe i
98cm G, ! — PP — o= 7N, Micm
& uy, My p————— 0 [ ———— N
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9.4

Die Profilnummer im Kodenummern- bzw. Kodifizierungsschild gibt an, dass

- der SAnh eine definierte Breite nicht Gberschreitet:

- P00
- P 000

- die Eckhdéhe und Dachform ein von der UIC festgelegtes Profil nicht Gberschreiten

= Breite max. 2500 mm
= Breite grofler 2500 mm bis max. 2600 mm

(® Kennzeichnet die Festigkeit von Planen, die fiir den Transport von sich setzender Ladung zugelassen

sind.

- Das Ladegut, gemaf Ladungssicherungszertifikat, darf an der Plane anliegen (Beispiel: Autoreifen mit

Ladungssicherungszertifikat etc.).
- Das Ladegut sowie Sicherungsmittel diirfen nicht scharfkantig an der Plane anliegen
oder diese beschadigen.
- Der SAnh darf die maximale Breite gemaf Kodifizierungsschild nicht Gberschreiten.
- Diese SAnh sind fiir den Transport bis 140 km/h zugelassen.

Wagen

@ r i
\I II

| — |

- -
b -
- -

Mit Stltzbock ausgeristete Taschenwagen, die einen von der UIC genehmigten Hullraum aufweisen, zur

Beladung von SAnh

P

+6

0

DB
- nach a) mit Wagenbestimmungskode P mit oder ohne Korrekturziffer A s
- nach b)Y mit Wagenbestimmungskode (P)
- nach c), d), e), f) und g) mit Kompatibilitdtskode z. B.: e /\ e
mit oder ohne Korrekturziffer P

N

= |

A DM, L3,
+E Ui o

Verladeart

2 T LERET . PAF.cTL RO

- Vor der Beladung muss der Stitzbock auf die vorgeschriebene Héhe gemal Kodifizierungsschild

eingestellt und verriegelt werden

- Bei Verladung der SAnh auf Taschenwagen mit fester
Radmulde/verschiebbarem Radvorlegersegment, ist die zu sichernde Achse
mit zugehdrigem Piktogramm gekennzeichnet

=) () (@]

(7 Lange SAnh @ (sichern der hinteren Achse)

® Lange SAnh mit kurzem Dreiachsaggregat @ (sichern der hinteren Achse)
(9) Vor Verladung Radvorlegersegment in Langsrichtung zur Wagenmitte verschieben

(10) SAnh mittlerer Lange @ (sichern der hinteren Achse)
(1D SAnh kurzer Lange @ (sichern der vorderen Achse)

L7) 7659 < d < 10024 mm 8
7808 <d < 10174 mm
. . 3]
L e 11 FOiEREY — — 1
Lt ~ | = : K .1:.-__-.: _-:L_L_j = - - = Okl 3] P m ol -_',__..
- - - - - e |;5_1:
: ] )
E504 < d < BAT4 mm 4358 = d < 6700 mm ¥
& EH
i = 1 0 '-_I iy i I P oy = 1 0 Tal ] (A} ’ 1
- AL (5)-(7) L ! AR VA rlc

) Bei SAnh mit ¥ ist ein Wagen mit hdhenverstellbarem Stiitzbock erforderlich (98 cm)
2-4 01.04.2021
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SAnh sind vor der Verladung auf der Fahrbahn stehend zu entbremsen und danach
vollstéandig zu entliften. Umschlag und Transport miissen dauerhaft mit abgesenkter —
druckloser Luftfeder durchgeflihrt werden. d-l=L

- Wagenbestimmungs- und Kompatibilitdtskode vom SAnh und Taschenwagen mussen bei
der Verladung Ubereinstimmen

- SAnh die mit Luftfederung ausgerustet sind, sind mit Piktogramm gekennzeichnet. Diese :@

- SAnh

= mit Kennzeichnung P ohne Kompatibilitidtscode kdnnen auf Taschenwagen mit dem
Wagenbestimmungskode P, (P) oder P mit dem Kompatibilitatskode a, b, ¢, d, e, f, g, hund i
auf einer Stiitzbockhdhe von 113 cm verladen werden

= mit Kennzeichnung | (P) ohne Kompatibilititscode konnen auf Taschenwagen mit dem
Wagenbestimmungskode (P) oder P mit dem Kompatibilitdtskode a, b, c, d, e, f, g, hund i auf
einer Stutzbockhdhe von 98 cm verladen werden

= mit Kennzeichnung (P) ohne Kompatibilitatscode kénnen auf Taschenwagen mit dem
Wagenbestimmungscode (P) oder P mit dem Kompatibilitatskode a, b, ¢, d, e, f, g, hund i
auf einer Stutzbockhdhe von 113 cm verladen werden.

» mit dem Piktogramm Lenkkeil |€ dirfen nicht auf Taschenwagen mit dem Piktogramm

i verladen werden.

= mit Planenaufbau sowie Luftfederung und ohne Kompatibilititscodes fiir den Hullraum
(Buchstaben a, b, c, d...) (2), fir Stitzbockhdhe 113 cm kodifiziert, dirfen auch auf Taschenwagen

mit Piktogramm /F und Stiitzbockhéhe 98 cm verladen werden, sofern der Wagen keine

Stutzbockhéhe 113 cm besitzt.
== |[13]XL

000+ 000000.000000000000000000

Hierbei darf der Sattelanhanger den Taschenwagen nur an den Radern und am Stutzbock
berthren.

- Die Be- und Entladung des SAnh in den Taschenwagen darf nur mit geléster Bremse am SAnh
durchgefuhrt werden

- Der Transport des SAnh kann gebremst oder ungebremst durchgefihrt werden.

- Der Transport von SAnh ist nur mit eingedrehten oder eingeklappten Hilfsstitzen (Stlutzbeine)
zugelassen. Schadhafte Hilfsstitzen (Stitzbeine) sind zu sichern.

- Der seitliche und hintere Unterfahrschutz ist, soweit dies bauartbedingt méglich ist, durch den
anliefernden Fahrer vor der Verladung hochzuklappen oder einzuschieben und zu sichern, es darf bei
sachgerechter Verladung in keinem Fall eine Berthrung Unterfahrschutz/Wagenteile méglich sein.

=  Bei Taschenwagen mit erweiterten Hillraum (gekennzeichnet mit einem der
Kompatibilitatscodes: e,f,g,h,i) muss der seitliche und hintere Unterfahrschutz nicht
hochgeklappt werden.

- Die Greifkanten missen in einem einwandfreien Zustand sein und zur Vermeidung des Langsverschubes
der Greifzangen beidseitig mit einem Anschlag versehen sein.

- Um die Lage der Greifkanten zu verdeutlichen, muss der Bereich oberhalb der Greifkanten mit einem
gelben bzw. kontrastfarbenen ca. 100 mm hohen Streifen versehen sein. Eventuell angebrachte
Planenschutzbleche oberhalb der Greifkanten dirfen tUber deren Anschlagflache nicht hinausragen,
verbogen oder lose sein. Sie missen ebenfalls farblich gekennzeichnet sein.

- Schiebeplanen durfen nicht in den Bereich der Greifkanten hineinragen.

- Die Gurtschnallen der Schiebeplanen missen stets korrekt eingehangt und gespannt sein.

- Alle abklappbaren Aufsetzzapfen, die sich unter dem Sattelanhanger befinden sind abzuklappen.
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9.4

Sicherung
In Wagenlangsrichtung:

- durch die im Wagen integrierten festen Radmulden und/ oder verschiebbare Radvorlegersegmente;
bauartbedingte Langsspiele sind méglich

oder

- bei Wagen ohne Radmulden durch den im Stltzbock eingreifenden Kénigszapfen des SAnh.

- bei mit Crashelementen ausgeristeten Wagen wird eine Uberlastung des Kénigszapfens durch im
Stltzbock integrierte Crashelemente angezeigt. In diesem Fall sind die Anweisungen des
Wagenhalters zu beachten.

In Wagenquerrichtung:

- Im Bereich der Rader durch die Wanne des Wagens und
- dem im Stitzbock eingreifenden Kdnigszapfen. Die ordnungsgemale Verriegelung wird
bauartbedingt angezeigt.

verriegelt nicht verriegelt - unzulassig

Kdnigszapfen Verriegelung

(12) SAnh mit der Kennzeichnung P, die mit Lenkkeilen (SAnh mit gesteuerter Hinterachse) ausgeristet sind,

dirfen nicht auf Taschenwagen mit dem Piktogramm ﬁ verladen werden.

Ergdnzende Angaben

Allgemeine Hinweise siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1,
Belastung der Wagen siehe Verladeinformationen 0.1,

Grolte Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken von Gutern siehe Verladeinformation 0.3,

Schuttgut siehe Verladeinformation 0.4.

Der Transport von SAnh ohne S Kodifizierung nach Grof3britannien ist nicht zugelassen.
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Verladerichtlinie 9.4.1
9.4.1 Sattelanhanger System Novatrans (N)

Einzelwagen und Wagengruppen (Beférderungsbedingungen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
siehe VRL 9.0) Wagen mit Langhubstof3dampfern
Ladegut

Sattelanhanger System Novatrans (N) mit UIC-Kodenummernschild zur Verladung auf Taschenwagen N.

N OO
00000 #0000 " 00O 000 000 000

Die Sattelanhanger sind mit seitlichen Gleitkufen mit Langsnute unter den Fahrgestelllangtragern
ausgestattet.

Sattelanhanger mit N-Kodifizierung sind mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet.

G/ Gleitkufe \{:}

| o

Aufsetzzapfen

"‘-“
LN &l

Die Profilnummer im Kodenummernschild gibt an, dass

- der Sattelanhanger eine definierte Breite nicht tGberschreitet:

- N0OO = Breite max. 2500 mm
- N 00C = Breite gréRer als 2500 mm bis max. 2600 mm

- die Eckhdhe und die Dachform das von der UIC festgelegte Profil einhalt.

Entsprechend der Norm EN13044, Kodenummernschild zur Verladung auf P3gs |abud P N3RE
verschiedenen Taschenwagen P mit Kompatibilitadtskode auf 98 | AL ﬁ'; fa ¥L
Stitzbockhéhe 98 cm und fir Technik N mit Gleitkufen. T~ T - N

Wagen

Taschenwagen Typ 1a, 1b, zur Beladung von Sattelanhanger mit dem Wagenbestimmungskode A
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9.4.1
Verladeart

Bei Taschenwagen

- Typ 1aist der Stutzbock zu entfernen.
- Typ 1bist der Stitzbock zum Kopfstiick des Wagens zu verschieben und fest zu legen.

Der SAnh steht mit seinen Radern in der Mulde der Tasche. Der Kdnigszapfen liegt frei und greift nicht in
den Stltzbock ein. Die seitlichen Gleitkufen des SAnh liegen auf den Auflageplatten des Tragwagens und
umschlieften mit ihrer Nut den Aufsetzzapfen.

AuBer Rader, Gleitkufen und Langtrager im Bereich der vorgesehenen Unterstiitzung, beriihren keine

anderen Teile des SAnh den Tragwagen. Y
_{1---'“" """"" ",

- SAnh, die mit Luftfederung ausgerustet sind, missen sind mit Piktogramm
gekennzeichnet. Diese SAnh sind vor der Verladung auf der Fahrbahn stehend zu
entbremsen und danach vollstandig zu entliften. Umschlag und Transport missen
dauerhaft mit abgesenkter druckloser Luftfeder durchgefuhrt werden. D&é
Der Transport von SAnh ist nur mit eingedrehten oder eingeklappten Hilfsstutzen L
(Stutzbeine) zugelassen. Schadhafte Hilfsstiitzen (Stlitzbeine) sind zu sichern.

- Der seitliche und hintere Unterfahrschutz ist durch den anliefernden Fahrer vor der Verladung
hochzuklappen oder einzuschieben und zu sichern.

- Die Greifkanten missen in einem einwandfreien Zustand und zur Vermeidung des Langsverschubes der
Greifzangen beidseitig mit einem Anschlag versehen sein. Um die Lage der Greifkanten zu verdeutlichen,
muss der Bereich oberhalb der Greifkanten mit einem gelben bzw. kontrastfarbenen ca. 100 mm hohen
Streifen versehen sein. Eventuell angebrachte Planenschutzbleche oberhalb der Greifkanten dirfen Gber
deren Anschlagflache nicht hinausragen, verbogen oder lose sein. Sie miissen ebenfalls farblich
gekennzeichnet sein.

- Sanh mit Schiebeplanen (Curtainsider), die fur den Transport in Zligeniber 120 km/h bis 140 km/h
geeignet sind, mussen die EN 12642 (Code XL) erfiillen und dem Kennzeichen ,XL* im
Kodifizierungsschild oder mit mit einem Zusatzschild

Code XL gekennzeichnet sein.

Sicherung

- Langsseitige und seitliche Sicherung des SAnh durch Abstellen der R&der in der Tasche und Einrasten
der Aufsetzzapfen in die Langsnute der Gleitkufen. Dies lasst geringfligige Bewegungen des SAnh in der
Langsrichtung je nach Federungsspiel des SAnh zu.

Ergénzende Angaben

Allgemeine Hinweise siehe Verladerichtlinien 9.0 und 9.0.1

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Abmessungen der Ladung siehe Verladeinformation 0.2,
Abdecken von Ladungen siehe Verladeinformation 0.3,
Schuttglter siehe Verladeinformation 0.4.
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Verladerichtlinien Kapitel 10

Kapitel 10: Fasser
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Verladerichtlinie 10.1
10.1 Fasser

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut
Fasser

Wagen
Wagen mit Wanden oder Borden

Verladeart

(D Die Fasser sind stehend und kompakt verladen iiber die gesamte Ladeflache verteilt Zwischenraume
ausgefullt

(2) Wenn in zwei Schichten (nur in E, G, H- und Si-Wagen) verladen wird, sind die Schichten durch
Plattenmaterial (z.B. Holzplatten) gegeneinander gesichert
Bei Verladung von Fassern uneinheitlicher Abmessungen, Fasser zu homogenen Partien
zusammengefasst (z.B. Holzplatten) gegeneinander gesichert
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Sicherung

(3) Durch Wande oder Borde, im Bereich der Seitentiiren durch zuséatzliche MaRnahmen, gruppenweises
Zusammenbinden (Bruchkraft min. 1000 daN), reibwerterhdhende Unterlagen oder Festlegehdlzer
gesichert.

Befestigung der Holzer insgesamt mit einem Nagel (@ etwa 5 mm) auf jeder Seite pro 1500 kg
Ladungsgewicht, wenigstens zwei pro Holz.

Ergdanzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6.

") Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 10.2
10.2 Fasser in Schiebewandwagen

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubsto3dampfern

Ladegut
Fasser

Wagen
Wagen mit Schiebewanden und Trennwanden (H..., I..., Li..., Si...)

Verladeart

(D Die Fasser sind stehend und kompakt genau fluchtend miteinander verladen; Zwischenraume durch
Trennwande begrenzt.

(2) Wenn in Schichten verladen wird, sind die Schichten durch Plattenmaterial (z.B. Holzplatten)
gegeneinander gesichert

Bei Verladung von Fassern uneinheitlicher Abmessungen, Fasser zu homogenen Partien
zusammengefasst und erforderlichenfalls durch z.B. Plattenmaterial gegeneinander gesichert.
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Sicherung
3) - InWagenlangsrichtung durch die Trennwande.
In W 1a icht durch die T and
@ - In Wagenquerrichtung durch gruppenweises zusammenbinden (Bruchkraft min. 1000 daN),

reibwerterh6hende Unterlagen oder Festlegehdlzer gesichert. Befestigung der Holzer insgesamt mit
einem Nagel (@ etwa 5 mm) auf jeder Seite pro 1500 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei pro Holz.

Ergdnzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8,
Belastung der Trennwande siehe Verladerichtlinie 100.1.

") Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 11.1
11.1 Bilden von palettierten Ladeeinheiten

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Schachteln, Sacke, Baustoffe, Steine, Platten, Papier, Pappe, Fasser, Gebinde, auf Halbpaletten
verladene Produkte, Obst und Gemiuse in Schachteln bzw. Steigen usw.

Ladungstrager

Flachpaletten aus Holz, Kunststoff, PreRspanholz usw.
@ . PalettenfiRe (Klbtze) so beschaffen und befestigt, daf’ sie nicht umkippen oder abknicken kénnen.

Verladeart

(@ Ladegut auf der Palette in sich stabil und kompakt angeordnet, moglichst biindig mit den
Palettenrandern abschlieRend (ohne Riicksprung oder Uberstand des Ladegutes)

- im Verbund (z.B. Schachteln)
- kreuzweise gestapelt (z.B. Sacke)

(2)
ot

Sicherung
Erhéhung des Zusammenhalts der Ladeeinheiten durch
A - Stahl-, Textil- oder Kunststoffbander (Bruchkraft der Bindemittel min. 700 daN) zur vertikalen bzw.
horizontalen Umreifung
(@ - horizontale Umreifungen, bei leicht verschiebbaren Gitern mit eingebundenen Kantenschutzwinkeln
je eine
e in Hohe der unteren Lage
e etwa in der Mitte und
e im oberen Bereich der Ladeeinheit
- einwandfrei geschrumpfte, gestretchte Folien bzw. Folienhauben, die auch die Palettenfil’e mit
erfassen, sie missen den mechanischen und klimatischen Belastungen im Eisenbahntransport
standhalten. Falls erforderlich ist auch sicher zu stellen, dass die Folien auftretenden biologischen
Belastungen (Mikroorganismen, Schadinsekten, ...) widerstehen.
- Verwendung von
e  Zwischenlagen aus reibwerterhdhendem Material zwischen den einzelnen Schichten oder
e  Spezialhaftmitteln oder
e  Arretierungsblechen

Ergédnzende Angaben
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6,
Reibung, Reibbeiwerte siehe Verladeinformation 0.8.

") Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinien Kapitel 20

Kapitel 20: Kabeltrommeln

©ulc






20.

Verladerichtlinie 20.1
1 Kabeltrommeln, Achse in Wagenlangsrichtung

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Ziigen oder kombiniertem Verkehr

Wagen mit Langhubstof3dampfern

Ladegut

Kabeltrommeln, Trommelachse in Wagenlangsrichtung

Wagen

Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfulRboden

Verladeart

)
®

Kabeltrommeln einzeln oder in Gruppen auf Sattelgestellen’) verladen, Bodenfreiheit 2 - 3 cm
- Sattelgestelle
als Schlitten ausgebildet ‘ @ festgelegt

- Trommelbreite min.
5/10 | 410
des Trommeldurchmessers
- schmalere Trommeln gegen Kippen gesichert durch
« Streben (bei einzelnen Trommeln; bei Gruppen nur dann, wenn die einzelnen Trommeln
schmaler sind als /s des Durchmessers), Querschnitt min 7 x 15 cm, Neigung etwa 45°,
Abstlitzung in 34 der Ladungshohe

® e Zusammenbindungen (bei Gruppen ggf. nur die jeweils beiden &ulReren), Bruchkraft der
Bindemittel min. 1400 daN.
(6 - Freiraum zu den Stirnseiten min.
1,5m | 0cm
@, ® @8 B, 2Y®
i — - &
Sicherung
(@)  durch die Sattelgestelle
- wirkende Hohe der Unterlagen min. /12 des Trommeldurchmessers,
min. jedoch 12 cm
- Holzquerschnitte je nach Trommelgewicht und Durchmesser
« flur die Unterlagen, z.B. 12 x 15 cm
« fur die Querriegel, z.B. 7 x 15 cm
- Verbindung der Holzer mit je vier Nageln & etwa 5 mm x 160 mm oder je zwei durchgehenden
Schrauben (J min. 10 mm).
(® - in Wagenlangsrichtung
« Gleitmdglichkeit o Freirdume ausgefiillt oder Festlegehdlzer
angebracht (Querschnitt min. 5 x 10 cm),
auf jeder Seite ein Nagel pro 400 kg
Ladungsgewicht
(@ - in Wagenquerrichtung

« durch wenigstens zwei Fihrungshdlzer auf jeder Seite (Querschnitt min. 5 x 10 cm), Nagel: auf
jeder Seite ein Nagel (& 5 mm) pro 1500 kg Ladungsgewicht, wenigstens zwei pro Holz

Ergianzende Angaben

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal’ siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel? siehe Verladeinformation 0.6.

1)
2)

Fir Kabeltrommeln tGber 10 t Gewicht miissen die Sattelgestelle aus Stahl oder mit Stahl verstarkt sein

Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fiir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander sowie fiir konfektionierte Zurrdrahtseile und Zurrketten.
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Verladerichtlinie 20.2

20.2 Kabeltrommel, Achse in Wagenquerrichtung

Einzelwagen und Wagengruppen Wagen in geschlossenen Zigen oder kombiniertem Verkehr
Wagen mit LanghubstoRdampfern

Ladegut

Kabeltrommeln, Trommelachse in Wagenquerrichtung
Wagen

Wagen mit Wanden, Borden oder Rungen und HolzfuRboden

Verladeart
Kabeltrommeln

(D - auf Holzern oder
(2)- Keilschuhen gelagert
(3)- Bodenfreiheit 2 bis 3 cm
(4)- Freiraum zu den Stirnwanden oder Stirnborden min.
50 cm | 10 cm
@ - Trommelbreite min. %/10, auf Wagen ohne Wande min. 7/10 des Trommeldurchmessers
(6)- schmalere Trommeln gegen Kippen gesichert z.B. durch Zusammenbindungen (Bruchkraft der
Bindemittel min. 4000 daN)
" (-_-f_ )
@
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Sicherung
Bis max. 7 t schwere Trommeln mit Holzern gesichert
- Querholzer
@ e wirkende Hohe min. /s des Trommeldurchmessers
e Breite min. Holzhdhe
e in jeder Rollrichtung
® > mit min. zwei Holzkeilen auften gesichert (Keilhéhe etwa 2/3 Holzhohe)
» Keile insgesamt mit
ein Nagel pro 500 kg | ein Nagel pro 2000 kg
Ladungsgewicht aber wenigstens mit zwei Nageln pro Keil befestigt
©) « seitlich mit Keilen gesichert
» Keile auf jeder Seite insgesamt mit einem Nagel pro 1500 kg Ladungsgewicht aber
wenigstens mit zwei Nageln befestigt
@ - Verbindungshélzer

e Querschnitt min. 5x15 cm
e an jedem Ende mit wenigstens vier Nageln befestigt
- Nagel (9 min. etwa 5 mm), Eindringtiefe min. 40 mm
@D  Bis max. 20 t schwere Trommeln mit zwei Keilschuhen gesichert

1 - wirkende Hohe der Keile min. /s Trommeldurchmesser, Keilbreite min. 2/3 der Keilhdhe

@3 - Keile auf drei Seiten mit Stahlblechen (Dicke min. 6 mm) eingefasst

@ - Bodenblech unter den Keilen mit acht Stahldornen (2x4) ausgeriistet (Dornenléange 10-15 mm)
® - Trommel gegen seitlichen Verschub am Seitenblech anliegend.

Erganzende Angaben
Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1,
Lademal siehe Verladeinformation 0.2,
Einweg-Bindemittel") siehe Verladeinformation 0.6.

") Die Mindestbruchkraft im geraden Zug entspricht der doppelten zulassigen Zugkraft (LC); sie gilt nur fir
Kunststoffbander, Gewebegurte und Lastsicherungsbander.
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Kapitel 100/200: Sonstige
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Verladerichtlinie 100.1
100.1 Guter in Schiebewandwagen mit verriegelbaren Trennwanden

Ladegut
- palettierte Guter
- kippgefahrdete Guter
- Teilladungen
Wagen
@ - mit Schiebewanden (H..II.. ) und
@ - verschiebbaren Trennwanden k
3 e Breite etwa 2,4 m, Hohe etwa 2 m
o alle 45 mm verriegelbar
Trennwénde
Trennwande entriegeln
@ - durch Herausschwenken der Griffe (von einer Person)
® - durch Anheben der Hebel an den Trennwandseiten (von zwei
Personen)
Belastung:
® - gegen eine Trennwand max. 5 t
@) - gegen zwei nebeneinander verriegelte Trennwande max. 7 t -
Guter verladen g‘) Xn;_\
- Glter mit diesen Gewichten missen min. 2,4 m breit und 0,7 ra =
m hoch an den Trennwanden anliegen A “‘_7,1
. i e .
Sicherung - _— -

Trennwande moglichst nahe an die Giter schieben und verriegeln.
Nicht benutzte Trennwande mussen auch verriegelt sein.

Ergédnzende Angaben
Nicht zugelassen sind Glter in loser Schittung.

Lastverteilung siehe Verladeinformation 0.1.
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Verladerichtlinie 100.2

100.2 Guter in Wagen mit hochbelastbaren Schiebewanden ohne
Gattungskennbuchstaben ii

(entsprechend der Festigkeitsanforderungen des UIC-MB 577 von Januar 2012, ERRI-RP 17, ab 7. Ausgabe)

Léndercode Halterkennzeichnung Wagen
UIC 920-14 Buchstabencode Nummern
54 cz-Cpc Hbbillnss 2154 246 1 001-200
Habbillns 3154 278 0 000-299
Hillmrrss (2 x Hbbillnss) 21 54 293 6 001-050
Kils 21 54 338 0 000-300
Laails (2 x Kils) 2154 4307 001-050
55 H-RCH Habbinss 3155 287 0 000-250
Habbillnss 21 55 289 0 000-050
56 SK -ZSSKC Hbbillns 21 56 245 7000-2 & 7041-6
Hbis 2156 224 5009-0 3 5499-3
Hirrs 2156 292 0001-9 3 0070-4
Heirrs 2156 291 8001-3 3 8016-1
Habbillns 3156 278 0001-6 & 0150-1
3156277 0631-2 4 0814-4
68 D-AAE Habbins 3168 277 0 000-999
Habbins 3168 277 1 000-999
Habbins 3168 277 2 000-999
Habbins 33 68277 0 000-999
Habbins 33 68 277 1 000-999
Habbins 33 68 277 2 000-999
Habbillns 3168 278 0 000-999
Habbillns 33 68 278 0 000-999
Habbillns 33 68 287 0 000-500
74 S-GC Habins 34 74 278 2 000-405
Laais 2474 4359 151-910
Laais 24 74 436 0 000-399
Laais 24 74 460 0 200-399
80 D-DB Habis 34 80275 5 476-595
Habis 34 80 275 3 458-507
Habis 3380276 3 750-889
Hirrs 23 80292 1 300-599
Hirrs 2380292 1 775-799
Hirrs 43 80 292 1 800-849
Hirrs 23 80292 1 800-999
83 I-MIR Habills 3183 2852 000-714
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100.2

Habillss 31 83 285 2 800-899
86 DK-DBCSC Habins 3186278 3 000-063
88 B-BLX Habins 3588 278 2 800-999
2-2 01.04.2025 ©oulc




100.3 Wagen mit hochfesten Seitenrungen

Verladerichtlinie 100.3

(entsprechend den Festigkeitsanforderungen des UIC-MB 577, Ziff. 4.4.3)

Landercode
UIC 920-14

Halterkennzeichnung

Wagen

Buchstabencode

Nummern

54

cz-Cbc

Roos
Rils-y
Laaps

Laaps-y

31 54 3525 000-8 bis 299-6

31 54 3538 001-9 bis 100-9

31 54 4309 001-8 bis 100-8

3154 4309 101-6 bis 200-6

56

SK — ZSSKC

Snps

3156 472 3000-4 a 3199-4

Sps

3156 472 0401-7 a 0819-0

Laas

3156 4717001-0 a 7071-3

3156 471 9001- 8 a 9100-8

21 56 430 5000-2 a 5039-0

74

S-TWA

Laas

84 74 4308 200-7 bis 204-9

©uIC

80

D-TWA

Laas

01.04.2021

24 80 4303 001-1 bis 002-7

24 80 4305 340-9 bis 360-7

24 80 4305 362-3 bis 365-6

24 80 4305 367-2 bis 468-8

24 804305 473-8

24 804305 482-9

24 80 4305 487-8 bis 501-6

24 80 4305 506-5

24 804305 508-1

24 804305 519-8

24 80 4305 550-3 bis 553-7

24 80 4305 555-2

24 80 4305 559-4 bis 560-2

24 80 4305 563-8 bis 590-9

24 80 4305 592-5 bis 610-5

24 80 4305 613-9 bis 620-4

24 80 4305 622-0 bis 623-8

24 80 4305 625-3 bis 626-1

24 80 4305 629-5 bis 636-0

24 80 4305 638-6 bis 640-2

24 80 4305 644-4 bis 615-9

24 80 4305 653-5 bis 656-8

24 80 4305 658-4 bis 659-2

24 80 4305 661-8 bis 663-4

24 80 4305 665-9 bis 678-2
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100.3

24 80 4305 680-8 bis 689-9

24 80 4305 692-3 bis 693-1

24 80 4305 695-6 bis 697-2

24 80 4305 699-8 bis 702-0

24 80 4305 704-6 bis 705-3

24 80 4305 707-9 bis 742-6

24 80 4305 744-2 bis 757-4

24 804305 760-8

24 80 4305 763-2 bis 771-5

24 80 4305 773-1 bis 776-4

24 80 4305 778-0 bis 786-3

24 80 4305 788-9 bis 791-3

24 80 4305 793-9 bis 799-6

24 80 4305 905-9

24 804305 935-6

24 80 4305 942-2 bis 943-0

24 804305 947-1

Snps 33 804725 100-8 bis 119-8
33804725 141-2
33 80 4724 259-5 bis 285-0
Snp-z 81 80 4723 000-3 bis 199-3
80 D-DB Snps 37 80 4724 001-5 bis 155-9
Rnoos 37 803521 001-2 bis 250-5
Rbns 81 80 3507 000-7 bis 151-8
Rns-z 31 80 3991 000-1 bis 399-7
Rbns 81 80 3507 500-6 bis 899-2
Snps 31804723 000-4 bis 4725 699-1
Sns 81804712 000-6 bis 208-5
81 A-OBB Rnooss-uz 31 81 3522 000-8 bis 014-9
Rnoos-uz 31 81 3522 100-6 bis 131-1
Rnoos-uz 31 81 3522 200-4 bis 207-9
Rnooss-uz 31 81 3522 500-7 bis 699-7
Rnoos-uz 31 81 3523 100-5 bis 399-3
Ros 31 81 3925 000-1 bis 696-6
Laaprs 21 81 4395 001-0 bis 300-6
85 CH-SBB C Snps 31 85 4723 000-9 bis 199-9
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	1.7.1 Betonrundstahl, verladen auf einem Wagen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.8.1 Schienen auf einem Wagen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.8.2 Schienen auf zwei Wagen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.8.3 Schienen auf mehr als zwei Wagen bis 150 m
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.8.4 Schienen auf zwei Wagen mit seitlichen Abstandhaltern
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.8.5 Schienen auf mehr als zwei Wagen bis 180 m
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.8.6 Schienen auf einem Wagen, verzogen verladen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.9.1 Aluminiumbrammen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.10.1 Stahlmatten
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.10.2 Maschendraht in Rollen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.10.3 Maschendraht in Paketen und Rollen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.10.4 Walzdrahtbunde (mit beliebigem Drahtdurchmesser), in Längsrichtung verladen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.10.5 Walzdrahtbunde, verladen in Querrichtung, gesattelt
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Ergänzende Angaben

	1.10.6 Walzdrahtbunde, verladen in Querrichtung in zwei Lagen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.11.1 Schrott
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	1.11.2 Schwerer Schrott
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 2: Holz
	2.1 Stammholz
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.2.1 Schnitthölzer mit rauer Oberfläche gesäumt und zu Paketen gebunden
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.2.2 Schnitthölzer mit glatter Oberfläche (gehobelt, präzisionsgesägt) gesäumt und zu Paketen gebunden
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.4 Holz in Bunden
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.5 Holzschwellen (paketiert)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.6 Holzschwellen getränkt (paketiert)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.7 Holzschwellen (nicht paketiert)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.8 Holzhackschnitzel
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.9 Sperrholzplatten, Pressplatten
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	2.10 Glue-laminated wood (GL) oder Konstruktionsvollholz (KVH) paketiert
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben
	TABELLE 1


	Kapitel 3: Landwirtschaft
	3.1 Torf und dergleichen in gepressten Ballen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 4: Papier
	4.1.1 Papierrollen Rollenachse in Wagenquerrichtung
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	4.1.2 Papierrollen Rollenachse in Wagenlängsrichtung
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	4.1.3 Papier- und Zellstoffrollen, Rollenachse senkrecht
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	4.1.4 Papier- und Zellstoffrollen, Rollenachse senkrecht, verladen in Wagen mit hochbelastbaren Schiebewänden
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	4.1.5 Papierrollen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	4.1.6 Papierrollen, Rollenachse in Wagenlängsrichtung
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	4.2.1 Zellulose in Ballen (Einzelballen)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	4.2.2 Zellulose in Ballen (Units)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 5: vorbehalten
	Kapitel 6: Steine, Baustoffe
	6.1.1 Steinblöcke (bearbeitet)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	6.1.2 Steinblöcke (unbearbeitet)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	6.2 Stein- und Betonplatten auf A-förmigen Ladegestellen aus Stahl, gleitende Verladeart (ausgenommen bei Verladung in ILU)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	6.3  Gleisschwellen aus Beton in Wagenquerrichtung verladen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Beschaffenheit, Anzahl und Platzierung der Zwischenlagen sowie der Abschlusshölzer
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 7: Fahrzeuge und Geräte
	7.1 Fahrzeuge und Geräte auf Rädern oder Raupen durch Keile gesichert
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	7.2 Fahrzeuge und Geräte auf Rädern oder Raupen durch Bindungen gesichert
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	7.3 Räderfahrzeuge
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	7.4 Räderfahrzeuge
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	7.5 Luftbereifte Räderfahrzeuge mit einem Gewicht bis 2800 kg
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	7.6 Luftbereifte Räderfahrzeuge mit einem Gewicht bis max. 2200 kg (Einradsicherung) ausschließlich in Ganzzügen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 8: Boote
	8.1 Boote mit einem Gewicht bis 500 kg
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	8.2 Boote mit einem Gewicht über 500 kg
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	8.3 Boote auf Anhängern
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 9: Transporteinheiten des kombinierten Verkehrs
	9.0 Kombinierter Verkehr allgemeines
	Grundsätze im kombinierten Verkehr (KV)
	Als Intermodale Ladeeinheiten werden bezeichnet
	Die Kennzeichnung erfolgt bei
	Im KV kommen grundsätzlich folgende Wagenbauarten zum Einsatz
	Streckenkodifizierung
	Profil zur Beförderung als Normalsendung
	Korrekturziffer
	Bedingungen für die Übernahme von ISO-Containern und Wechselbehältern mit speziellem S-Profil nach Großbritannien über Dollands Moor
	Sicherung gegen Umkippen/ Herabfallen unter Windeinwirkung
	Verzeichnis der Strecken mit starker Windeinwirkung4)

	9.0.1 Ladungssicherung innerhalb der ILU (Intermodal Loading Unit)
	Ladegut
	Transportbeanspruchungen / Maßgebende Beschleunigungen
	Zustand der für den Transport benutzten ILU
	Verladeart und Ladungssicherung
	Ladungssicherung

	9.1 Wechselbehälter (WB)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.1.1 Wechselbehälter die bestimmten Tragwagen zugeordnet sind
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.1.2 Sonderbehälter
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.1.3 Flat
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.1.4 Schwerlastbehälter
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.2 Container (Ct)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.3 Transportbehälter (TB)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.4 Sattelanhänger (SAnh)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	9.4.1 Sattelanhänger System Novatrans (N)
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 10: Fässer
	10.1 Fässer
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	10.2 Fässer in Schiebewandwagen
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 11: Palettierte Ladeeinheiten
	11.1 Bilden von palettierten Ladeeinheiten
	Ladegut
	Ladungsträger
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 20: Kabeltrommeln
	20.1 Kabeltrommeln, Achse in Wagenlängsrichtung
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	20.2 Kabeltrommel, Achse in Wagenquerrichtung
	Ladegut
	Wagen
	Verladeart
	Sicherung
	Ergänzende Angaben


	Kapitel 100/200: Sonstige
	100.1 Güter in Schiebewandwagen mit verriegelbaren Trennwänden
	Ladegut
	Wagen
	Trennwände
	Belastung:
	Sicherung
	Ergänzende Angaben

	100.2 Güter in Wagen mit hochbelastbaren Schiebewänden ohne Gattungskennbuchstaben ii
	100.3 Wagen mit hochfesten Seitenrungen


